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Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 11.09.2009 09-758  S5.4 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Verlängerte Offenhaltung der Flüelapassstrasse – 
jährlicher Unterstützungsbeitrag an den Verein Pro Flüela 


 
 
Mit der Realisierung und der Betriebsaufnahme der Vereinatunnel-Verbindung in das Unter-
engadin wurde der ganzjährige Betrieb der Flüelapassstrasse auf die schneefreien Sommermo-
nate eingeschränkt. Der nicht-gewinnorientierte Verein "Pro Flüela" setzt sich seit dieser Umstel-
lung zum Ziel, die Flüelapassstrasse in einer gewissen Übergangszeit (Mitte November bis An-
fang Januar sowie ab Anfang Mai) offenhalten zu können. 
 
Der Kanton Graubünden leistete in den vergangenen Jahren für die durch die Tätigkeit des Ver-
eins "Pro Flüela" erwirkte verlängerte Offenhaltung der Flüelapassstrasse (Kantonsstrasse) einen 
jährlichen Beitrag von 80'000 Franken. Der hierfür zugrunde liegende Vertrag mit dem Kanton 
dauerte bis Ende Winter 2008/2009. Dieser Beitrag deckte jedoch die bei "Pro Flüela" angefalle-
nen Kosten nicht. Die Gemeinde Davos war deshalb in den vergangenen Jahren ebenfalls bereit, 
sich mit einem jährlichen Unterstützungsbeitrag von max. 35'000 Franken zu beteiligen, sofern 
eine entsprechende Notwendigkeit der Unterstützung ausgewiesen war. Trotz Unterstützungsbei-
trägen Dritter aus den Regionen Davos und Unterengadin konnte die Vereinsrechnung von "Pro 
Flüela" nur mit erheblicher Mühe ausgeglichen gestaltet werden, weshalb die Beiträge der Ge-
meinde Davos jeweils in voller Höhe beansprucht wurden. 
 
Nachdem der Vertrag mit dem Kanton, welcher die finanzielle Unterstützung begründete, auslief, 
konnte der Verein "Pro Flüela" unlängst eine Erneuerung der vertraglichen Vereinbarung für wei-
tere fünf Jahre erreichen. Dabei konnte der bisherige jährliche kantonale Unterstützungsbeitrag 
unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich aufgelaufenen Teuerung von 80'000 Franken auf 
90'000.– Franken angehoben werden. Eine schriftliche Bestätigung dieses Sachverhalts durch 
das Tiefbauamt Graubünden liegt vor. Ausserdem unterstützt der Kanton den Verein "Pro Flüela" 
in versicherungstechnischer Hinsicht. 
 
Es zeigte sich, dass bislang die von der Gemeinde zugesagte Defizitgarantie vom Verein "Pro 
Flüela" jedes Jahr eingeholt werden musste. Deshalb hält der Kleine Landrat inskünftig einen fi-
xen Unterstützungsbeitrag von 35'000 Franken pro Jahr für angemessen. Ohne diesen Beitrag 
kann die Dienstleistung des Vereins "Pro Flüela" nicht aufrechterhalten werden. Der Kleine Land-
rat erachtet es zudem als sinnvoll, analog der Laufzeit der Unterstützungsvereinbarung des Kan-
tons die Unterstützung der Gemeinde für die kommenden fünf Jahre zu sprechen. 
 
Die bisherigen Leistungen des Vereins "Pro Flüela" und seiner umtriebigen Vereinsführung sind 
ausgewiesen und verdienen Anerkennung. Auch wenn der Unterstützungsbeitrag der Gemeinde 
an den Verein "Pro Flüela" für die Offenhaltung der Kantonsstrasse hoch ist, so wird doch der 
grosse volkswirtschaftliche Nutzen der Offenhaltung der Passstrasse breitflächig bekundet. Nach 
Beurteilung des Kleinen Landrates ist es jedoch aufgrund der Tatsache, dass die finanzielle Be-
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lastung der Gemeinde allgemein angespannt ist, nicht möglich, den Beitrag an den Verein weiter 
zu erhöhen und einen grösseren Beitrag an die erfahrungsgemäss hohen Kosten zu leisten. 
 
In der Sitzung des Grossen Landrates vom 28. Mai 2009 erwuchs dem Antrag des Kleinen Land-
rates Opposition. Einige Mitglieder des Grossen Landrates sahen den grossen volkswirtschaftli-
chen Nutzen nicht als erwiesen und warnten vor der wenig restriktiven Ausgabepolitik des Klei-
nen Landrates. Die Mehrheit des Grossen Landrates forderte schliesslich die Rückweisung des 
Geschäfts und verlangte Auskunft über folgende Fragen: 


1. Um wie viele Tage würde sich ohne die Aktivitäten von "Pro Flüela" die Offenhaltung der 
Passstrasse reduzieren? 


2. Welche Entscheidungsgrundlagen (Schneeverhältnisse, Wind, Lawinengefahr, etc.) würden 
bei einer längeren Öffnungszeit durch das Kantonale Tiefbauamt angewendet? 


3. Wäre es möglich während den Play-off-Spielen des HCD und während des Spengler-Cups 
nach den Spielen einen Extrazug auf der Vereinalinie zu führen? 


4. Wäre es denkbar, dass während der Wintersaison bei den Heimspielen des HCD ein Spätzug 
geführt wird, damit Spielbesucher nach dem Spiel mit dem Zug noch ins Engadin fahren kön-
nen? 


 
Zusätzlich wurde von "Pro Flüela" verlangt, dass der volkswirtschaftliche Nutzen dokumentiert 
werde. 
 
Trotz unverzüglicher Aufnahme von Gesprächen mit dem Kanton, der RhB und weiteren involvier-
ten Personen und Institutionen war es unter anderem wegen den Sommerferien erst möglich, die 
Beantwortung obiger Fragestellungen auf die Septembersitzung des Grossen Landrates zu trak-
tandieren. 
 
Die Abklärungen zu den Fragen haben folgendes ergeben: 
 
1. Im Landesbericht des Kantons Graubünden sind die Öffnungstage der verschiedenen Bünd-


nerpässe dokumentiert. Ein Vergleich zwischen Flüela (2383 m.ü.M.), Albula (2312 m.ü.M.), 
Oberalp (2044 m.ü.M.) und Splügen (2113 m.ü.M.) ergibt im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 
2008 das folgende Ergebnis: Flüela 227 Tage pro Jahr geöffnet, Albula 188 Tage, Oberalp 208 
Tage und Splügen 204 Tage. Diese Auswertung zeigt, dass der Flüela verglichen mit den an-
deren drei Pässen im Durchschnitt etwa 27 Tage pro Jahr länger geöffnet ist. Der Kanton be-
zahlt "Pro Flüela" für die Aufwendungen neu jährlich 90'000 Franken, was tendenziell weniger 
ist als er bei alleiniger Zuständigkeit aufwenden müsste. Zusätzlich setzt sich der Kanton bei 
einer Schliessung der Passstrasse nicht der Kritik aus, er kann bei Anfragen auf den Vertrag 
mit "Pro Flüela" verweisen. Darum liegt die gegenwärtige Lösung im Interesse des Kantons 
und wurde um fünf Jahre verlängert. Ohne sich definitiv festzulegen, geht der Kanton davon 
aus, dass ohne den Einsatz von "Pro Flüela" der Pass pro Winter im Bereich von mindestens 
drei Wochen weniger lang geöffnet wäre. 


 
2. Das kantonale Tiefbauamt schliesst den Pass nach dem 1. November, falls der Räumungs-


aufwand und die allfälligen Sicherungsmassnahmen nach einem Schneefall unverhältnismäs-
sig gross sind und die Wetteraussichten auf eine mehrtägige Sperrung schliessen lassen. Da-
bei kann es sein, dass auch bei einer nachfolgenden Schönwetterperiode der Pass nicht mehr 
geöffnet wird. 


 
3. Die verantwortlichen der RhB weisen darauf hin, dass bereits die letzten Jahre während den 


Play-off-Spielen des HCD und während des Spengler-Cups ein Spätzug geführt wurde. 
 
4. Grundsätzlich erklärt sich die RhB bereit, Zusatzzüge anzubieten, wenn eine minimale Auslas-


tung sichergestellt ist. Der Transport von weniger als einem Dutzend Fahrzeugen ist eindeutig 
unter der kritischen Grenze. Die meisten Heimspiele des HCD finden ohnehin während der 
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Wintersperre statt und haben darum kaum Einfluss auf die Frage der Öffnungsdauer des Flüe-
lapasses. 


 
Dank dem Engagement von "Pro Flüela" wurden dem Kleinen Landrat insgesamt 34 Schreiben 
eingereicht (18 Gewerbetreibende, 8 Hotelbetreiber, 7 Institutionen und Interessenverbände so-
wie die Gemeinde Zernez). Darin wurde zum Ausdruck gebracht, dass eine möglichst lange Of-
fenhaltung des Flüelapasses von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sei. Zusätzlich wurde 
darauf hingewiesen, dass sich Zernez mit einem Beitrag von 2'000, der HGD mit 3'000 und DDO 
mit 5'000 Franken jährlich beteiligen. 
 
In Anbetracht der schwierigen finanziellen Perspektiven der Gemeinde und in Anbetracht der Dif-
ferenz der Offenhaltung der Passstrasse mit und ohne "Pro Flüela", welche etwa drei Wochen pro 
Winter beträgt, wurden auch Stimmen laut, den Gemeindebeitrag zu streichen. Zudem ist die Of-
fenhaltung des Passes eindeutig Sache des Kantons. Doch es gilt auch zu bewerten, dass, ne-
ben der besonders für Gastronomie und Gewerbe wichtige frühere Öffnung im Mai, die Mitglieder 
von "Pro Flüela" und insbesondere deren rühriger Präsident sich mit viel Herzblut engagieren. 
Zusätzlich sind finanzielle Überlegungen alleine nicht genügend Begründung, um auf den Antrag 
des Kleinen Landrates vom 28. Mai 2009 zurückzukommen.  
 
Entsprechend dem Ersuchen des Vereins "Pro Flüela" vom 6. April 2009, in den kommenden fünf 
Jahren (Winter 2009/2010 bis 2013/2014) zur verlängerten Offenhaltung der Flüelapassstrasse 
einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von 35'000 Franken zu sprechen, stellt der Kleine Landrat 
folgenden 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
 
1. Für die verlängerte Offenhaltung der Flüelapassstrasse wird ein jährlicher Betrag von 35'000 


Franken für die kommenden fünf Jahre (Winter 2009/2010 bis 2013/2014) freigegeben. 
 
2. Der Beitrag wird an den Verein "Pro Flüela" zulasten Konto 651.365.03 (Beitrag Pro Flüela) 


geleistet. Der Verein dokumentiert die Gemeinde jährlich über die ergangenen Arbeiten (Jah-
resbericht, Bilanz, Rechnung). 


 
3. Zur Kenntnis an: 
 – Verein "Pro Flüela", Postfach 42, 7270 Davos Platz 
 – Tiefbauamt Graubünden, Oberingenieur Heinz Dicht, Grabenstrasse 30, 7001 Chur 
 – Finanzverwaltung 
 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
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Beilage 
– Pro Flüela, Unterstützungsgesuch "Beitrag an den Verein Pro Flüela" vom 6. April 2009 
 
Aktenauflage 
 
– Regierungsrat Stephan Engler, Vorsteher Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, Schreiben 


„Verlängerte Offenhaltung der Flüelapassstrasse“ vom 3. September 2009 
– 34 Schreiben lokaler bzw. regionaler Firmen und Institutionen mit Interessenbekundungen und 


Hinweisen zur volkswirtschaftliche Bedeutung einer verlängerten Offenhaltung der Flüela-
passstrasse, Mai bis Juli 2009 


– Pro Flüela, Grundlagendokumentation "Der Flüelapass verbindet" vom 6. April 2009 
– Pro Flüela, Finanzplanung 2009/2010 bis 2013/2014 vom 31. März 2009 
– Tiefbauamt Graubünden, Bestätigung "Vertragsverlängerung Offenhaltung Flüelapass" vom 


4. März 2009 
– Pro Flüela, Ausschreibung "Winterdienst am Flüelapass ab November 2009" vom 12. Januar 


2009 
– Pro Flüela, Jahresberichte des Präsidenten der Jahre 2004 bis 2008 
 








prtli Flüe1it-
Gemeinde Davos
Landammann Hans Peter Michel
zu Handen des Kleinen Landrates
Rathaus
7270 Davos Platz


Davos, 6. Apnl 2009


Beitrag an den Verein Pro Flüela


Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrter Herr Landrat


Der Verein Pro Flüela beabsichtigt, einen neuen 5-Jahresvertrag mit dem Kanton
Graubünden für die teilweise Winteroffenhaltung der Flüelapassstrasse
abzuschliessen. Eine Bestätigung des Tiefbauamtes Graubünden liegt vor.


Die Ausschreibung für den Strassen-Winterdienst, welche bisher von der Firma
Mayolani SA aus Zernez ausgeführt wurde, läuft und wird vom Vorstand von Pro
Flüela bis Ende Mai 2009 ausgewertet.


Es ist das Ziel des Vorstandes von Pro Flüela, bis Ende Mai 2009 mit den wichtigsten
Geldgebern ebenfalls eine 5-Jahresvereinbarung abzuschliessen. In der
Vergangenheit hat die jährliche Mittelbeschaffung zu viele Ressourcen beansprucht
und die Planungssicherheitwar ungenügend. Dies soll sich nun ändern.


Der Verein Pro Flüela setzt sich seit seiner Gründung aktiv für den Flüelapass ein
und hat sich zu einem zuverlässigen Partner entwickelt. Die beiliegenden
Jahresberichte geben einen Einblick in die Vereinstätigkeit.


Im Namen vieler Flüela-Freunde stellt der Vorstand von Pro Flüela - gemäss
Besprechung zwischen dem Kleinen Landrat und Präsident Leo Koch vom 3.
März 2009 - den Antrag, dass die Gemeinde Davos in den nächsten fünf Jahren
(Winter 2009/10 bis Winter 2013/14) einen jährlichen Unterstützungsbeitrag an
die Aufwendungen des Vereins Pro Flüela zur verlängerten Winteroffenhaltung
des Flüelapasses von Fr. 35'000.00 leistet


Pro FIOela - Postfach 42 - 7270 Davos Platz - profluela@davos.ch - www.profluela.ch







Gerne beantworten wir Ihnen Fragen und danken für eine wohlwollende Prüfung
unseres Gesuches.


Freundliche Grüsse


PROFLOELA L4~/d1/i,
Leo Koch
Präsident


Beilagen
- Schreiben Tiefbauamt Graubünden vom 4. März 2009


Kostenzusammenstellung für Winterdienst ab 2009/10
- Ausschreibung für Winter-Strassendienst am Flüelapass
- Jahresberichte Pro Flüela 2008,2007,2006,2005,2004


Thomas Kehl


Vizepräsident


Pro Flüela - Postfach 42 - 7270 Davos Platz - profluela@davos.ch - www.profluela.ch








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 -- 09-763  T1.7  
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 


 
Neuregelung der Finanzströme zwischen Landschaft Davos Gemeinde und 
Davos Destinations-Organisation im Zusammenhang mit der Übernahme 


der Werkdienste durch die Gemeinde 
 


 
1. Rückblick 
 
Die Davoser Tourismusorganisation, heute Davos Destinations-Organisation (DDO), bildet seit 
dem Ende des vorletzten Jahrhunderts einen Eckpfeiler des Kur- und Sportortes Davos. Mit dem 
Wandel des Bauerndorfes zum Kurort in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stiegen auch 
die Ansprüche von Gästen und Einheimischen an die öffentlichen Dienste. Die politischen 
Strukturen waren jedoch noch nicht vorhanden, um die nötige Infrastruktur aufzubauen und zu 
unterhalten. 
 
1871 war das Gründungsjahr des Kurvereins. In der Rechtsform einer Genossenschaft übernahm 
der Kurverein  Aufgaben wie Trambetrieb, Strassen- und Kanalisationsbau, Strassenbeleuchtung, 
Kurkapelle, Desinfektion, Kehrichtbeseitigung, Einzug der Kurtaxe, Betreuung der Eisbahn, 
Bekämpfung der Rauchplage usw. Es mutet eigenartig an, dass der Kurverein sogar für den 
Aufbau einer zeitgemässen Feuerwehr in den Fraktionen Dorf und Platz verantwortlich zeichnete 
und dass 1887 die Tourismusorganisation die meteorologische Station übernahm. Zur Ehrenret-
tung der Politik kann erwähnt werden, dass Behördevertreter immer auch in den Gremien des 
Kur- und Verkehrsvereines Einsitz nahmen. So waren seit 1875 mit W. Beeli, J.P. Stiffler, J. Wolf, 
E. Branger, K. Laely und Chr. Jost nicht weniger als sechs Landammänner in Personalunion 
gleichzeitig Präsidenten des Kurvereins.  
 
Ohne weiter auf die geschichtliche Entwicklung des damaligen Kur- und Verkehrsvereins 
einzugehen, kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die überaus umfangreichen 
Aufgabenbereiche dazu führten, dass die Tourismusorganisation unter chronischem Geldmangel 
litt. Denn Mitgliederbeiträge, Gästetaxe und Eintrittspreise reichten nicht aus, um die rasant 
wachsenden Bedürfnisse zu befriedigen. Es liegt auf der Hand, dass versucht wurde, einerseits 
die Gemeinde finanziell zu beteiligen und andererseits Gemeindeaufgaben der Gemeinde zu 
übertragen. Mehr und mehr wurde die wirtschaftlich erstarkte Gemeinde ab den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts in die Pflicht genommen und übernahm im Laufe der Jahrzehnte diejenigen 
Aufgaben und Pflichten, für die sie zuständig ist. 
 
Übrig geblieben von den für eine Tourismusorganisation artfremden Aufgaben ist seit den 
Anfängen des Verkehrsvereins der betriebliche Unterhalt der Gemeindestrassen, von Plätzen und 
Wegen. Es ist unbestritten, dass auch dies eine Gemeindeaufgabe ist. Es gilt aber zu beachten, 
dass der Technische Dienst weitere Dienstleistungen wie u.a. Unterhalt Wanderwege, Langlauf-
loipe, Blumenschmuck erbringt, welche zum Teil auch touristische Bedeutung haben. Eine 
Aufteilung des Technischen Dienstes in zwei Bereiche wäre mit grossem Synergieverlust 
verbunden und würde insgesamt der "Unternehmung Davos" mehr Nachteile als Vorteile bringen. 
Zusätzlich stand man diesem Vorhaben von der touristischen Seite immer eher kritisch gegen-
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über, weil der unmittelbare Zugriff auf den Technischen Dienst viele organisatorische Probleme 
einfacher lösen lässt, Synergien genutzt werden können, aber auch weil die Entschädigung der 
Gemeinde besonders im Bereich Verwaltung mehr als nur die effektiven Kosten deckt. Dies sind 
wohl die wichtigsten Gründe, dass seit mehr als 20 Jahren immer wieder ohne Erfolg eine 
Entflechtung in diesem Bereich angestrebt wurde. 
 
Bei der Verwendung von Steuergeldern aller Art trägt die Behörde die Verantwortung, dass diese 
zielgerichtet und zweckbestimmend eingesetzt werden. Formell ist es statthaft, dass die Gemein-
de den Einzug und die Verwendung dieser Gelder einem Dritten (DDO) überträgt, sie ist im 
Weiteren aber verpflichtet, ein Kontrollsystem im qualitativen und quantitativen Sinne zu betrei-
ben. Über viele Jahre wurde diese Auflage sehr pragmatisch umgesetzt, und es galt der Grund-
satz "Hosentasche / Westentasche"; was dem Tourismus dient, nützt ganz Davos. Trotzdem 
wurde und wird unsere Tourismusorganisation als private Genossenschaft von vielen Bürgern als 
„Staat im Staat“ wahrgenommen. Es ist darum an der Zeit, die Strukturen aus einer früheren Zeit 
weiter anzupassen. 
 
DDO soll ein Schwergewicht im touristischen Bereich bilden, die Gemeinde soll die ihr zugedach-
ten Aufgaben übernehmen. Vertreter von DDO und der Gemeinde waren sich immer einig, dass 
eine Entflechtung im Sinne einer klaren Aufgabenteilung sinnvoll sein kann. Eine Entflechtung mit 
der Absicht, nichts mehr mit einander zu tun zu haben, wäre völlig falsch. Die weit mehr als 100-
jährige erfolgreiche Zusammenarbeit hat uns gezeigt, dass nur ein Miteinander im Interesse von 
ganz Davos sein kann. Im Weiteren ist es zwar nötig festzulegen, welcher Prozentsatz der 
Spezialsteuer, wie z.B. der Gästetaxe, und welcher Anteil der allgemeinen Steuern für welche 
Aufgabe eingesetzt wird. Aufzurechnen, aus wessen Kasse wie viel bezahlt wurde, ist nicht 
lösungsorientiert. Auch wenn die Gemeinde die Verpflichtungen bezüglich touristischer Infrastruk-
tur heute sehr grosszügig erfüllt, war es in früheren Zeiten vor allem der Gast, der Gemeindeauf-
gaben (mit)finanzierte. 
 
 
2. Ausgangslage 
 
Der Kleine Landrat entschied im Herbst 2007, Verhandlungen in Bezug auf die Aufgabenentflech-
tung mit DDO aufzunehmen. Getragen wurde dieser Entscheid von einem Postulat der SVP-
Fraktion vom 11. Oktober 2007. Dieses Postulat wurde am 6. Dezember 2007 vom Grossen 
Landrat einstimmig überwiesen. 
 
Mit Beschluss vom 30. Oktober 2007 (Prot.-Nr. 07-1020) kündigte der Kleine Landrat DDO 
folgende Verträge: 
a. Vertrag betreffend betrieblichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und Wegen vom 11. Oktober 


1989 auf den 30. April 2009. 
b. Vereinbarung betreffend Betriebs- und Unterhaltsregelung für die Sommersportanlagen und 


Kunsteisbahn vom 31. Mai 1999. 
c. Vereinbarungspaket betreffend operativer Führung des Kongresszentrums Davos, der 


Gastronomie Kongresszentrum und des Kongress Hotels vom 23. März 2000 auf den 30. April 
2013. 


 
Es zeigte sich in den darauf folgenden etwa eineinhalb Jahren dauernden Verhandlungen, dass 
die Materie komplex, die Verflechtungen vielfältig und die Interessen zum Teil unterschiedlich 
waren. Über drei Teilbereiche wurde diskutiert: 
a. Übernahme Werkhof durch die Gemeinde 
b. Betrieb Sportanlagen (Hallenbad, Eishalle, offene Kunsteisbahn, Natureisbahn, Sommersport-


anlagen) 
c. Betrieb Kongresszentrum und Kongresshotel 
 
Ein neuer Vertrag zwischen der Gemeinde und DDO für den Betrieb des Kongresszentrums 
wurde auch vom Grossen Landrat bei der Bewilligung des Kredites für die Erweiterung des 
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Kongresszentrums am 4. Dezember 2008 gefordert. Der Grosse Landrat nahm einen entspre-
chenden Ergänzungsantrag in der Abstimmung über den Kredit einstimmig an. Die Ausarbeitung 
eines neuen Vertrages ist derzeit in Arbeit. 
 
In der Frage des Betreibers der Sportanlagen konnte noch keine Lösung gefunden werden. DDO 
stellt sich auf den Standpunkt, dass das Gemeindepersonal des Hallenbades von ihnen über-
nommen werden solle, damit Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz in der Betriebsführung in 
einer Hand liegen. Auch ist für DDO der direkte Zugriff auf die Sportanlagen sehr wichtig. Der 
Kleine Landrat möchte andererseits verhindern, dass eine wenig spezifizierte Vereinbarung wie 
sie bis anhin in Bezug auf die Leistungen des Technischen Dienstes besteht bestand nur in 
zähen Verhandlungen gelöst werden konnte, bei den gemeindeeigenen Sportanlagen von neuem 
entsteht. Bis auf Weiteres bleibt der Status quo bestehen, wonach der Leiter der DDO-eigenen 
Betriebsgruppe der Vaillant Arena noch zu etwa 10 Stellenprozenten Leitungsfunktionen für das 
Hallenbad übernimmt. Auch wenn der Betrieb der Sportanlagen weitgehend problemlos läuft, ist 
es nach Meinung aller Beteiligten nötig, dass mittelfristig klare Strukturen geschaffen werden 
müssen. 
 
Der mit Abstand wichtigste Bereich der aktuellen Vorlage zur Entflechtung bildet die Überführung 
des Technischen Dienstes von DDO zur Gemeinde. 
 
 
3. Grundsatzvereinbarung für die Übernahme des Technischen Dienstes 
 
3.1 Übernahme des Unterhaltes von Strassen, Plätzen und Wegen durch die Gemeinde 
 
Übernahme des heute beim Technischen Dienst von DDO angestellten Personals: 
Die Übernahme der Mitarbeiter erfolgt per 1. November 2009, wobei gemäss den Übertrittsver-
einbarungen mit DDO und den Mitarbeitern die bisherigen Löhne gemäss Ansätzen DDO 
ausbezahlt werden. Die integrale Überführung ins Lohnsystem der Gemeinde ist im Frühjahr 
2010 vorgesehen. Die Pensionskasse wird per 1.1.2010 überführt. 
 
Bewertung Werkhof: 
Die kant. Schätzungskommission ermittelte einen Nettomietwert von Fr. 158'400.--/annum. Darin 
nicht eingerechnet ist der nicht betriebsnotwendige Umschwung. Unter Berücksichtigung der 
erweiterten Umgebungsnutzung ist aus Sicht der Gemeinde eine Erhöhung des geschätzten 
Nettomietwertes auf maximal Fr. 180'000.--/annum vertretbar. Der zwischenzeitlich mit DDO 
abgeschlossene Mietvertrag sieht diesen Mietzins vor.  
 
Übernahme von Fahrzeugen, Maschinen und Mobiliar / Angebot von DDO auf der Grundlage der 
Anlagebuchhaltung: 
 
 Einstandswert 


per 30.04.2008


Fr.


Buchwert per 
30.04.2008


Fr. 


Kalk. 
Restwert per 


30.04.2008 
Fr. 


Angebot 
DDO


Fr.
Werkhof: 
Maschinen, Einrichtungen, 
Mobiliar, Werkzeuge 


1'056'733 2 0 100’000


Kleinmaschinen, Geräte 1’266’654 66’189 183'350 
Fahrzeuge 3’563'304 0 954'500 1'150’000
  


1'250’000
 
Gemäss Grundsatzvereinbarung vom 3. Juni 2009, Punkt II.d, einigten sich die Parteien, dass 
Fahrzeuge, Maschinen und Mobiliar für pauschal für 1 Mio. Fr. übernommen werden. 
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Gemäss Angaben von DDO sind die kalkulatorischen Abschreibungen in den Verrechnungsan-
sätzen an die Gemeinde bereits berücksichtigt. Der aktuelle Betriebswert respektive der Über-
nahmepreis wurden durch eine neutrale Instanz ermittelt. Die zu übernehmenden Fahrzeuge 
wurden in der Zwischenzeit festgelegt, die geleasten Fahrzeuge werden mit den Verträgen 
übernommen, da eine kurzfristige Auflösung teuer ist und kaum sinn macht. 
 
3.2 Mietvertrag Sportzentrum 
 
Der Mietvertrag kann nach Auffassung von DDO erst nach Beendigung der geplanten Umbauar-
beiten abgeschlossen werden. 
 
3.3 Bereinigung der Eigentums- und Besitzverhältnisse zwischen DDO und der Gemeinde 
 
Hier wurden in der unterzeichneten Grundsatzvereinbarung Rahmenbedingungen festgesetzt. 
Diese Verträge sind aber nicht dringend und können nach und nach zwischen DDO und Gemein-
de ausgehandelt werden und danach den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung bzw. 
Genehmigung unterbreitet werden. 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde 
 
4.1 Kostenzusammenstellung 
 
Die durch die Übernahme der Technischen Dienste sich ergebenden jährlich wiederkehrenden 
Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Mehraufwand 
Strassenunterhalt (Budget Pos. 620 ff) 
Mietzins für Werkhof Talstrasse 80'000.-- 
Parkhäuser und Parkplätze (Budget Pos. 630 ff): 
Der betriebliche Unterhalt der Parkplätze wurde bis 
anhin durch DDO wahrgenommen. Übernahme erfolgt 
kostenneutral, da Budgetgelder vorhanden (2009: 547'000.--) 
 
Natureisbahnen, Spazier- und Wanderwege, Gärtnerei/ 
Grünanlagen, Kinderspielplätze, Blumenaktionen 
Beitragsverhältnis 50% : 50%, Ziffer 4.2 534'000.-- 
Gesamtkosten 1'780’000 
./. Beitrag DDO    890’000 
zulasten Gemeinde 890’000 
davon bereits im Budget enthalten    356’000 
Mehraufwand zulasten Gemeinde 534’000 
 
Unterhalt Loipen 
2/3 der Betriebskosten zulasten des Anlagefonds, 
1/3 zulasten der Gemeinde (wie bis anhin) 
 
Sommersportanlagen (Parzelle 381) 
Kostenverteiler gemäss bisheriger Regelung 
 
Sportanlagen (Hallenbad, Vaillant-Arena) 
Betriebsführungshonorar DDO gemäss bisheriger Regelung                  
 614'000.-- 
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Der Gemeinde entstehen durch die angeführten Übernahmen einerseits Mehraufwendungen von 
Fr. 614'000.--, anderseits ergeben sich Minderaufwendungen durch: 
 
– die Nutzung von Synergien innerhalb der Gemeinde (Forst, VBD, etc.)  100'000.-- 
– den Wegfall des Verwaltungsbeitrages  150'000.-- 
– die Reduktion von Personal, Mehraufträge an Privatwirtschaft  50'000.-- 
– die Reduktion mehrfache Pikettdienste  25'000.-- 
– den teilweisen Wegfall der Mehrwertsteuer (grobe Schätzung)    75'000.-- 
Total Minderaufwendungen  400'000.-- 
 
Die Mehraufwendungen betragen somit insgesamt Fr. 214'000.--. Der Kleine Landrat ist zuver-
sichtlich, dass sich durch die Ausschöpfung weiterer Optimierungsmöglichkeiten das Ergebnis 
zukünftig ausgeglichen gestalten lässt. 
 
4.2 Beitrag von DDO 
 
Seit 1989 leistete die Gemeinde an DDO Beiträge an die jährlichen Aufwendungen für Natureis-
bahn, Spazierwege, Wanderwege, Gärtnerei und Grünanlagen. Die Kostenübernahme beträgt 20 
Prozent der anrechenbaren Kosten. Dieser Prozentsatz ist seit Jahren umstritten. Die Touristiker 
sind der Meinung, dass die einheimische Bevölkerung zuwenig an diesen Kosten partizipiert. Da 
neu die Gemeinde die Dienstleistungen betreffend Natureisbahn, Spazierwege, Wanderwege, 
Gärtnerei und Grünanlagen ausführt, ist ein entsprechender Beitrag durch DDO zu leisten. 
 
Bei 12'500 Einwohnern und im Durchschnitt 5'400 Logiernächten pro Tag ergibt sich ein Verhält-
nis von 70 % (Einheimische) zu 30 % (Gäste). Bei einem gleich starken Verhältnis von je 50 %, 
also einem Kostenverteiler zu gleichen Teilen, würden die Gäste mit 100 % und die Einheimi-
schen lediglich mit 43 % gewichtet (12'500 x 0.43). Die Gäste tragen also bei der 50:50-Lösung in 
Zukunft immer noch den grösseren Kostenanteil an den touristischen Anlagen. 


 
 Total Anteil Anteil Mehrkosten 
  DDO Gemeinde Gemeinde 
 
Durchschnittliches Defizit bisher 1'780'000 1'424'000 356’000 
  80 % 20 % 
 
Vorschlag Gemeinde neu 1'780'000 890'000 890'000 534’000 
  50 % 50 % 
 
Der Beitrag von DDO an die Gemeinde von Fr. 890'000.-- ist jährlich dem Landesindex der 
Konsumentenpreise anzupassen. Nach Ablauf von jeweils fünf Jahren wird der Beitrag den 
effektiven Kosten entsprechend neu festgelegt. Rechtlich verbindlich würde dies mit der vorste-
hend bereits erwähnten Anpassung von DRB 24 (siehe Beilage) geregelt. Diese gesetzliche 
Regelung ist aus kreditrechtlichen Gründen nicht nötig, da die Gelder zugunsten von DDO im 
Rahmen des jährlichen Budgetprozesses bewilligt werden könnten. Damit ist die Höhe des 
Betrages aber nicht längerfristig fixiert und DDO wäre auf den jährlichen Budgetbeschluss 
angewiesen. Mit der Fortführung der Regelung gemäss DRB 25 wird für beide Seiten die 
Rechtssicherheit erhöht, da der Betrag von DDO in einem kommunalen Gesetz fixiert wird. Die 
Anpassung kann nur durch eine erneute Gesetzesrevision erfolgen. 
 
 
5. Betriebliche und organisatorische Auswirkungen für die Gemeinde 
 
DDO führt den betrieblichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und Wegen in Davos Dorf und Platz 
für die Gemeinde aus. Die Gemeindeaufgaben der Strassen im Laret, in Frauenkirch, in Glaris 
und in Monstein sind direkt dem Gemeindetiefbauamt unterstellt. Die Werke werden durch 
Privatunternehmer unterhalten. Im Jahr 2007 musste die Gemeinde 6 km kantonale Verbin-
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dungsstrassen übernehmen. Der Unterhalt der Strassen im Dischma, im Sertig, auf Längmatta 
und in Ortolfi ist ebenfalls direkt dem Gemeindetiefbauamt unterstellt. Im Januar 2009 sind noch 
die Strassen der ehemaligen Gemeinde Wiesen dazugekommen. Die Unterstellung und Koordi-
nation sämtlicher Strassen, Plätze und Wege unter einen Werkbetrieb und eine Führung ergibt 
eine grosse Vereinfachung. 
 
Zur Zeit werden folgende Pikettdienste geführt: Technische Dienste DDO, Tiefbauamt Sommer 
(Hochwasser, Unwetter), Lawinendienst, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Es ist 
vorgesehen, in Zukunft einen Pikettdienst für sämtliche Abteilungen des Tiefbauamtes zu führen. 
 
Durch eine koordinierte Material- und Maschinenbeschaffung sind Einsparungen möglich. 
 
Das Gemeindetiefbauamt hat in der Vergangenheit bei den Langlaufloipen verschiedene Arbeiten 
ausgeführt, welche gemäss Artikel 14 des Landschaftsgesetzes über die Förderung sportlicher 
Veranstaltungen und Anlagen eigentlich Sache von DDO gewesen wären. Es betrifft dies die 
Loipenverträge mit den Grundeigentümern im ganzen Gemeindegebiet. Das Baubewilligungsver-
fahren, der Landerwerb, die Koordination und die Oberbauleitung für den Loipenausbau im 
Flüelatal lagen beim Tiefbauamt. Die Gemeinde ist bei Bau- und Beitragsgesuchen als Bauherr 
aufgetreten. DDO als Genossenschaft besitzt nicht die gleiche Legitimation wie die Gemeinde. 
 
Insgesamt bringt die Überführung des Technischen Dienstes von DDO in die Gemeinde bei der 
Abwicklung von Projekten und des Unterhaltes eine vereinfachte Koordination und in der Folge 
auch Kosteneinsparungen. Die Verantwortungen und Kompetenzen sind in Zukunft klar geregelt, 
und es sind einfache Entscheidungswege vorhanden. 
 
5.1 Strassenunterhalt 
 
Wie bereits erwähnt, wurde der entsprechende Vertrag betreffend betrieblichem Unterhalt von 
Strassen, Plätzen und Wegen vom 11. Oktober 1989 laut Beschluss des Kleinen Landrates vom 
30. Oktober 2007 (Prot.-Nr. 07-1028) auf den 30. April 2009 gekündigt. Somit wäre DDO ab dem 
1. Mai 2009 nicht mehr verpflichtet gewesen, den Strassenunterhalt zu betreiben und die 
Gemeinde hätte DDO keine Zahlungen mehr leisten müssen. In der bereits erwähnten 
Grundsatzvereinbarung wurde dieser Termin nun einvernehmlich auf den 1. November 2009 
festgelegt. 


 
Dies bedeutet, dass die Gemeinde ab dem 1. November 2009 selber für den Strassenunterhalt 
besorgt sein muss oder diesen wiederum Dritten überträgt. 


 
Die fachtechnische und organisatorische Einbindung der Technischen Dienste ins Ressort 
Tiefbau, unter Leitung des Gemeindeingenieurs, bietet keine weiteren Probleme. Mit der 
Überführung zu einem gemeindeeigenen Werkbetrieb darf ein beachtlicher Synergieeffekt 
erwartet werden, kann doch aus dem koordinierten Einsatz der Technischen Dienste mit dem 
Forstbetrieb und den Davoser Verkehrsbetrieben ein grösserer Gesamtnutzen als bisher erwartet 
werden. Der von DDO bis heute erbrachte 24-Stunden-Pikettdienst an 365 Tagen kann auch von 
der Gemeinde sichergestellt werden. Leistungen des Technischen Dienstes gegenüber DDO 
werden zu Selbstkosten bzw. nach internem Tarif verrechnet. Im Übrigen erklärt sich die 
Gemeinde bereit, das beim Technischen Dienst im Strassenunterhalt beschäftigte Personal unter 
Besitzstandwahrung zu übernehmen. 


 
5.2 Natureisbahn, Spazier- und Wanderwege etc. (DRB 25) 
 
Aufgrund der Einigung mit DDO wird dieser Erlass im Sinne der Einigung angepasst und neu in 
DRB 24 integriert. Die detaillierten Änderungen werden weiter unten erläutert. 
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5.3 Loipen (DRB 24) 
 


Betrieb und Unterhalt der Loipen sind DDO per erwähntem Gesetz übertragen. Darum bedarf es 
einer Anpassung des entsprechenden Erlasses, wenn diese Aufgabenübertragung geändert 
werden soll. Der Entwurf dazu liegt diesem Antrag bei. Mit dem Inkrafttreten eines neuen 
Gesetzes können diese Aufgaben von der Gemeinde übernommen werden, wobei allfällige 
vertragliche Abmachungen mit DDO zu respektieren wären. 
 
 
6. Rechtliche Auswirkungen 
 
Im Zusammenhang mit der im Grundsatz zwischen der Gemeinde und DDO vereinbarten 
Übernahme der Werkdienste müssen verschiedene Erlasse aus dem DRB der neuen Situation 
angepasst werden. Wie schon weiter vorne in der vorliegenden Botschaft erwähnt, ist diese 
Anpassung der Gesetze aus kreditrechtlichen Gründen nicht nötig, da die Gelder an DDO auch 
jedes Jahr im Rahmen des Budgets festgelegt werden könnten. Mit der Festschreibung in einem 
Landschaftsgesetz wird aber für beide Seiten die Rechtssicherheit erhöht, wie dies mit DRB 25 
bereits bisher der Fall war. 
 
6.1 Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher Veranstaltungen und Anlagen vom 4. 


Dezember 1988 (DRB 24) 
 
Die heute im „Landschaftsbeschluss über Beiträge an Davos Tourismus“ enthaltenen Bestim-
mungen sind neu - soweit nötig - im „Landschaftsgesetz über die Förderung touristischer und 
sportlicher Veranstaltungen und Anlagen“ (Titel geändert) enthalten. Die Aufgaben und die 
Aufteilung der Kosten zwischen der Gemeinde und DDO sind in den Artikeln 16, 16a und 16b neu 
wie folgt geregelt: 
 
Art. 16 (neu) 
Die Gemeinde unterhält zusammen mit DDO attraktive und gästefreundliche Anlagen und 
Infrastrukturen, welche sich nach Möglichkeit über die ganze Landschaft verteilen. Die Gemeinde 
und DDO bekennen sich zu Anlagen, die Davos im Sommer und Winter zu einer anziehenden 
Destination für Kur-, Sport-, Ferien- und Kongressgäste machen. 
 
Art. 16a (neu) 
DDO leistet der Gemeinde aus Mitteln der Gästetaxe Beiträge an die jährlichen Aufwendungen 
für folgende Aufgabenbereiche: Natureisbahnen, Spazier- und Wanderwege und bei Gärtnerei / 
Grünanlagen. Der Anteil von DDO wird auf Fr. 890'000.-- pauschal bzw. in der Grössenordnung 
von rund 50 % der anrechenbaren Kosten festgesetzt. Art. 16a ersetzt DRB 25. 
 
Art. 16b (neu) 
Die für Veranstaltungen, Events und dergleichen von der Gemeinde für Dritte zu erbringenden 
Aufwendungen werden diesen gemäss den effektiv anfallenden Kosten (Selbstkosten) in 
Rechnung gestellt. Bei touristisch wichtigen Veranstaltungen, die von der Landschaft Davos 
Gemeinde oder DDO unterstützt werden, kann in diesem Punkt auch ein gewisses Entgegen-
kommen gezeigt werden. Selbstständige Gemeindebetriebe und DDO gelten auch als Dritte. 
 
6.2 Landschaftsbeschluss über Beiträge an Davos Tourismus vom 17. Dezember 1989 (DRB 25) 
 
Der Beschluss kann unter diesen neuen Sachumständen ersatzlos aufgehoben werden. 
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7. Zusammenfassung 
 
Tourismus hat in Davos einen hohen Stellenwert. Beinahe jeder Betrieb und jede Privatperson ist 
direkt oder indirekt, mehr oder weniger vom Tourismus abhängig. Es ist deshalb von grösster 
Wichtigkeit, dass bei Änderungen der touristischen Strukturen mit Augenmass vorgegangen wird. 
Zuviel steht auf dem Spiel, zu erfolgreich war insgesamt die bisherige Zusammenarbeit zwischen 
Tourismusorganisation und Gemeinde. 
 
Es zeigt sich aber, dass der Technische Dienst mit seinen vielfältigen Aufgaben Sache der 
Gemeinde ist und DDO im touristischen Bereich ein Schwergewicht bilden soll. Der vereinbarte 
Rahmenvertrag ist Basis für die vorliegende Neuregelung und wurde nach eineinhalbjährigen 
zähen Verhandlungen im gegenseitigen Einvernehmen ausgehandelt. Diese Botschaft ist nicht 
der Abschluss der Zusammenarbeit zwischen DDO und der Gemeinde sondern vielmehr eine 
Fortsetzung der engen Kooperation unter zeitgemässen Rahmenbedingungen zugunsten der 
"Unternehmung Davos". 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
 
1. Von der Übernahme der Werkdienste von DDO durch die Gemeinde wird Kenntnis genom-


men. 
 
2. Der Nachtrag III zum Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher Veranstaltungen und 


Anlagen wird zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. 
 
 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage 
– Entwurf für einen Nachtrag III zum Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher Veran-


staltungen und Anlagen (DRB 24) 
 
Aktenauflage 
– Brief DDO vom 13. November 2008 mit Varianten-Vergleich 
– Grundsatzvereinbarung über Entflechtung vom Mai 2009 
 








  DRB 2009.xx 


   1


Nachtrag III zum Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher 
 Veranstaltungen und Anlagen 


 
In der Landschaftsabstimmung vom …. angenommen 


 
I. Das Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher Veranstaltungen und Anlagen vom 


4. Dezember 19881 wird wie folgt geändert: 
 
Titel geändert: 
Landschaftsgesetz über die Förderung touristischer und sportlicher Veranstaltungen 
und Anlagen 
 
Zwischentitel „VII. Arbeitsvergebungen und Bauabrechnungen“ wird ersatzlos gestrichen 


 
Art. 1 (geändert) 


Zweck Die Gemeinde und Davos Destinations Organisation fördern gemeinsam touris-
tische und sportliche Veranstaltungen sowie die dazu nötige Anlagen und Infra-
struktur. 


  Zu diesem Zweck werden ein Sportfonds, ein Reservefonds und ein Anlage-
fonds errichtet. Davos Destinations Organisation verwaltet diese Fonds und legt 
ihre Mittel zinstragend an. 


  Die Fonds werden in der Rechnung der Gemeinde geführt. 
 


Art. 1a (neu) 
Gleichstellung Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Gesetz beziehen sich 
der Geschlech- auf beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn des Gesetzes nichts anderes 
er- 
ter gibt. 
 


Art. 2 (geändert) 
Sport- Die Sportkommission besteht aus sieben Mitgliedern. Der zuständige Departe- 
kommission mentsvorsteher ist Mitglied und Präsident der Sportkommission. Der Kleine 


Landrat wählt die weiteren sechs Mitglieder. 
  Davos Destinations Organisation hat für zwei Mitglieder das Vorschlags-


recht; Deren Direktor ist zudem in der Sportkommission Mitglied mit beratender 
Stimme. 


  Organisationen, die regelmässig an die Sportförderung Beiträge leisten, ha-
ben ebenfalls ein Vorschlagsrecht. 


  Die Amtsdauer entspricht derjenigen des Grossen Landrates. 
 


Art. 3 (Abs. 1 geändert) 
Konstituierung Die Sportkommission wählt einen Vizepräsidenten und einen Aktuar, der nicht 
und Tätigkeits- Mitglied der Kommission zu sein braucht. Jedes Kommissionsmitglied hat eine 
bericht Stimme. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt. Die 


Kommission ist bei Anwesenheit von mindestens fünf Mitgliedern beschlussfähig. 
  (…Rest unverändert) 


                                                           
1  DRB 24 
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Art. 5 (geändert) 
Aufsicht Der Grosse Landrat übt die Aufsicht über die Sportförderung dieses Gesetzes 


aus. Er genehmigt jährlich die Rechnungen der Fonds zusammen mit der Jahres-
rechnung der Gemeinde. 


 
Art. 8 (geändert) 


Beitrags- Die Ausgaben der Beitragsbezüger sind stets durch ein mehrköpfiges Gremium 
bedingungen zu beschliessen. Vorbehalten sind kleinere Ausgaben im Rahmen einer klaren 


Zuständigkeitsordnung. 
  Die Sportkommission kann verlangen, dass sie oder von ihr delegierte Perso-


nen im entscheidenden Gremium der Beitragsempfänger vertreten sind. 
 


VI. Touristische Anlagen, Infrastruktur und Veranstaltungen (Titel geändert) 
Art. 14 (geändert) 


Langlaufloipen Die Gemeinde unterhält ein abwechslungsreiches Loipennetz, das sich nach Mög- 
a) Grundsatz lichkeit über die ganze Landschaft erstreckt. 
  Die Planung der Erweiterungen, die Präparierung und die Markierung der 


Loipen und der Unterhalt der damit zusammenhängenden Bauten und Anlagen 
kann Dritten in Auftrag gegeben werden. In diesem Fall ist mit dem Beauftrag-
ten ein schriftlicher Leistungsvertrag abzuschliessen gemäss kommunalem Fi-
nanzhaushaltsgesetz.1 


 


Art. 15 (geändert) 
b) Finanzierung Investitionen und Ersatzinvestitionen für das Loipennetz sowie für damit zu-


sammenhängende Bauten werden durch den Anlagefonds und durch freiwillige 
Beiträge interessierter Organisationen finanziert. 


  Die Betriebskosten (Präparierung, Markierung, Information) gehen nach Ab-
zug der Einnahmen zu einem Drittel zulasten der Verwaltungsrechnung der Ge-
meinde und zu zwei Dritteln zulasten des Anlagefonds. 


  Zu den Betriebskosten gehören der Personalaufwand, der Sachaufwand (Be-
trieb, Amortisation, Verzinsung der Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge) so-
wie der Verwaltungsaufwand. Dazu gehören auch die Leistungen an die Grund-
eigentümer. 


 
Art. 16 (neu) 


Touristische Die Gemeinde unterhält zusammen mit Davos Tourismus attraktive und gäste- 
Anlagen und freundliche Anlagen und Infrastrukturen, welche sich nach Möglichkeit über die 
Infrastruktur ganze Landschaft verteilen. 
a) Grundsatz  Die Gemeinde und Davos Destinations Organisation bekennen sich zu Anla-


gen, die Davos im Sommer und Winter zu einer anziehenden Destination für 
Kur-, Sport-, Ferien- und Kongressgäste machen. 


 


                                                           
1  Art. 5a und 5b; DRB 21 
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Art. 16a (neu) 
b) Aufgaben- Davos Destinations Organisation leistet der Gemeinde aus Mitteln der Gästetaxe  
bereiche und einen Pau schalbeitrag von Fr. 890'000.--  an die jährlichen Aufwendungen für 
Finanzierung für folgende Aufgabenbereiche: 
 a) bei Natureisbahnen 
 b) bei Spazier- und Wanderwegen 
 c) bei Gärtnerei / Grünanlagen 
  Der Beitrag wird bei einer Änderung von mindestens 5 % des Landesindexes 


der Konsumentenpreise nach oben angepasst. Der in diesem Erlass festgelegte 
Beitrag Abgaben bezieht sich auf den Index vom September 2009 = 10x.x Punk-
te (Basis Dezember 2005=100 Punkte). 


 
Art. 16b (neu) 


c) Aufwend- Die für Veranstaltungen, Events und dergleichen von Dritten durch die Ge- 
dungen für meinde zu erbringenden Aufwendungen werden diesen gemäss den effektiv an- 
Dritte fallenden Kosten in Rechnung gestellt. 
  Werden solche Veranstaltungen von der Gemeinde oder Davos Tourismus 


unterstützt und sind sie von besonderer touristischer Bedeutung, können die 
Aufwendungen zu einem reduzierten Ansatz in Rechnung gestellt werden. 


  Selbständige Gemeindebetriebe und Davos Destinations Organisation gelten 
auch als Dritte. 


 
VII. Schlussbestimmung (Nummerierung geändert) 


Art.17 (geändert) 
Inkrafttreten Dieses Gesetz tritt nach Annahme durch das Volk in Kraft. 
  Es ersetzt das Landschaftsgesetz über die Verwendung der Sporttaxe vom 6. 


Dezember 1959. 
   
II. Der Landschaftsbeschluss über Beiträge an Davos Tourismus vom 17. Dezember 19891 


wird ersatzlos aufgehoben. 
 
III. Dieser Nachtrag tritt rückwirkend auf den 1. November 2009 in Kraft. 


                                                           
1   DRB 25 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 -- 09-759  F2.3.4 


 
An den Grossen Landrat 


 
Finanzplan für die Jahre 2011 – 2014 


 
Aufgrund der Bestimmungen des Landschaftsgesetzes über den Finanzhaushalt der 
Landschaft Davos (DRB 21, Art. 37 und 38) hat der Kleine Landrat den bisherigen Fi-
nanzplan 2007-2011 in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Dienststellen der Verwal-
tung überarbeitet und um weitere drei Jahre ergänzt. Im Sinne einer rollenden Planung 
hat er damit einen neuen Finanzplan für die Jahre 2011-2014 erarbeitet und unterbreitet 
diesen hiermit pflichtgemäss dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme. 
 
 


1. Einleitung 
 
 
Im Gegensatz zum jährlichen Voranschlag, welcher rechtlich verbindlich ist und deshalb 
auch der Genehmigung durch den Grossen Landrat bedarf und der Volksabstimmung un-
terliegt, ist der Finanzplan lediglich eine rechtlich unverbindliche Darstellung der finanzpo-
litischen Ziele des Kleinen Landrates. Der Finanzplan hat keine Auswirkungen auf die 
verfassungsmässigen Finanzkompetenzen und enthält insbesondere keine verbindlichen 
Ausgabenbeschlüsse. 
 
Der heute noch geltende Finanzplan für die Jahre 2007-2011 wurde im Sommer 2006 er-
arbeitet und dem Grossen Landrat am 28. September 2006 zur Kenntnisnahme unter-
breitet. Der damals für die Jahre 2007 und 2008 relativ grosszügig festgelegte Rahmen 
für die kommunale Investitionstätigkeit wurde in keinem der beiden Jahre vollständig aus-
geschöpft, dies auch im Hinblick auf die hohen Investitionen in die Erweiterung des Kon-
gresszentrums ab 2009. So wurde beispielsweise die im Finanzplan 2007-2011 für das 
Jahr 2008 vorgesehene Fortsetzung der Sanierung der Eissporthalle von Fr. 6 Mio. noch 
nicht realisiert.  
 
Auch die prognostizierten Aufwandüberschüsse für die Jahre 2007 bis 2008 (Fr. 1,8 Mio. 
bzw. Fr. 3,2 Mio.) sind in Folge der eingeleiteten Sparmassnahmen und Beschränkungen 
sowie teilweise auch aufgrund von ausserordentlichen Erträgen (Entschädigungen EW 
Davos im Zusammenhang mit der Fusion mit Wiesen) wesentlich tiefer ausgefallen. Als 
Konsequenz der geringeren Investitionstätigkeit in Verbindung mit den besseren Ergeb-
nissen der Laufenden Rechnung resultieren in den Jahren 2007 und 2008 auch bedeu-
tend tiefere Finanzierungsfehlbeträge. 
 
Der seit 2009 neu zusammengesetzte Kleine Landrat hat wie geplant inzwischen eine 
umfassende Aktualisierung der Zielsetzungen seiner Regierungspolitik vorgenommen. 
Zusammen mit den in der Verwaltung parallel laufenden Vorarbeiten für den Voranschlag 
2010 wurde auch der vorliegende Finanzplan 2011-2014 erstellt. Dabei hat sich der Klei-
ne Landrat zum Ziel gesetzt, den kommunalen Finanzhaushalt unter Beachtung unserer 
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Kernkompetenzen (Kongresswesen, Ferien- und Sporttourismus) und auf der Grundlage 
eines realistischen Entwicklungspotentials (Wachstum, Wertschöpfung und Lebensquali-
tät) wieder ins Gleichgewicht zurückzulenken. 
 
In der politischen Beurteilung mussten vorerst klare Prioritäten im Investitionsbereich ge-
setzt und strikte zwischen Wunsch-, Entwicklungs- und Zwangsbedarf unterschieden 
werden. Die Anträge und Wünsche der einzelnen Departemente wurden dabei in mehre-
ren Schritten auf ein vernünftiges Mass reduziert. Unter bestmöglicher Berücksichtigung 
der voraussehbaren Veränderungen im Aufgabenbereich der Gemeindeverwaltung und 
den vielfältigen Wirtschafts- und Konjunkturprognosen wurden zudem die laufenden Er-
träge und Ausgaben des kommunalen Haushaltes für die Planungsperiode veranschlagt. 
 
Obwohl der inzwischen mehrmals überarbeitete Finanzplan vor allem für die Jahre 2013 
und 2014 nicht den finanzpolitischen Idealvorstellungen zu entsprechen vermag, betrach-
tet der Kleine Landrat diesen rechtlich unverbindlichen Haushaltsplan dennoch als nützli-
ches und brauchbares Instrument für die mittelfristige Finanzpolitik und die Führung der 
Verwaltung. Er ermöglicht insbesondere die Früherkennung von finanziellen Sachzwän-
gen und dient zudem auch als taugliches Werkzeug für die Koordination zwischen Legis-
lative, Exekutive und Verwaltung. 
 
Aufgrund der angespannten Finanzlage wurden in diesem Jahr drei Varianten des Fi-
nanzplanes erstellt. Das Investitionsprogramm ist in allen drei Varianten identisch. We-
sentliche Unterschiede weist aber die Laufende Rechnung auf: 
 
Der vom Kleinen Landrat getragene Finanzplan 2011 bis 2014 (Grundvariante) beinhaltet 
die Liegenschaftensteuer von 1 ‰, das Verzichtsprogramm (bis zu Fr. 3 Mio.), den Ver-
kaufserlös Grundstück Parkhaus Mitte und die Auswirkungen des NFA. 
 
Die anderen zwei Varianten zeigen auf, wie sich die Finanzlage voraussichtlich entwi-
ckelt, wenn die Liegenschaftensteuer nicht eingeführt wird und keine zusätzlichen Ein-
nahmen generiert werden können. Abgesehen von der Liegenschaftensteuer beinhaltet 
die Variante 1 sämtliche anderen wesentlichen Faktoren gemäss Finanzplan des Kleinen 
Landrates. Die Variante 2 illustriert die Konsequenzen für den Finanzhaushalt, wenn kei-
ne Massnahmen ergriffen werden (Status Quo und gleichzeitig das Worst Case-Szenario: 
ohne Liegenschaftensteuer, ohne Verzichtsprogramm, ohne Verkaufserlös Grundstück 
Parkhaus Mitte). Diese beiden Varianten zeigen eindrücklich auf, dass dringend Mass-
nahmen ergriffen werden müssen. 
 
 


2. Kommentar zu den Ergebnissen 
 
 
A. Laufende Rechnung 2011-2014 
 
Als Basis für die Berechnung der voraussichtlichen Ergebnisse 2011-2014 dient der Vor-
anschlag 2010. Sämtliche im Voraus bekannten Veränderungen, seien diese nun gesetz-
lich, organisatorisch oder durch neu vorgesehene Investitionsprojekte (Unterhalt, Ab-
schreibungen, Zinsen) bedingt, sind nach heutigem Wissensstand berücksichtigt. Eben-
falls berücksichtigt sind bescheidene Wachstumsraten sowie die zu erwartenden Index-
veränderungen. Davon betroffen sind nicht nur die jährlich voraussehbaren Ausgaben, 
sondern auch die zu erwartenden Steuererträge. 
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Auf diesen Grundlagen kann gemäss dem Finanzplan des Kleinen Landrates für die Jah-
re 2011 und 2012 wieder jährlich mit Verbesserungen der Ergebnisse in der Laufenden 
Rechnung gerechnet werden. Grund für diese Verbesserung ist insbesondere der Ver-
kauf des Grundstückes für das Parkhaus Mitte. In diesem Zusammenhang ist in den Jah-
ren 2011 und 2012 je Fr. 2,5 Mio. als Erlös eingesetzt worden (vgl. Bereich 979 auf Seite 
11 des Finanzplanes). Das Jahr 2012 fällt besonders positiv aus, da in diesem Jahr mit 
der Heimfallverzichtsentschädigung der Rätia Energie gerechnet werden kann (Fr. 2 Mio., 
siehe Bereich 934 auf Seite 9 des Finanzplanes). Die massive Veränderung von 2012 auf 
2013 lässt sich damit erklären, dass diese beiden ausserordentlichen Posten im Jahr 
2012 enthalten sind, nicht aber ab 2013. 
 
Gemäss Planung sind in den Jahren 2013 und 2014 voraussichtlich wesentliche Auf-
wandüberschüsse in Kauf zu nehmen. Dazu ist zu sagen, dass je länger der Planungsho-
rizont ist, desto vorsichtiger sind die Ergebnisse zu interpretieren. Ergeben sich in den 
Vorjahren 2010 bis 2012 wesentliche Änderungen in den Rahmenbedingungen, so sind 
auch die Folgejahre 2013 und 2014 davon betroffen (z.B. effektive Auswirkungen NFA 
oder andere Gesetzesanpassungen auf kantonaler Ebene). Aufgrund der effektiven Ent-
wicklung ist in den Jahren 2011 und 2012 zu analysieren, inwieweit für die Folgejahre 
weitere Massnahmen zu treffen sind. Nicht zuletzt besteht gemäss jetziger Planung auch 
im Jahr 2013 ein Eigenkapital von über Fr. 82 Mio., welches zur Deckung von Aufwand-
überschüssen der Laufenden Rechnung verwendet werden kann.  
 
Aufgrund der jetzigen Planung ist davon auszugehen, dass sich die zusätzliche Fremd-
verschuldung im Rahmen hält (vgl. S. 2 des Finanzplanes, oben). Der Anstieg in den Jah-
ren 2010 und 2011 ist insbesondere auf die Erweiterung des Kongresszentrums zurück-
zuführen.  
 
Der für die Eigenfinanzierung massgebende Cashflow (Ergebnis der Laufenden Rech-
nung +/- Einlagen/Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen zuzüglich Abschreibungen) 
kann voraussichtlich auch weiterhin auf einem recht erfreulichen Stand gehalten werden. 
Für die Planjahre 2011-2014 wird mit einer kumulierten Eigenfinanzierung von rund 46,7 
Mio. Franken gerechnet (siehe S. 2 des Finanzplanes, unten). 
 
Varianten 1 und 2 
 
Wenn nun aber die Liegenschaftensteuer nicht eingeführt werden kann und keine andere 
Einnahmen möglich ist, so verschlechtert sich die Laufende Rechnung massiv. Gemäss 
Variante 1 wären für die Jahre 2010 und 2011 mit Aufwandüberschüssen von über Fr. 3 
Mio. p.a. zu rechnen, obwohl die nachhaltige Kostensenkung (Verzichtsprogramm) von 
Fr. 3 Mio. enthalten ist. Im Jahr 2012 verbessert sich der Saldo vorübergehend aufgrund 
der Entschädigung der Rätia Energie. Ab 2013 spitzt sich die Lage nochmals erheblich 
zu. Die Folge dieser Situation ist ein bedeutender Anstieg der Fremdverschuldung. Schon 
Ende 2012 müsste mit einer Verschuldung von Fr. 143 Mio. gerechnet werden (Fr. 11 
Mio. höher gegenüber der Variante des Kleinen Landrates, dies bei gleichen Investitio-
nen), im Jahr 2014 beträgt sie gar Fr. 154 Mio. (rund Fr.18 Mio. höher). Werden keinerlei 
Massnahmen getroffen (Variante 2), so entwickeln sich die Laufende Rechnung und die 
Fremdverschuldung geradezu dramatisch. Beide Szenarien sind nicht tragbar.  
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B. Investitionsrechnung 2011-2014 
 
Die Investitionsrechnung bildet das eigentliche Kernstück einer Finanzplanung. Die Inves-
titionen beeinflussen nämlich durch Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen unvermeid-
lich die Ergebnisse der folgenden Rechnungsjahre und damit auch die künftige finanzielle 
Entwicklung des Gemeindehaushalts. Nebst der rein finanzpolitischen Betrachtungsweise 
müssen öffentliche Haushalte aber auch wirtschaftspolitische Zielsetzungen in die Fi-
nanzplanung einfliessen lassen. Investitionen in die Infrastruktur der öffentlichen Hand 
und in die für unsere Volkswirtschaft bedeutenden Anlagen schaffen zusätzliches Wachs-
tumspotential und damit indirekt wieder grössere Vorteile im zunehmend global werden-
den Wettbewerb um die Pro-Kopf-Wertschöpfung. Rückblickend muss der sehr grosse 
Investitionsschub der Jahre 1995-2008 von netto rund 205,5 Mio. Franken auch aus die-
ser Sicht beurteilt werden. 
 
Im Sinne des erwünschten antizyklischen Verhaltens öffentlicher Haushalte (hohe Investi-
tionstätigkeit in wirtschaftlich schwachen Zeiten und wenig Investitionen bei guter Wirt-
schaftslage) liegen die Schwerpunkte des geplanten Investitionsprogramms 2011-2012 
vor allem beim Abschluss der bereits laufenden Investitionsprojekte, insbesondere die 
Erweiterung des Kongresszentrums. Ab dem Jahre 2012 werden die Investitionen auf ein 
auch mittelfristig tragbares Mass zurückgehen.  
 
Für die Planjahre 2011-2014 sind Nettoinvestitionen mit einer Gesamtsumme von rund 
51,3 Mio. Franken vorgesehen (gemäss letztem Finanzplan: Fr. 59,9 Mio. für 2007-2011). 
Davon können, wie bereits erwähnt, gemäss Finanzplan des Kleinen Landrates voraus-
sichtlich nur rund 46,7 Mio. durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden. Sofern 
sämtliche im Finanzplan berücksichtigten Investitionsprojekte jeweils die Hürde von Par-
lament und allfälligem Referendum bewältigen und somit wirklich auch realisiert werden 
und keine zusätzlichen Verkäufe erfolgen, wäre für die Jahre 2011 bis 2014 deshalb mit 
einer zusätzlichen Neuverschuldung von rund 4,6 Mio. Franken zu rechnen. Im Vergleich 
zur Entwicklung in den vergangenen Jahren darf diese Zahl als erfreulich beurteilt wer-
den. 
 
Die Varianten 1 und 2 würden wegen der bedeutend tieferen Selbstfinanzierung zu mas-
siv schlechteren Ergebnissen führen. 
 
 


3. Kommentar zu den Kennzahlen 
 
 
Die voraussichtliche Entwicklung der wichtigsten Kennziffern des Gemeindehaushaltes 
ist, sowohl numerisch als auch grafisch, aus den Unterlagen zu entnehmen (Seiten 21 
und 22). Bei der Interpretation dieser Finanzkennzahlen muss berücksichtigt werden, 
dass es sich im Rahmen der Finanzplanung nicht um bereits erreichte Werte, sondern le-
diglich um eine Vorausberechnung aufgrund der in der Planung enthaltenen Vorhaben 
handelt. 
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Die vom Gemeindeinspektorat des Kantons Graubünden jährlich veröffentlichte Finanz-
statistik mit den üblichen Finanzkennzahlen bescheinigt unserem Gemeindehaushalt bis-
her eine gute Finanzlage. Auch in Bezug auf die von verschiedenen Kreditinstituten be-
rechneten Gemeinde-Ratings wird sich unsere Gemeinde weiterhin als kreditwürdig er-
weisen. Dies umso mehr, als die Beurteilung durch Banken und Versicherungen unter 
Berücksichtigung der sehr tief bilanzierten Buchwerte des Finanzvermögens jeweils diffe-
renzierter erfolgt, als nur anhand der nackten Kennzahlen.  
 
Es ist allerdings anzumerken, dass sowohl in der Rechnung 2008 wie auch im Voran-
schlag 2009 bedeutende ausserordentliche Einnahmen enthalten sind, die ab 2010 nicht 
mehr zu Buche schlagen (Entschädigungen EW Davos im Zusammenhang mit der Fusi-
on mit Wiesen). Hätten diese Posten nicht in den Jahren 2008 und 2009 berücksichtigt 
werden können, so wäre die Situation bereits für diese Jahre wesentlich kritischer gewe-
sen.  
 
Die vorausberechneten Kennzahlen 2011-2014 weisen unmissverständlich darauf hin, 
dass sich sowohl der Kapitaldienstanteil und auch der Bruttoverschuldungsanteil einer 
kritischen Grösse nähern, und dies trotz Berücksichtigung des geplanten Verzichtspro-
gramms. Die nachhaltigen Kosteneinsparungen, welche sich aus diesem Programm er-
geben, sind aus finanzpolitischer Beurteilung absolut notwendig. Auch im Hinblick auf die 
Prognosen für die Jahre 2013 und 2014 sieht sich der Kleine Landrat veranlasst, die Ziel-
setzungen im Finanzwesen zumindest jährlich neu zu überdenken und die laufenden 
Rechnungsergebnisse mit besonderem Augenmerk auf mögliche Einsparungen im Be-
reich der beeinflussbaren Konsumausgaben zu verbessern. 
 
Wenn nun aber die Liegenschaftensteuer nicht eingeführt werden kann und keine ande-
ren Einnahmen oder zusätzliche bedeutende Einsparungen möglich sind (nebst dem 
Verzichtsprogramm), so werden die hohen Aufwandüberschüsse wahrscheinlich die Bo-
nität negativ beeinflussen, was sich durch höhere Zinssätze bei Refinanzierungen von 
Darlehen bemerkbar machen dürfte.  
  
 


4. Schlussbemerkungen 
 
 
Aufgrund der sich immer schneller ändernden Rahmenbedingungen soll der Finanzplan 
zukünftig jährlich aktualisiert werden. Alleine in der Zeit, welche der Finanzplan 2007-
2011 abdecken sollte, hat der Grosse Rat zu zwei Teilrevisionen des kantonalen Steuer-
gesetzes und zum NFA zugestimmt. Dabei handelt es sich allesamt um Vorlagen mit 
grossen finanzpolitischem Einfluss. Wird der Finanzplan nicht regelmässig aktualisiert, so 
sind die Zahlen insbesondere in den späteren Planjahren mit Vorsicht zu geniessen. Zum 
anderen soll mit dem jährlich aktualisierten Finanzplan auch die Umsetzung der Mass-
nahmen überprüft werden. 
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5. Antrag an den Grossen Landrat 
 
 
Der Kleine Landrat hat aufgrund der Art. 37 und Art. 38 des Landschaftsgesetzes über 
den Finanzhaushalt der Landschaft Davos Gemeinde den bisherigen Finanzplan überar-
beitet und für die Jahre 2011-2014 neu erstellt. Er beantragt dem Grossen Landrat: 


 
 


vom Finanzplan für die Jahre 2011-2014 sei Kenntnis zu nehmen. 
 


 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 


 Hans Peter Michel       Michael Straub 
 
 
 
 
Beilage: 
- Finanzplan 2011-2014, in drei Varianten: 
 
 - Finanzplan Variante Kleiner Landrat 
 - Variante 1 ohne Liegenschaftensteuer, mit Verzichtsprogramm und Verkauf  
  Grundstück Parkhaus Mitte 
  - Variante 2 (Status quo) 
 
 
 








Grundvariante Kleiner Landrat


Landschaft Davos Gemeinde


Finanzplan
2011- 2014


I


Grundvariante: inkl. Liegenschaftssteuer, inkl. "V erzichtsprogramm", inkl. Verkauf Grundstück Parkhaus Mitte, inkl. NFA


Davos, I. September 2009 Der Kleine Landrat
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Landschaft Davos Gemeinde Ergebnisse31.08.200912:47:12


alle Angaben in CHF 1000


tR 2008 tV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 tP 2013 IP 2014


Laufende Rechnung


Total Aufwand


88'56090'88497'064 99'049100'821102'407104'509


Total Ertrag


87'77790'80196'486 99'305102'55499'716101'289


Ertragsüberschuss


000 2561'733 00


Au~andüberschuss
78384578 002'6913'220


Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen ) Total Ausgaben


18'81028'50529'712 20'78516'60817'18117'055


Total Einnahmen
8'37213'0297'203 5'3724'6904'4245'824


Nettoinvestitionszunahme
10'43815'47622'509 15'41411'91912'75711'231


Nettoinvestitionsabnahme
000 0000


Finanzierung Nettoinvestitionszunahme


10'43815'47622'509 15'41411 '91912'75711 '231


Nettoinvestitionsabnahme
000 0000


Abschreibungen (330)


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)


9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)


000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)
000 0000


Aufwandüberschuss
78384578 002'6913'220


Ertragsüberschuss


000 2561'733 00


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)
4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Finanzierungsfehlbetrag


04'59312'439 3'01902'5541'267


Finanzierungsüberschuss


35200 02'247 00


Kapitalveränderung Finanzierungsfehlbetrag


04'59312'439 3'01902'5541'267


Finanzierungsübersch uss
35200 02'247 00


Aktivierung Verwaltungsvermögen
18'81028'50529'712 20'78516'60817'18117'055


Passivierung Verwaltungsvermögen
8'37213'0297'203 5'3724'6904'4245'824


Passivierung Abschreibungen (330/331/332)
9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)
4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)
2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Abnahme Eigenkapital
78384578 002'6913'220


Zunahme Eigenkapital
000 2561'733 00


Eigenkapital Eigenkapital (+) I Bilanzfehlbetrag (-)


83'74083'65683'078 83'33485'06782'37679'156
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alle Angaben in CHF 1000 I R2008 r V2009 I V2010 r P2011 I P2012 I P2013 I P2014


Schulden-Entwicklung
Finanzierungsfehlbetrag


Finanzierungsübersch uss


Mittelabfluss Bestandesrechnung


Mittelzufluss Bestandesrechnung


Finanzierungsfehlbetrag bereinigt


Finanzierungsüberschuss bereinigt


Fremdfianzierung


Schuldenentwicklung


0 4'59312'439 3'01902'5541'267


352


00 02'247 00


0


370 0 0000


0


00 0000


0


4'96312'439 3'01902'5541'267


352


00 02'247 00


114'628


119'591132'030 135'049132'802135'356136'623


Investionsrechnung (Finanzvermögen)


Ausgaben


Einnahmen


Zunahme Investitionen Finanzvermögen


Abnahme Investitionen Finanzvermögen


o o o o o o o


Selbstfinanzierung I Cash flow I Cash loss
Abschreibungen (330)


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)
9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)
000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)
000 0000


Aufwandüberschuss
78384578 002'6913'220


Ertragsüberschuss
000 2561'733 00


EinJagen in Spezialfinanzierungen
4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Cash loss I Cash drain
000 0000


Cash flow
10'79010'88310'070 12'39514'16610'2049'964
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alle Angaben in CHF 1000 IR 2008 IV 2009 tV 2010 tP 2011 IP 2012 tP 2013 tP 2014


Belastbarkeit


Ertragsüberschuss


000 2561'733 00


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)


4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Aufwandüberschuss
-783-84-578 00-2'691-3'220


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


-2'764-3'580-3'793 -4'165-4'396-4'335-4'375


Kapitaldienst


2'1742'6562'652 3'0763'4643'4973'896


Liegenschaften Finanzvermögen


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)


9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)


000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)


000 0000


BeJastbarkeitsquote


12'96413'53912'722 15'47117'63013'70013'861
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200912:47:12


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


lGesamt


78384578-256-1'7332'6913'220


Aufwand


88'56090'88497'06499'049100'821102'407104'509


Ertrag


-87'777-90'801-96'486-99'305-102'554-99'716-101'289


10


lALLGEMEINE VERWAL TUNG
4'5074'6394'8364'9665'0425'1245'142


011


Legislative 192175175178181184187


012


Exekutive 1'0539941'0001'0151'0301'0461'064


020


Gemeindeverwaltung 2'9773'2283'2663'3693'4173'4693'455


021


Bauverwaltung 8269059429569719861'003


025


Sachversicherungen 20202021212122


026


Gebühren, Provisionen -932-1'001-936-947-958-970-983


070


Rathaus, Bergli und Uebrige 281233283288293298304


090


Anlässe und Mitgliedschaften 91858586888990


11


IOEFFENTLlCHE SICHERHEIT
1'779


2'1942'0031'6521'7011'5561'619


100


Grundbuchamt -883-679-757-769-780-793-806


101


Einwohnerkontrolle 133141115117119121123


109


Uebrige Rechtspflege 93999910


110


Gemeindepolizei 1'4081'4401'3231'3431'3641'3861'409


120


Bezirksgericht Prättigau/Davos 100104114116117119121
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200912:47:12


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


121


Kreisamt Davos 780845830581501496397


140


Feuerwehr und Feuerpolizei -2011813618131-26116


145


Katastrophen- und Lawinendienst 48565051525253


150


Sektionschef, Einquartierungen 72404647484849


160


Zivilschutz 130127137139141143146


12


ISILDUNG 14'88315'19314'99015'21615'44515'69415'962


200


Kindergärten 928917909923936951968


210


Primarschule 4'7364'8625'0115'0875'1635'2455'335


211


Realschule 1'1281'1841'2061'2241'2421'2621'284


212


Sekundarschule 1'3951'3321'3561'3761'3961'4191'443


215


Handarbeit und Hauswirtschaft 734703713724735747759


217


Schulliegenschaften und Anlagen 2'2792'2272'1552'1882'2222'2592'298


218


Schulleitung 842828768780792804818


219


Volksschule Uebriges 8181'045776788800813827


220


Beiträge für Sonderschulung 96130130132134136138


230


Beiträge für Berufsbildung 1'5121'5511'5511'5741'5971'6231'651


240


Schweizerische Alpine Mittelschule 250250250254258262266


250


Schweizerisches Sport-Gymnasium 165165165167170173176
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200912:47:12


Angaben in CHF 1000


IR 2008 ,V 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


13


IKUL TUR UND FREIZEIT
3'359


3'5474'0224'0894'1584'2324'311


300


Kulturförderung 488470485492500508516


301


Bibliothek Schweizerhaus 380385392398404411418


302


Museen 1681212131313


310


Natur- und Heimatschutz 34392828282929


341


Sport- und Freizeitanlagen 1'2001'2831'7101'7371'7641'7931'825


342


Strandbadbetrieb 2-566778


343


Wellness- und Erlebnisbad 401545429435442449457


344


Schiessanlagen 71333233333434


345


Eisstadion 7677899299489679881'010


14


IGESUNDHEIT 2'682
3'7313'6623'7163'7763'8463'910


400


Spital und Pflegeheim 1'7632'7952'8002'8422'8852'9312'981


440


Krankenpflege und Spitex 207264289292302316320


450


Forschung und Prävention 665622527534542551560


460


Schulgesundheitskosten 43454242434344


470


Pilzkontrolle 2333333


490


Allgemeine Gesundheitskosten 2222222
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Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


15


ISOZIALE WOHLFAHRT
2'2952'6912'8313'4223'5513'6703'790


501


AHV-Zweigstelle 66676465666768


520


Krankheitskosten 116125125125145155165


550


Invaliditätskosten 5555555


560


Wohnbauförderung 555555


570


Alterszentrum Guggerbach 328260270274278283287


571


Wohnhaus Wald heim


580


Sozialdienst 674597676696706716727


581


Unterstützungen 1'0051'1801'1071'5411'6331'7251'816


582


Uebrige Fürsorge 84432559690692693695


590


Diverse Beiträge 17202020212121


\6


IVERKEHR
6'0736'1585'8095'9195'9856'1036'180


610


Strassen bauten Kanton 157270270274278283287


620


Strassen und Wege 3'9593'6463'3463'3963'4473'5023'562


622


Werkbetrieb


630


Parkhäuser und Parkplätze


650


Verkehrsbetrieb Davos (VBD) 1'2291'3871'3481'3911'3901'4341'432
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Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


651


Regionalverkehr 728855845857870884899


17


IUMWEL T UND RAUMORDNUNG
386491448456464472481


700


Wasserversorgung


710


Abwasserbeseitigung


720


Abfallbewirtschaftung


730


Schlachthaus -31-31-32-32-31-31-30


750


Fluss- und Wildbachverbauungen


760


Lawinenverbauungen


770


Umweltschutz 275299287291295300305


781


Tierkörperbeseitigung 24252525262627


782


Bauschuttdeponien


783


Deponie Tola, Wiesen


789


Uebrige Immissionen 37677788


790


Raumordnung 81191161164166169172


18


IVOLKSWIRTSCHAFT
3'695


3'4373'4913'6443'7433'8243'896


801


Tierhaltung/Seuchenbekämpfung 26312930313233


802


Soziale Massnahmen 2222222


8
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Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


810


Forstverwaltung 545504523630682713731


820


Jagd und Fischerei -2-2-2-2-2-2-2


830


Kommunale Werbung 452414410416422429437


831


Kongresszentrum 1'3671'5121'7981'8261'8541'8841'917


840


Wirtschaftsförderung 1'306977731742753765778


19


IFINANZEN UND STEUERN
-38'876


-41'997-41'513-43'336-45'598-41'829-42'072


900


Gemeindesteuern -41 '024-43'983-43'273-43'922-44'580-45'294-46'064


901


Handänderungssteuern


902


Hundesteuern


920


Finanzausgleich 23363637373838


921


Bündner NFA 1'3251'3451'3671'390


929


Sparmassnahmen "Verzichtsprogramm" -3'000-3'000-3'000-3'000


932


Regalien u. Patente -9-12-12-12-12-12-13


934


Wasserrechtsverleihungen -1 '412-1'715-1'441-1'463-3'575-1 '508-1 '534


935


Kieskonzessionen -75-60-61-62-63-64


936


Elektrizitätswerk Davos -1'000-1'300


940


Zinsen 2'1742'6562'6523'0763'4643'4973'896


950


Liegenschaft Bündahof -10-10-1'985


9
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Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


951


Liegenschaften Hertistrasse -351-363-374-374-373-373-372


952


Kongresshotel -961-749-885-884-884-884-884


953


Liegenschaften Laret -48-54-49-49-48-48-48


954


Liegenschaft Mattahof -3-27-38-38-37-37-37


955


Liegenschaft Notar Engi -24-19-17-17-17-17-17


956


Liegenschaft Feuerwehrgebäude -95-62-94-94-94-93-93


957


Liegenschaft Postgebäude -286-258-291-291-291-291-291


958


Liegenschaft Sonnenhof -129-125-123-122-121-121-120


959


Betriebsliegenschaften EW -412-412-416-416-416-416-416


960


Liegenschaften Talstrasse -291-287-292-291-290-290-289


961


Liegenschaft Trais Fluors -73-72-75-74-73-72-71


962


Altes Schulhaus Dorf (WRC) -157-138-149-151-153-155-158


963


Grundstück Brauerei (Kant. PK) -124-122-125-125-125-125-125


964


Liegenschaft Castelmont -247-242-243-245-247-249-252


965


Werkhofliegenschaft Meisser -68-77-81-80-79-78-77


966


Liegenschaft Arkaden -161-205-204-204-204-205-205


967


Liegenschaften Riedstrasse 14-16 -281-278-281-280-278-277-275


968


Liegenschaften Mattastrasse 3A+B -194-203-203-202-201-200-199


969


Liegenschaft Flurstrasse 1 -23-12-16-16-16-15-15


10







Landschaft Davos Gemeinde


Angaben in CHF 1000


970 Liegenschaft von-Sprecher-Haus


971 Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)


979 Liegenschaften Diverse


980 Finanzvermögen


981 Verwaltungsvermögen


Laufende Rechnung - nach Aufgaben 31.08.200912:47:12


I


R 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


-45


-54-40-39-39-38-38


-9


-9-9-9-8


-196


-44-233-2'735-2'738-241-244


-330


-330-330-330-330-330


6'552


6'5377'1357'7487'8477'7097'838
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Angaben in CHF 1000
Bedarf / Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später


IGesamt
Ausgaben


Einnahmen


10 lALLGEMEINE VERWALTUNG
Ausgaben


Einnahmen


020


020.506.01


020.506.02


Gemeindeverwaltung
Ausgaben


Einnahmen


Erneuerung EDV-Netzwerk


Erneuerung Telefonie (ERTEL)


10'438 15'47622'50915'41411'91912'75711'231


18'810


28'50529'71220'78516'60817'18117'055


-8'372


-13'029-7'203-5'372-4'690-4'424-5'824


122


300


122


300


122


300


122


300


122


300


11 IOEFFENTLlCHE SICHERHEIT
Ausgaben


Einnahmen


Falls der Stillipark realisiert wird, muss ein grösseres ADL-Fahrzeug angeschafft werden. Anstonsten ist das ADL ab 2016 zu beschaffen (als Ersatz altershalber).


225 120


-225


-120


225


120


-225


-120


225


120


140


140.506.01


140.506.02


140.661.01


140.663.01


Feuerwehr und Feuerpolizei
Ausgaben


Einnahmen


Ankauf von Fahrzeugen
Grosslüfter


ADL Feuerwehrlöschfahrzeug


Kantonsbeitrag (GVA)


Entnahme aus Rückstellung


-37


-189


-24


-96


45 320640


45


400800


-80


-160


45


320640


45


400800


-80


-160


45
400


800


-80


-160
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Angaben in CHF 1000 Bedarf / Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 r P 2014 I später


12 IBILDUNG
108440500100500


Ausgaben


108440500100500


Einnahmen
217


Schulliegenschaften und Anlagen 108440500100500


Ausgaben


108440500100500


Einnahmen
217.503.08


OST Schulhaus Platz, Einbau KBB-Raum 100


217.503.09


OST Schulhaus Platz, Dachsanierung 250


217.506.01


EDV-Infrastruktur für Schule 108100500


2011: je Fr. 50'000 für Smartboards und für Vorbereitung Investitionsprogramm 2012
2012: Investitionsprogramm EDV


217.506.03


MST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen 440150


13


IKUL TUR UND FREIZEIT
1'4656501'1501'4105885'6313'000


Ausgaben


2'1536501'1501'4105885'6313'000


Einnahmen


-688


341


Sport- und Freizeitanlagen 1'5336501'1501'2002005'000


Ausgaben


2'1536501'1501'2002005'000


Einnahmen


-620


341.500.03


Sanierung Sommersportanlage 395


341.503.02


Wärmeverbund Eisstadion 1'049


341.503.03


Sanierung Eisstadion (2. Etappe) 6295001'0001'000 5'000


maximal 1 Jahr kann mit der Investition zugewartet werden (Vorschriften Feuerpolizei und Nationalliga) 341.565.01


LOipenausbau 81150150200200


Gemeindebeitrag beträgt 1/3 der Gesamtkosten, der Rest wird hälftig getragen vom Anlagefonds und vom DDO Casinofonds. 341.663.02


Entnahme aus Vorfinanzierung -395


341.669.03


Beiträge Dritter (Eisstadion 2. Etappe) -226
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Angaben in CHF 1000


343 Wellness- und Erlebnisbad
Ausgaben


Einnahmen


343.503.02 Sanierung Hallenbad


344 Schiessanlagen
Ausgaben


Einnahmen


344.660.05 Bundesbeitrag Sanierung Schiessanlage


14 IGESUNDHEIT
Ausgaben


Einnahmen


400 Spital und Pflegeheim
Ausgaben


Einnahmen


400.503.01 Sanierung/Erweiterung Spital


400.503.02 Neubau Personalhaus


400.660.01 Bundesbeitrag (Spital/GOPS)


400.661.01 Kantonsbeitrag (Spital)


\6 IVERKEHR
Ausgaben


Einnahmen


620 Strassen und Wege
Ausgaben


Einnahmen


620.501.03 Teilerneuerung Obere Strasse


620.501.06 RhB-Unterführung Stilli


620.501.07 Sanierung Riedstrasse


Bedarf/priel R2008 I V2009 I V2010 I P2011 I P2012 I P2013 I P2014 I später
210 388 631 3'000


210 388 631 3'000


2103886313'000


-68 -68
-68


4'215


7'544-3'329
4'215
7'544-3'329
7'000544-29-3'300


1'521


2'4401'5201'6302'8702'6602'965


1'562


2'6201'6001'6302'8702'6603'485


-41


-180-80 -520


778


2'1407101'0102'0202'1202'240


819


2'3207901'0102'0202'1202'760


-41


-180-80 -520


125


180 500


30 950


100
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Angaben in CHF 1000


620.501.12 Fusswege


Bedarf / prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später
165 100 100 100 100 100 100


620.501.13


620.501.17


620.501.25


620.501.27


620.501.28


620.501.29


620.501.30


620.501.31


620.501.32


620.501.34


620.501.35


620.501.36


620.501.37


620.501.38


620.661.30


620.661.31


620.669.17


620.669.27


622


622.506.01


622.506.02


Sanierung Dischmastrasse 129180210910320210210


Aufteilung Dischmastrasse vor Teufi: 2011 Fr 700·000,2012: Fr. 110'000
Aufteilung Dischmastrasse nach Teufi: 2011-2014: je Fr. 210'000


Sanierung Bündastrasse


650650


Sanierung Skistrasse


34


Sanierung Horlaubenstrasse


104220200


Kurve Jugi Sanierung Reginaweg


550


Sanierung Geh-/Radweg Glaris


240


Bushaltestellen


232


Gehweg Spinabad-Rinerhornbahn


450


Sanierung Bahnhofstrasse Platz


180


Sanierung Oberer Schluochtweg


650110


Sanierung Salzgäbastrasse


550400


Sanierung Hertistrasse


400


Sanierung Richtstattweg


400


Anteil Siedlungsentwässerung


500500


Kantonsbeitrag Bushaltestellen


-41


Kantonsbeitrag Gehweg Spina


-180


Beiträge Dritter Bündastrasse


-520


Beiträge Dritter Horlaubenstrasse


-80


Werkbetrieb


1501701908055


Ausgaben


1501701908055


Einnahmen
Ersatz Nutzfahrzeug Holder C9.88


150


Ersatz Kehrmaschine MFH


170
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Angaben in CHF 1000


Bedarf / Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 Ispäter
622.506.03


Ersatz Pistenmaschine 190


622.506.04


Ersatz Toyota-Jeep inkl. Pflugausrüstung 80


622.506.05


Ersatz Lieferwagen VW T4 55


650


Verkehrsbetrieb Oavos (VSO) 742300660450660460670


Ausgaben


742300660450660460670


Einnahmen
650.506.01


Ankauf von Fahrzeugen 387660450660460670


650.506.02


Atron Kassensystem 355300


17


IUMWEL T UND RAUMORDNUNG
5624'9823'8143'6234'4103'6424'222


Ausgaben


4'1838'4908'1727'2858'3907'2358'615


Einnahmen


-3'621-3'508-4'358-3'663-3'981-3'593-4'393


700


Wasserversorgung 5182'0791'0391'0951'4201'3651'325


Ausgaben


1'8413'2202'3552'1372'6752'3752'475


Einnahmen


-1 '323-1 '141-1'316-1'042-1'255-1'010-1'150


700.501.01


Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und 1'1902'3158821'1771'275175175


Zuleitungen
700.501.02


Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen 5185506439001'3001'3001'300


700.501.03


Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen 133355830601009001'000


700.610.01


Anschlussgebühren -1'154-850-850-850-850-750-750


700.661.01


Kantonsbeiträge für Zuleitungen -130-135 -145


700.661.02


Kantonsbeiträge für Verteilungsleitungen -170-90-95-180-260-260-260


700.661.03


Kantonsbeiträge für Hydrantenanlagen -71-138-12 -140


700.669.01


Erschliessungsbeiträge Dritter -98


710


Abwasserbeseitigung -7931'8101'3271'5231'9151'8601'940


Ausgaben


1'0143'0602'5772'8483'1653'7103'790


Einnahmen


-1'807-1'250-1'250-1'325-1'250-1'850-1 '850


710.501.01


Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes 6051'1201'1002'2002'8003'6003'600
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Angaben in CHF 1000


Bedarf / Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 Ispäter
710.503.02


Ausbau ARA 4091'9401'477648365110190


710.610.01


Anschlussgebühren -1 '807-1 '250-1'250-1 '250-1'250-1 '150-1 '150


710.661.01


Kantonsbeiträge für Leitungsnetz -200-200


710.661.02


Kantonsbeiträge für ARA -75


710.669.03


Beitrag Siedlungsentwässerung -500-500


720


Abfa 11bewi rtschaftu ng 136410 501005050


Ausgaben


136410 501005050


Einnahmen
720503.01


Kehrichtsammelstellen 6150 501005050


720.503.02


Erweiterungsbau KMA 75


720.506.01


Ankauf von Fahrzeugen für KMA 360


750


Fluss- und Wildbachverbauungen 5394501'248723743135675


Ausgaben


5391'0002'5401'4501'6503001'500


Einnahmen


-550-1'292-728-908-165-825


750.501.02


Sanierung Flüelabach/Landwasser 3001'500


750.501.07


Verbauung Bildjibach 11'0001'2501'2501'250


750.501.11


Verbauung Totalpbach 400


750.501.12


Verbauung Dorfbach 6990


750.501.13


Verbauung Dischmabach 9300200


750.501.14


Verbauung Lengmattabach 523


750.660.01


Bundesbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser -105-525


750.660.07


Bundesbeitrag Bildjibach -300-438-438-438


750.660.11


Bundesbeitrag Verbauung Totalpbach -140


750.660.12


Bundesbeitrag Dorfbach -347


750.661.02


Kantonsbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser -60-300


750.661.07


Kantonsbeitrag Bildjibach -250-250-250-250
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Angaben in CHF 1000


750.661.11 Kantonsbeitrag Verbauung Totalpbach


Bedarf/priol R2008 I V2009 I V2010 I P2011 I P2012 I P2013 I P2014 I später
-80


750.661.12


750.661.13


760


760.501.03


Kantonsbeitrag Dorfbach


Kantonsbeitrag Dischmabach


Lawinenverbauungen
Ausgaben


Einnahmen


IP-Schutzbauten


162


654


-491


654


-198


-60


-40


233


200232232232232


800


700800800800800


-567


-500-568-568-568-568


800


700800800800800


Umsetzung Integrales Lawinenmanagement Davos, grosser Handlungsbedarf ausgewiesen


Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds tür öffentliche und private Werke


2010: Künstliche Lawinenauslösung mit ortsfesten Anlagen im Frauentobel
ab 2011: Lawinenschutzbauten Erberberg - Bildji - Grüeniberg, Dorfberg gemass Schreiben Amt für Wald GR


18 IVOLKSWIRTSCHAFT
Ausgaben


Einnahmen


760.661.03


810


810.501.02


Kantonsbeitrag für IP-Schutzbauten


Forstverwaltung
Ausgaben


Einnahmen


Walderschliessung Davos


Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke
bis 2011: Waldweg Bünda - Ischlag - Büelenberg
ab 2012: Waldweg Ronenwald, Waldweg Dürrwald - Schwarzseealp


-491 -567-500-568-568-568-568


2'446


5'26414'6468'606551504404


2'913


14'48517'35510'3151'2601'2551'155


-467


-9'221-2'709-1 '709-709-751-751


189


664646706446404404


656


1'4851'3551'4151'1551'1551'155


-467


-821-709-709-709-751-751


265


800700700700700700


810.503.13 Neubau Schnitzelhalle 260 260


Holzschnitzelhalie/Lagerplätzer für Schnltzelbeweritschaftung für Stilli Park AG. Kredit im Voranschlag 2009 entfällt, da bis zum heutigen Zeitpunkt der Liefervertrag mit der Stilli Park AG nicht unterzeichnet ist. Amoritsation durch Schnitzellieferungen


810.505.01 Waldbau C 391 400 430 430 430 430 430


Bewirtschaftung wald mit besonderer Schutzfunktion (1. Priorität) und Schutzwald (Fraktions- und Privatwald) im Kantonalen Sammelprojekt.
Restkosten Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke


Projektkosten gegenüber Kanton: Fr. 400'000, MwSt Fr. 30'400, Gesamtkosten Fr. 430'400


810.505.10 Waldparzellen Diverse 25 25 25 25 25 25


Erwerb von Waldparzellen, die an Gemeindeparzellen angrenzen oder dessen Erwerb im öffentlichen Interesse liegt (besondere SChutzfunktion) oder entlang von Siedlungen und Erschliessungsanlagen.


810.506.01 Seilkrananlage 200


Ersatz der Seilkrananlage: Seilwinde BAGO SWH 45 und BAGO Laufwagen BK 20. Beide Maschinen sind 1985 in Betrieb genommen worden. Zur Zeit wird abgeklärt, ob für diese Anschaffung vom Amt für Wald GR Investitionskredit gewahrt wird.


18







Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200913:32:15


Angaben in CHF 1000


810.661.01 Kantonsbeitrag für Waldbau C


Bedarf I Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später
-413 -310 -310 -310 -310 -310 -310


810.661.02


831


Kantonsbeitrag für Walderschliessung


Kongresszentrum
Ausgaben


Einnahmen


-54 -511-399-399


2'257


4'60014'0007'900


2'257


13'00016'0008'900


-8'400


-2'000-1 '000 -399


105


105


-441


100


100


-441


831.503.03 Bauliche Sanierung Kongresszentrum 124 1'000 1'300
2011:


- Fr. 200'000 für Sanierung Bodenbelag im Haus C: bröckelt starkt aus und Löcher entstehen durch die grosse Belastung durch Materialwagen
- Fr. 1.1 Mio. Sanierung Altbau (Anteil an Kosten gemäss Abstimmungsbotschaft vom 1812.2008, S. 25/ für Fr. 600'000 wird im Jahr 2009 saniert. Fr. 1.0 Mio in Jahr 2011)


2012:


- Fr. 105'000 tür Teppichboden zu ersetzen in den Räumen Presse, Regie, Ebene Aspen und Sanada sowie Schwarze Büros


2013:


- Fr. 100'000 tür Wandanstriche im Haus C (entsprechen nicht mehr dem Standard eines modernen Kongresszentrums)


105 100


831.503.04 Erweiterung Kongresszentrum 2'133 13'000 15'000 7'600


Ursprünglich wurden für 2010 Investitionen von Fr. 19'000'000 eingegeben worden. Gemäss Besprechung mit C Deragisch vom 24.7.2009 können Fr. 2-3 Mio. auf 2011 verschoben werden.


19 IFINANZEN UND STEUERN
Ausgaben


Einnahmen


831.661.04


831.663.01


831.669.04


961


961.503.01


964


964.503.02


964.661.02


Kantonsbeitrag Erweiterung Kongresszentrum


Entnahme aus Vorfinanzierung


Beiträge Dritter (Erw.Kongresszentrum)


Liegenschaft Trais Fluors
Ausgaben


Einnahmen


Totalsanierung Trais Fluors


Liegenschaft Castelmont
Ausgaben


Einnahmen


Pelletsheizung und elektr. Hauszuleitung
Sportgymnasium


Kantonsbeitrag Pelletsheizung/Hauszuleitung


-2'000-1 '000


-4'400 -4'000


1'700


579 3'000


1'700


635 3'000


-56
1'700


1'700


1'700
579


635-56
635
-56 19







Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200913:32:15


Angaben in CHF 1000


968


96850301


Liegenschaften Mattastrasse 3A+B
Ausgaben


Einnahmen


Totalsanierung Maltastrasse 3B (Bolgenblick)


Sanierung in 1-2 Jahren energetisch zwingend notwendig


Bedarf/priol R2008 I V2009 I V2010 I P2011 I P2012 I P2013 I P2014 I später
3'000


3'000


3'000
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Kennzahlen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Rechnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Planung Planung Planung Planung


Ist Verand. Ist Verand. Ist Verand. Ist Verand. Ist Verand. Ist Vernnd. Ist Verand. Ist Verand.


~O"/'l-~. .-.CJ.OO%, ~


Investitionsanteil


· .....
,·---t--- -----1'-- r--- -------1--- ---~-r--~---i-----I------i----


SelbstfInanzierungsgrad 1__ 10527%j -" _.103.37%: ~_ ~ 70.32%·~ 4474%. ~. ~4!.%,_~ 11885': _"-- ---2.998%1--~~~E%: ~_


SelbstfInanzierungsanteil 1~2%l-~ __ 12.99'1_~ __ 1282'/~ ~~ ._.1..1.64%. __ :lI ._~:81'10._-"- .~31%j" 1136'10:.~ ~~:Jo/'. :lI_


Zinsbelastungsanteil I ·3.37%~" ~4.02%~ ~ ·3.30%~ ~ .1.99%\:.1 .3.65%~" .313%1:.1 .3.200/0l" -2.72%1 ~


.------- ~----~--.~ ----:- -------r-· --------j- ..-- --'---'-j ----:--~ -----r--- --------;-
_.__ Kapital~ienstante~I ._J__ ~.41%i _~ __ ,_-y.72%[ ._,, ~.04o/0L ~ __ !!~~7%L_~ )~80%[ ~ 1~O%j __ ~ _~.16%j ,__~ ~22%[ ._~· .· .· ,· '· .· ,· '


Bruttoverschuldungsanteil I~.CJ.!'Yo: _" -~o49%l.~ _ 14336.0/0\_"_ -.!0~'Y'i -". _.~52800/'._~. __ .14572%_:lI _15293%: " -L__1E.!1%i ~


27.81%j" 27.99%1" 21.18%~ ~ 17.48%1 ~ _ 17.74%j "I 17.36%1 ~_. . ...•_ .. .._.~_._._'_ .. ._~,.-._., '~"_-----.-"__ --.--~-.--- .----.-.-------r'-.---· .· ... .· .· .


Selbstfinanzierung mit


._ SpezialfinanzienJn.g~. __ L- 10'882~~ j_ .1079..0:_:lI 10'88:Jj~" _ 10'070L.~:lI_~ __ 1~3~!iL~_ ~.--:'4'16~L-" __ . J..0.30~~ 9'96.±L~_Investitionsquote I 1498%I:lI 14440/,1" 20.92%::lI 2944%::lI 19.93%:" 15.210/':" 16.02%I:lI 13.83%1"___________ ~ -I--- __ .__ - -- __ - - -- - .- - - ---.- ..~ ---------~- ------- ---------..----------- ----.-.....----· '· .· .· .· .· .· .· ,


~_t>Jeuverschu~dungsg~:!._. __L_ -5.27.!~ ~!%1 ~ -.-3.~_~8%i __~ __ ~l.§.%i ,~ 1_9~9%~_~ __ -18.85%j _,,~ _~.o2%1_~~ __ ~,!}8%i ~· .· .· .· .· .· .· .


Eigenkapitalquote 1 34.78%\:lI 34.44%: -_,, __ -.:3.1.J31%; .~_u 35.71%:" 35.33%:" 36.14%;:lI 35.02%1" 33.93%1 "-
Netto-Schuld je Einwohner Ende E 1 j 1 1 1 i 1


Jahr 2734i :lI -.~_2'!381_:lI __ .-5'8071 _.~ --_~912i -~-~491-~- 6'827:" ~39j:ll ~1i :lI.


Netto·Last pro Kopf Ende Ja]r 2'536::lI 2'897i:ll 3'150i:ll 4'164i ~ 4'376i:ll 4'061i" 4'325i:ll 4'431 i :lI


--.--- ------~. __ . -~._---_.· ..· ..· ..
Selbstfinanzierungsgrad ohne ; ~ i


Spezialfinanzierungen . _~2o.93%1 _" .~.06'95%.i-~ __ .~104.94~i_~ ~_~1.2~_~.I~.6.84%1-~~06%: _~_~~.%':_~~I_25293%r--"--
Neuverschuldungsgrad ohne : : : : : ; : :


___ ~ezialfinanzierunge_n~_~~0.93%: __ ~ -~95%1 " _-':4.94%\ "-~9-~ -16.84'/,::lI -108.06'/,::lI -84.36'/,:" -15293%::lI


Belastbarkeitsquote I 11'4011" 12'306:" 13'196:" 14'442:" 16'496; : l18'075i ±13'978i~_ 13'329i :lIVerschuldungsgrenze I 142'513! " I .. 153'8:!-"- 164'949," 180'526," 206'201:_"_ 225'935," --174726! _~ _ .. 166'617, ~1 j i i j i :-.------.-- ------ -~---- -. -----
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Variante 1: ohne Lie2enschaftensteuer


Landschaft Davos Gemeinde


Finanzplan
2011 - 2014


Variante 1: ohne Liegenschaftssteuer, ink!. "Verzichtsprogramm", ink!. Verkauf Grundstück Parkhaus Mitte, ink!. NF A


I Davos, 1. September 2009 Der Kleine Landrat I
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Landschaft Davos Gemeinde Ergebnisse31.08.2009 17:28:33


alle Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 lV 2010 tP 2011 IP 2012 tP 2013 lP 2014


Laufende Rechnung


Total Aufwand


88'56090'88497'064 99'294101'151102'907105'159


Total Ertrag


87'77790'80193'386 96'15899'36096'47197'989


Ertragsüberschuss


000 0000


Aufwandüberschuss


783843'678 3'1361'7916'4367'170


Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)
Total Ausgaben


18'81028'50529'712 20'78516'60817'18117'055


Total Einnahmen


8'37213'0297'203 5'3724'6904'4245'824


Nettoinvestitionszunahme


10'43815'47622'509 15'41411'91912'75711'231


Nettoinvestitionsabnahme


000 0000


Finanzierung
Nettoinvestitionszunahme


10'43815'47622'509 15'41411'91912'75711'231


Nettoinvestitionsabnahme


000 0000


Abschreibungen (330)


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)


9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)


000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)


000 0000


Aufwandübersch uss


783843'678 3'1361'7916'4367'170


Ertragsüberschuss


000 0000


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)


4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Finanzierungsfehlbetrag


04'59315'539 6'4111'2776'2995'217


Finanzierungsüberschuss


35200 0000


Kapitalveränderung
Finanzierungsfeh Ibetrag


04'59315'539 6'4111'2776'2995'217


Finanzierungsüberschuss


35200 0000


Aktivierung Verwaltungsvermägen


18'81028'50529'712 20'78516'60817'18117'055


Passivierung Verwaltungsvermägen


8'37213'0297'203 5'3724'6904'4245'824


Passivierung Abschreibungen (330/331/332)
9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)
4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)
2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Abnahme Eigenkapital


783843'678 3'1361'7916'4367'170


Zunahme Eigenkapital


000 0000


Eigenkapital Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)


83'74083'65679'978 76'84275'05168'61561'445


1







alle Angaben in CHF 1000 I R 2008 I V 2009 . r v 2010 r P 2011 ~. P 2012 ~ P 2013 ,. P 2014


Schulden-Entwicklung
Finanzierungsfehlbetrag


Finanzierungsüberschuss


Mittelabfluss Bestandesrechnung


Mittelzufluss Bestandesrechnung


Finanzierungsfehlbetrag bereinigt


Finanzierungsüberschuss bereinigt


Fremdfianzierung


Schuldenentwicklung


0 4'59315'539 6'4111'2776'2995'217


352


00 0000


0


370 0 0000


0


00 0000


0


4'96315'539 6'4111'2776'2995'217


352


00 0000


114'628


119'591135'130 141'542142'819149'117154'334


Investionsrechnung (Finanzvermögen)


Ausgaben
Einnahmen


Zunahme Investitionen Finanzvermögen


Abnahme Investitionen Finanzvermögen


o o o o o o o


Selbstfinanzierung I Cash flow I Cash loss
Abschreibungen (330)


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)
9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)
000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)
000 0000


Aufwandüberschuss
783843'678 3'1361'7916'4367'170


Ertragsüberschuss
000 0000


Einlagen in Spezialfinanzierungen
4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Cash loss I Cash drain
000 0000


Cash f10w
10'79010'8836'970 9'00210'6426'4596'015


2







alle Angaben in CHF 1000 ~R 2008 JV 2009 IV 2010 IP 2011 JP 2012 tP 2013 ~P 2014


Belastbarkeit


Ertragsüberschuss


000 0000


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)


4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Aufwandüberschuss


-783-84-3'678 -3'136-1'791-6'436-7'170


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


-2'764-3'580-3'793 -4'165-4'396-4'335-4'375


Kapitaldienst


2'1742'6562'652 3'3223'7953'9974'546


Liegenschaften Finanzvermögen


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)


9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)


000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)


000 0000


Belastbarkeitsquote


12'96413'5399'622 12'32414'43610'45510'561
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


'Gesamt


783843'6783'1361'7916'4367'170


Aufwand


88'56090'88497'06499'294101'151102'907105'159


Ertrag


-87'777-90'801-93'386-96'158-99'360-96'471-97'989


10


lALLGEMEINE VERWAL TUNG
4'5074'6394'8364'9665'0425'1245'142


011


Legislative 192175175178181184187


012


Exekutive 1'0539941'0001'0151'0301'0461'064


020


Gemeindeverwaltung 2'9773'2283'2663'3693'4173'4693'455


021


Bauverwaltung 8269059429569719861'003


025


Sachversicherungen 20202021212122


026


Gebühren, Provisionen -932-1'001-936-947-958-970-983


070


Rathaus, Bergli und Uebrige 281233283288293298304


090


Anlässe und Mitgliedschaften 91858586888990


11


IOEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'779
2'1942'0031'6521'7011'5561'619


100


Grundbuchamt -883-679-757-769-780-793-806


101


Einwohnerkontrolle 133141115117119121123


109


Uebrige Rechtspflege 93999910


110


Gemeindepolizei 1'4081'4401'3231'3431'3641'3861'409


120


Bezirksgericht Prättigau/Davos 100104114116117119121
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013IP 2014


121


Kreisamt Davos 780845830581501496397


140


Feuerwehr und Feuerpolizei -2011813618131-26116


145


Katastrophen- und Lawinendienst 48565051525253


150


Sektionschef, Einquartierungen 72404647484849


160


Zivilschutz 130127137139141143146


12


IBILDUNG
14'88315'19314'99015'21615'44515'69415'962


200


Kindergärten 928917909923936951968


210


Primarschule 4'7364'8625'0115'0875'1635'2455'335


211


Realschule 1'1281'1841'2061'2241'2421'2621'284


212


Sekundarschule 1'3951'3321'3561'3761'3961'4191'443


215


Handarbeit und Hauswirtschaft 734703713724735747759


217


Schulliegenschaften und Anlagen 2'2792'2272'1552'1882'2222'2592'298


218


Schulleitung 842828768780792804818


219


Volksschule Uebriges 8181'045776788800813827


220


Beiträge für Sonderschulung 96130130132134136138


230


Beiträge für Berufsbildung 1'5121'5511'5511'5741'5971'6231'651


240


Schweizerische Alpine Mittelschule 250250250254258262266


250


Schweizerisches Sport-Gymnasium 165165165167170173176


5







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


13


IKUL TUR UND FREIZEIT
3'359


3'5474'0224'0894'1584'2324'311


300


Kulturförderung 488470485492500508516


301


Bibliothek Schweizerhaus 380385392398404411418


302


Museen 1681212131313


310


Natur- und Heimatschutz 34392828282929


341


Sport- und Freizeitanlagen 1'2001'2831'7101'7371'7641'7931'825


342


Strandbad betrieb 2-566778


343


Wellness- und Erlebnisbad 401545429435442449457


344


Schiessanlagen 71333233333434


345


Eisstadion 7677899299489679881'010


14


IGESUNDHEIT
2'682


3'7313'6623'7163'7763'8463'910


400


Spital und Pflegeheim 1'7632'7952'8002'8422'8852'9312'981


440


Krankenpflege und Spitex 207264289292302316320


450


Forschung und Prävention 665622527534542551560


460


Schu Igesundheitskosten 43454242434344


470


Pilzkontrolle 2333333


490


Allgemeine Gesundheitskosten 2222222


6







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 JP 2014


15


ISOZIALE WOHLFAHRT
2'2952'6912'8313'4223'5513'6703'790


501


AHV-Zweigstelle 66676465666768


520


Krankheitskosten 116125125125145155165


550


Invaliditätskosten 5555555


560


Wohnbauförderung 555555


570


Alterszentrum Guggerbach 328260270274278283287


571


Wohnhaus Wald heim


580


Sozialdienst 674597676696706716727


581


Unterstützungen 1'0051'1801'1071'5411'6331'7251'816


582


Uebrige Fürsorge 84432559690692693695


590


Diverse Beiträge 17202020212121


16


IVERKEHR
6'073


6'1585'8095'9195'9856'1036'180


610


Strassen bauten Kanton 157270270274278283287


620


Strassen und Wege 3'9593'6463'3463'3963'4473'5023'562


622


Werkbetrieb


630


Parkhäuser und Parkplätze


650


Verkehrsbetrieb Davos (VBD) 1'2291'3871'3481'3911'3901'4341'432


7







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


651


Regionalverkehr 728855845857870884899


17


IUMWEL T UND RAUMORDNUNG
386


491448456464472481


700


Wasserversorgung


710


Abwasserbeseitigung


720


Abfallbewirtschaftung


730


Schlachthaus -31-31-32-32-31-31-30


750


Fluss- und Wildbachverbauungen


760


Lawinenverbauungen


770


Umweltschutz 275299287291295300305


781


Tierkörperbeseitigung 24252525262627


782


Bauschuttdeponien


783


Deponie Tola, Wiesen


789


Uebrige Immissionen 37677788


790


Raumordnung 81191161164166169172


18


IVOLKSWIRTSCHAFT 3'695
3'4373'4913'6443'7433'8243'896


801


Tierhaltung/Seuchenbekämpfung 26312930313233


802


Soziale Massnahmen 2222222


8







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


810


Forstverwaltung 545504523630682713731


820


Jagd und Fischerei -2-2-2-2-2-2-2


830


Kommunale Werbung 452414410416422429437


831


Kongresszentrum 1'3671'5121'7981'8261'8541'8841'917


840


Wi rtschaftsförderu ng 1'306977731742753765778


19


tFINANZEN UND STEUERN
-38'876


-41'997-38'413-39'944-42'074-38'084-38'122


900


Gemeindesteuern -41'024-43'983-40'173-40'775-41'387-42'049-42'764


901


Handänderungssteuern


902


Hundesteuern


920


Finanzausgleich 23363637373838


921


Bündner NFA 1'3251'3451'3671'390


929


Sparmassnahmen "Verzichtsprogramm" -3'000-3'000-3'000-3'000


932


Regalien u. Patente -9-12-12-12-12-12-13


934


Wasserrechtsverleihungen -1'412-1'715-1'441-1'463-3'575-1 '508-1'534


935


Kieskonzessionen -75-60-61-62-63-64


936


Elektrizitätswerk Davos -1'000-1'300


940


Zinsen 2'1742'6562'6523'3223'7953'9974'546


950


Liegenschaft Bündahof -10-10-1'985


9







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 JP 2014


951


Liegenschaften Hertistrasse -351-363-374-374-373-373-372


952


Kongresshotel -961-749-885-884-884-884-884


953


Liegenschaften Laret -48-54-49-49-48-48-48


954


Liegenschaft Mattahof -3-27-38-38-37-37-37


955


Liegenschaft Notar Engi -24-19-17-17-17-17-17


956


Liegenschaft Feuerwehrgebäude -95-62-94-94-94-93-93


957


Liegenschaft Postgebäude -286-258-291-291-291-291-291


958


Liegenschaft Sonnenhof -129-125-123-122-121-121-120


959


Betriebsliegenschaften EW -412-412-416-416-416-416-416


960


Liegenschaften Talstrasse -291-287-292-291-290-290-289


961


Liegenschaft Trais Fluors -73-72-75-74-73-72-71


962


Altes Schulhaus Dorf (WRC) -157-138-149-151-153-155-158


963


Grundstück Brauerei (Kant. PK) -124-122-125-125-125-125-125


964


Liegenschaft Castelmont -247-242-243-245-247-249-252


965


Werkhofliegenschaft Meisser -68-77-81-80-79-78-77


966


Liegenschaft Arkaden -161-205-204-204-204-205-205


967


Liegenschaften Riedstrasse 14-16 -281-278-281-280-278-277-275


968


Liegenschaften Mattastrasse 3A+B -194-203-203-202-201-200-199


969


Liegenschaft Flurstrasse 1 -23-12-16-16-16-15-15


10







Landschaft Davos Gemeinde


Angaben in CHF 1000


970 Liegenschaft von-Sprecher-Haus


971 Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)


979 Liegenschaften Diverse


980 Finanzvermögen


981 Verwaltungsvermögen


Laufende Rechnung - nach Aufgaben 31.08.2009 17:28:33


I


R 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


-45


-54-40-39-39-38-38


-9


-9-9-9-8


-196


-44-233-2'735-2'738-241-244


-330


-330-330-330-330-330


6'552


6'5377'1357'7487'8477'7097'838
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000 Bedarf I Prio r R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später


IGesamt 10'438 15'476 22'509 15'414 11'919 12'757 11'231
Ausgaben 18'810 28'505 29'712 20'785 16'608 17'181 17'055


Einnahmen -8'372 -13'029 -7'203 -5'372 -4'690 -4'424 -5'824


10 lALLGEMEINE VERWALTUNG
Ausgaben


Einnahmen


11 IOEFFENTLICHE SICHERHEIT
Ausgaben


Einnahmen


020


020.506.01


020.506.02


140


140.506.01


Gemeindeverwaltung
Ausgaben


Einnahmen


Erneuerung EDV-Netzwerk


Erneuerung Telefonie (ERTEL)


Feuerwehr und Feuerpolizei
Ausgaben


Einnahmen


Ankauf von Fahrzeugen


Grosslüfter


122 300


122


300


122


300


122


300


122


300


45


320640


225


120 45400800


-225


-120 -80-160


45


320640


225


120 45400800


-225


-120 -80-160


225


120 45


140.506.02 ADL Feuerwehrläschfahrzeug


Falls der Slillipark realisiert wird. muss ein grösseres ADL-Fahrzeug angeschafft werden. Anstonsten ist das ADL ab 2016 zu beschaffen (als Ersatz altershalber).


400 800


140.661.01


140.663.01


Kantonsbeitrag (GVA)


Entnahme aus Rückstellung


-37


-189


-24


-96


-80 -160
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000 Bedarf/Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später


12 IBILDUNG
108440500100500


Ausgaben


108440500100500


Einnahmen
217


Schulliegenschaften und Anlagen 108440500100500


Ausgaben


108440500100500


Einnahmen
217.503.08


OST Schulhaus Platz, Einbau KBB-Raum 100


217.503.09


OST Schulhaus Platz, Dachsanierung 250


217.506.01


EDV-Infrastruktur für Schule 108100500


2011: je Fr. 50'000 für Smart boards und für Vorbereitung Investitionsprogramm 2012
2012: tnvestitionsprogramm EDV


217.506.03


MST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen 440150


13


IKUL TUR UND FREIZEIT
1'4656501'1501'4105885'6313'000


Ausgaben


2'1536501'1501'4105885'6313'000


Einnahmen


-688


341


Sport- und Freizeitanlagen 1'5336501'1501'2002005'000


Ausgaben


2'1536501'1501'2002005'000


Einnahmen


-620


341.500.03


Sanierung Sommersportanlage 395


341.503.02


Wärmeverbund Eisstadion 1'049


341.503.03


Sanierung Eisstadion (2. Etappe) 6295001'0001'000 5'000


maximal 1 Jahr kann mit der Investition zugewartet werden (Vorschriften Feuerpolizei und Nationalliga) 341.565.01


Loipenausbau 81150150200200


Gemeindebeitrag beträgt 1/3 der Gesamtkosten, der Rest wird hälftig getragen vom Anlagefonds und vom DDO Casinofonds. 341.663.02


Entnahme aus Vorfinanzierung -395


341.669.03


Beiträge Dritter (Eisstadion 2. Etappe) -226


13







Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000


343 Wellness-und Erlebnisbad
Ausgaben
Einnahmen


343.503.02 Sanierung Hallenbad


344 Schiessanlagen
Ausgaben
Einnahmen


344.660.05 Bundesbeitrag Sanierung Schiessanlage


14 IGESUNDHEIT
Ausgaben


Einnahmen


400 Spital und Pflegeheim
Ausgaben
Einnahmen


400.503.01 Sanierung/Erweiterung Spital


400.503.02 Neubau Personalhaus


400.660.01 Bundesbeitrag (Spital/GOPS)


400.661.01 Kantonsbeitrag (Spital)


16 IVERKEHR
Ausgaben


Einnahmen


620 Strassen und Wege
Ausgaben
Einnahmen


620.501.03 Teilerneuerung Obere Strasse


620.501.06 RhB-Unterführung Stilli


620.501.07 Sanierung Riedstrasse


Bedarf/Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 ~ P 2014 I später
2103886313'000


210


3886313'000


210


3886313'000


-68 -68
-68


4'215


7'544-3'329
4'215
7'544-3'329
7'000544-29-3'300


1'521


2'4401'5201'6302'8702'6602'965


1'562


2'6201'6001'6302'8702'6603'485


-41


-180-80 -520


778


2'1407101'0102'0202'1202'240


819


2'3207901'0102'0202'1202'760
-41


-180-80 -520


125


180 500


30 950


100
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


Bedarf I Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 Ispäter
620.501.12


Fusswege 165100100100100100100


620.501.13


Sanierung Dischmastrasse 129180210910320210210


Aufteilung Dischmastrasse vor Teufi 2011: Fr. 700'000, 2012: Fr. 110'000
Aufteilung Dischmastrasse nach Teufi: 2011-2014: je Fr. 210'000


620.501.17


Sanierung Bündastrasse 650650


620.501.25


Sanierung Skistrasse 34


620.501.27


Sanierung Horlaubenstrasse 104220200


Kurve Jugi 620.501.28


Sanierung Reginaweg 550


620.501.29


Sanierung Geh-/Radweg Glaris 240


620.501.30


Bushaltestellen 232


620.501.31


Gehweg Spinabad-Rinerhornbahn 450


620.501.32


Sanierung Bahnhofstrasse Platz 180


620.501.34


Sanierung Oberer Schluochtweg 650110


620.501.35


Sanierung Salzgäbastrasse 550400


620.501.36


Sanierung Hertistrasse 400


620.501.37


Sanierung Richtstattweg 400


620.501.38


Anteil Siedlungsentwässerung 500500


620.661.30


Kantonsbeitrag Bushaltestellen -41


620.661.31


Kantonsbeitrag Gehweg Spina -180


620.669.17


Beiträge Dritter Bündastrasse -520


620.669.27


Beiträge Dritter Horlaubenstrasse -80


622


Werkbetrieb 1501701908055


Ausgaben


1501701908055


Einnahmen
622.506.01


Ersatz Nutzfahrzeug Holder C9.88 150


622.506.02


Ersatz Kehrmaschine MFH 170


15







Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000


Bedarf / Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 Ispäter
622.506.03


Ersatz Pistenmaschine 190


622.506.04


Ersatz Toyota-Jeep inkl. Pflugausrüstung 80


622.506.05


Ersatz Lieferwagen VW T4 55


650


Verkehrsbetrieb Oavos (VBO) 742300660450660460670


Ausgaben


742300660450660460670


Einnahmen
650.506.01


Ankauf von Fahrzeugen 387660450660460670


650.506.02


Atron Kassensystem 355300


17


IUMWEL T UND RAUMORDNUNG
5624'9823'8143'6234'4103'6424'222


Ausgaben


4'1838'4908'1727'2858'3907'2358'615


Einnahmen


-3'621-3'508-4'358-3'663-3'981-3'593-4'393


700


Wasserversorgung 5182'0791'0391'0951'4201'3651'325


Ausgaben


1'8413'2202'3552'1372'6752'3752'475


Einnahmen


-1'323-1'141-1'316-1'042-1'255-1 '01 0-1'150


700.501.01


Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und 1'1902'3158821'1771'275175175


Zuleitungen
700.501.02


Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen 5185506439001'3001'3001'300


700.501.03


Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen 133355830601009001'000


700.610.01


Anschlussgebühren -1'154-850-850-850-850-750-750


700.661.01


Kantonsbeiträge für Zuleitungen -130-135 -145


700.661.02


Kantonsbeiträge für Verteilungsleitungen -170-90-95-180-260-260-260


700.661.03


Kantonsbeiträge für Hydrantenanlagen -71-138-12 -140


700.669.01


Erschliessungsbeiträge Dritter -98


710


Abwasserbeseitigung -7931'8101'3271'5231'9151'8601'940


Ausgaben


1'0143'0602'5772'8483'1653'7103'790


Einnahmen


-1'807-1'250-1 '250-1'325-1 '250-1 '850-1 '850


710.501.01


Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes 6051'1201'1002'2002'8003'6003'600
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben31.08.2009 17:28:33


Angaben in CHF 1000


Bedarf I Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 Ispäter
710.503.02


Ausbau ARA 4091'9401'477648365110190


710.610.01


Anschlussgebühren -1 '807-1 '250-1'250-1'250-1'250-1'150-1 '150


710.661.01


Kantonsbeiträge für Leitungsnetz -200-200


710.661.02


Kantonsbeiträge für ARA -75


710.669.03


Beitrag Siedlungsentwässerung -500-500


720


Abfallbewirtschaftung 136410 501005050


Ausgaben


136410 501005050


Einnahmen
720.503.01


Kehrichtsammelstellen 6150 501005050


720.503.02


Erweiterungsbau KMA 75


720.506.01


Ankauf von Fahrzeugen für KMA 360


750


Fluss- und Wildbachverbauungen 5394501'248723743135675


Ausgaben


5391'0002'5401'4501'6503001'500


Einnahmen


-550-1'292-728-908-165-825


750.501.02


Sanierung Flüelabach/Landwasser 3001'500


750.501.07


Verbauung Bildjibach 11'0001'2501'2501'250


750.501.11


Verbauung Totalpbach 400


750.501.12


Verbauung Dorfbach 6990


750.501.13


Verbauung Dischmabach 9300200


750.501.14


Verbauung Lengmatlabach 523


750.660.01


Bundesbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser -105-525


750.660.07


Bundesbeitrag Bildjibach -300-438-438-438


750.660.11


Bundesbeitrag Verbauung Totalpbach -140


750.660.12


Bundesbeitrag Dorfbach -347


750.661.02


Kantonsbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser -60-300


750.661.07


Kantonsbeitrag Bildjibach -250-250-250-250
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


750.661.11 Kantonsbeitrag Verbauung Totalpbach


Bedarf/Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 r P 2014 I später
-80


750.661.12


750.661.13


760


760.501.03


Kantonsbeitrag Dorfbach


Kantonsbeitrag Dischmabach


Lawinenverbauungen
Ausgaben


Einnahmen


IP-Schutzbauten


162


654


-491


654


-198


-60


-40


233


200232232232232


800


700800800800800


-567


-500-568-568-568-568


800


700800800800800


Umsetzung Integrales lawinen management Davos. grosser Handlungsbedarf ausgewiesen.


Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke


2010: Künstliche Lawinenauslösung mit ortsfesten Anlagen im Frauentobel
ab 2011: lawinenschutzbauten Erberberg • Bildji • Grüeniberg, Dorfberg gemäss Schreiben Amt für Wald GR


18 IVOLKSWIRTSCHAFT
Ausgaben


Einnahmen


760.661.03


810


810.501.02


Kantonsbeitrag für IP-Schutzbauten


Forstverwaltung
Ausgaben


Einnahmen


Walderschliessung Davos


Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke
bis 2011 : Waldweg Bünda • Ischlag - Büelenberg
ab 2012: Waldweg Ronenwald. Waldweg Dürrwald • Schwarzseealp


-491 -567-500-568-568-568-568


2'446


5'26414'6468'606551504404


2'913


14'48517'35510'3151'2601'2551'155


-467


-9'221-2'709-1 '709-709-751-751


189


664646706446404404


656


1'4851'3551'4151'1551'1551'155


-467


-821-709-709-709-751-751


265


800700700700700700


810.503.13 Neubau Schnitzelhalle 260 260


Holzschnitzelhallellagerplätzer für Schnitzelbeweritschaftung für Stil Ii Park AG. Kredit im Voranschlag 2009 entfällt, da bis zum heutigen Zeitpunkt der liefervertrag mit der Stilli Park AG nicht unterzeichnet ist. Amoritsation durch Schnitzellieferungen


810.505.01 Waldbau C 391 400 430 430 430 430 430


Bewirtschaftung wald mit besonderer Schutzfunktion (1. Priorität) und Schutzwald (Fraktions- und Privatwald) im Kantonalen Sammelprojekt.
Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke


Projektkosten gegenüber Kanton: Fr. 400'000, MwSt Fr. 30'400, Gesamtkosten Fr. 430'400


810.505.10 Waldparzellen Diverse 25 25 25 25 25 25


Erwerb von Waldparzellen. die an Gemeindeparzellen angrenzen oder dessen Erwerb im öffentlichen Interesse liegt (besondere Schutzfunktion) oder entlang von Siedlungen und Erschliessungsanlagen.


810.506.01 Seilkrananlage 200


Ersatz der Seilkrananlage: Seilwinde BACO SWH 45 und BACO laufwagen BK 20. Beide Maschinen sind 1985 in Betrieb genommen worden. Zur Zeit wird abgeklärt, ob für diese Anschaffung vom Amt für Wald GR Investitionskredit gewährt wird.
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Angaben in CHF 1000


810.661.01 Kantonsbeitrag für Waldbau C


Bedarf/Prio I R 2008 ( V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später
-413 -310 -310 -310 -310 -310 -310


-54 -511-399-399-399-441-441


2'257


4'60014'0007'900105100


2'257


13'00016'0008'900105100


-8'400


-2'000-1'000


124


1'0001'300105100


Kongresszentrum
Ausgaben


Einnahmen


Kantonsbeitrag für Walderschliessung


Bauliche Sanierung Kongresszentrum
2011:


- Fr. 200'000 für Sanierung Bodenbelag im Haus C: bröckelt starkt aus und Löcher entstehen durch die grosse Belastung durch Materialwagen
- Fr. 1.1 Mio. Sanierung Altbau (Anteil an Kosten gemäss Abstimmungsbotschaft vom 18.12.2008, S. 25/ für Fr. 600'000 wird im Jahr 2009 saniert, Fr. 1.0 Mio in Jahr 2011).


810.661.02


831.503.03


831


2012:


- Fr. 105'000 für Teppichboden zu ersetzen in den Räumen Presse, Regie, Ebene Aspen und Sanada sowie Schwarze Büros


2013:


- Fr. 100'000 für Wandanstriche im Haus C (entsprechen nicht mehr dem Standard eines modernen Kongresszentrums)


831.503.04 Erweiterung Kongresszentrum 2'133 13'000 15'000 7'600


Ursprünglich wurden für 2010 Investitionen von Fr. 19'000'000 eingegeben worden. Gemäss Besprechung mit C. Deragisch vom 24.7.2009 können Fr. 2-3 Mio. auf 2011 verschoben werden.


19 (FINANZEN UND STEUERN
Ausgaben


Einnahmen


831.661.04


831.663.01


831.669.04


961


961.503.01


964


964.503.02


964.661.02


Kantonsbeitrag Erweiterung Kongresszentrum


Entnahme aus Vorfinanzierung


Beiträge Dritter (Erw.Kongresszentrum)


Liegenschaft Trais Fluors
Ausgaben


Einnahmen


Totalsanierung Trais Fluors


Liegenschaft Castelmont
Ausgaben


Einnahmen


Pelletsheizung und elektr. Hauszuleitung
Sportgymnasium


Kantonsbeitrag Pelletsheizung/Hauszuleitung


-2'000-1'000


-4'400 -4'000


1'700


579 3'000


1'700


635 3'000


-56
1'700


1'700


1'700
579


635-56
635
-56 19







Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200917:28:33


Angaben in CHF 1000


968 Liegenschaften Mattastrasse3A+B
Ausgaben


Einnahmen


968.503.01 Totalsanierung Mattastrasse 3B (Bolgenblick)


Sanierung in 1-2 Jahren energetisch zwingend notwendig.


Bedarf I Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später


3'000


3'000


3'000
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Landschaft Davos Gemeinde


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Rechnung Rechnung Voranschlag Voranschlag Planung Planung Planung Planung


--r
105.27%1 » 103.37%! ~ 70.32%; ~ 30.97%~ »


Veränd.Ist


r-
53.55%l "


Veränd.ist


50.63%! :w


Veränd.ist


89.29%1 "


Veränd.


58.40%j "


IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstKennzahlen


1. Selbstfinanzierungsgrad


2. Selbstfinanzierungsanteil 13.62%; ~ 12.99%! ~ 12.82%; ~ 8.35%; ~ 10.40%1 " 11.91%\ " 7.46%~ :w 6.84%1 ~


3. Zinsbelastungsanteil -3.37%1 " -4.02%1 " -3.30%1 » -2.07%1 » -3.50%! " -2.87%1 :w -2.74%1 ~ -2.08%1 ~


4. Kapilaldienslanteil ..-- 8.41%! " 7.72%] " 9.04%! ~ 11.48%1 ~ 11.48%j " 12.17%! ~ 13.19%! ~ 13.93%; ~


5. Bruttoverschuldung~.anteil 152.01%1 ~ 140.49%; ~ 143.36%j " 164.45%; " 165.85%1 " 162.14%; ~ 174.55%; " 177.98%~ "


6. Investitionsanteil 0.00%1 ~ 0.00%1 ~ 27.81%] " 27.99%! " 21.13%! ~ 17.42%1 ~ 17.65%1 " 17.24%! ~


Selbstfinanzierung mit
Spezislfinanzierungen


7. Investitionsquote


10'882] "


14.98%! "


107901
14.44%!


~


"
10'8831 "


20.92%1 »


6'9701


29.44%!


:w


:w


9'0021


19.87%j


"
"


10'6421 "


15.14%1 "


6'4591


15.92%1


:w


:w


8'0151


13.72%]


:w


"


8. Neuverschuldungsgrad ~5.27%i " -3.37%j ~ 29.68%; » 69.03%j ~ 41.80%! " 10.71%! " 49.37%! ~ 46.45%j "


9. Eigenkapilalquote 34.78%1 " 34.44%1 " 37.81%1 ~ 34.38%1 " 32.58%1 " 31.89%1 " 29.17%1 " 26.34%! "


Netto-Schuld je Einwohner Ende
10. Jahr 2734! " 2738! ~ 5'807! ~ 7'206! ~ 7761! ~ 7'767\ ~ 8'225] :w 8'588! ~


11. Netto-Last pro Kopf Ende Jahr 2'536! " 2'897j ~ 3'150! ~ 4'458! ~ 4'988! ~ 5'001! ~ 5'612! :w 6'078! ~


.__.__'__ ~L-- .. . ] .__ 141'77l ~ ~_160721~_ .. :" ",,',"--1-----E.1'659! :w _ 109'12.6, :w-· .· .· .· .· .· .· .


Selbstfinanzierungsgrad ohne
12. Spezialfinanzierungen


Neuverschuldungsgrad ohne
13. Spezialfinanzierungen


14. Belastbarkeitsquote


15. Verschuldungsgrenze


120.93%1 ~


-20.93%] ~


11'401j ~


142'5131 ~


106.95%1


-6.95%j


12'306j


153'8231


~


"


"


"


104.94'1 :w


. -4.94%1 __ " _
13'196! "


164'9491 "


82.11%! ~


___ 17.89%1 "


11'342! :w


142.28%! "


.42.28%1 ~


12'858! "


208.86%1


.108.86%;


14'221j


177'7571


"


:w


226.23%1 "


-12623%! :w


310.69%1 "


·210.69%! :w
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Selbstfinanzierungsg rad


Grafiken


Selbstfinanzierungsanteil


90.00%


80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%
2009


2010 2011 2012 2013 2014


14.00%


12.00%


10.00%


8.00%


6.00%


4.00%


2.00%


0.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014


Zinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil


0.00%


-0.50%


-1.00%


-1.50%


-2.00%


-2.50%


-3.00%


2010 2011 2012 2013 2014


14.00%


12.00%10.00%8.00%;:l 6.00%
4.00%


0.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014


22








Variante 2: Status quo (worst case)


Landschaft Davos Gemeinde


Finanzplan
2011- 2014


Variante 2: ohne Liegenschaftssteuer, ohne "Verzichtsprogramm", ohne Verkau[Grundstück Parkhaus Mitte, inkl. NFA


avos, 1. September 2009 Der Kleine Landrat







Inhaltsverzeichnis


• Ergebnisse


• Laufende Rechnung


• Investitionsrechnung


• Kennzahlen


• Grafiken


Seite


1 - 3


4 - 11


12 - 20


21


22







Landschaft Davos Gemeinde Ergebnisse 31.08.200917:51:58


alle Angaben in CHF 1000 t R 20081 V 2009 t V2010 L P ~011 .1 P 2012 Lp2013tP2()14


Laufende Rechnung
Total Aufwand


Total Ertrag


Ertragsüberschuss


AuhMandüberschuss


Investitionsrechnung (Verwaltungsvennögen)
Total Ausgaben


Total Einnahmen


Nettoinvestitionszunahme


Nettoinvestitionsabnahme


Finanzierung
Nettoinvestitionszunahme


Nettoinvestitionsabnahme


Abschreibungen (330)


Abschreibungen ordentlich (331)


Abschreibungen zusätzlich (332)


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)


Aufwandüberschuss


Ertragsüberschuss


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


Finanzierungsfehlbetrag


Finanzierungsüberschuss


Kapitalveränderung
Finanzierungsfehlbetrag


Finanzierungsübersch uss


Aktivierung Verwaltungsvermögen


Passivierung Verwaltungsvermögen


Passivierung Abschreibungen (330/331/332)


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


Abnahme Eigenkapital


Zunahme Eigenkapital


Eigenkapital
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)


88'560 90'88497'064 102'553104'607106'452108'845


87'777


90'80193'386 93'65896'86096'47197'989


0


00 0000


783


843'678 8'8957'7479'98110'856


18'810


28'50529'712 20'78516'60817'18117'055


8'372


13'0297'203 5'3724'6904'4245'824


10'438


15'47622'509 15'41411'91912'75711'231


0


00 0000


10'438


15'47622'509 15'41411'91912'75711 '231


0


00 0000


0


00 0000


9'750


10'47711'306 12'96613'44513'79614'072


0


00 0000


0


00 0000


783


843'678 8'8957'7479'98110'856


0


00 0000


4'587


4'0713'135 3'3373'3833'4333'488


2'764


3'5803'793 4'1654'3964'3354'375


0


4'59315'539 12'1717'2329'8448'903


352


00 0000


0


4'59315'539 12'1717'2329'8448'903


352


00 0000


18'810


28'50529'712 20'78516'60817'18117'055


8'372


13'0297'203 5'3724'6904'4245'824


9'750


10'47711'306 12'96613'44513'79614'072


4'587


4'0713'135 3'3373'3833'4333'488


2'764


3'5803'793 4'1654'3964'3354'375


783


843'678 8'8957'7479'98110'856


0


00 0000


83'740


83'65679'978 71'08363'33653'35542'500


1







alle Angaben in CHF 1000 I R 2008 1 V 2009 .1 V 2010 1 P 2011 ~ P 2012 Ip2013 ... 1 P 2014


Schulden-Entwicklung
Finanzierungsfehlbetrag


04'59315'539 12'1717'2329'8448'903


Finanzierungsüberschuss


35200 0000


Mittelabfluss Bestandesrechnung


0370 0 0000


Mittelzufluss Bestandesrechnung


000 0000


Finanzierungsfehlbetrag bereinigt
04'96315'539 12'1717'2329'8448'903


Finanzierungsüberschuss bereinigt
35200 0000


Fremdfianzierung
Schuldenentwicklung


114'628119'591135'130 147'301154'533164'377173'280


Investionsrechnung (Finanzvermögen)


Ausgaben


Einnahmen


Zunahme Investitionen Finanzvermögen


Abnahme Investitionen Finanzvermögen


o o o o o o o


Selbstfinanzierung I Cash flow I Cash loss
Abschreibungen (330)


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)


9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)


000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)


000 0000


Aunwandüberschuss
783843'678 8'8957'7479'98110'856


Ertragsüberschuss
000 0000


Einlagen in Spezialfinanzierungen
4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
2'7643'5803'793 4'1654'3964'3354'375


Cash loss I Cash drain
000 0000


Cash flow
10'79010'8836'970 3'2434'6862'9132'329


2







alle Angaben in CHF 1000 IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 lP 2012 IP 2013 IP 2014


Belastbarkeit


Ertragsüberschuss


000 0000


Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)


4'5874'0713'135 3'3373'3833'4333'488


Aufwandüberschuss
-783-84-3'678 -8'895-7'747-9'981-10'856


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)


-2'764-3'580-3'793 -4'165-4'396-4'335-4'375


Kapitaldienst


2'1742'6562'652 3'5814'2504'5425'232


Liegenschaften Finanzvermögen


000 0000


Abschreibungen ordentlich (331)


9'75010'47711'306 12'96613'44513'79614'072


Abschreibungen zusätzlich (332)


000 0000


Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)
000 0000


Belastbarkeitsquote


12'96413'5399'622 6'8248'9367'4557'561
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


)Gesamt


783843'6788'8957'7479'98110'856


Aufwand


88'56090'88497'064102'553104'607106'452108'845


Ertrag


-87'777-90'801-93'386-93'658-96'860-96'471-97'989


10


lALLGEMEINE VERWAL TUNG
4'5074'6394'8364'9665'0425'1245'142


011


Legislative 192175175178181184187


012


Exekutive 1'0539941'0001'0151'0301'0461'064


020


Gemeindeverwaltung 2'9773'2283'2663'3693'4173'4693'455


021


Bauverwaltung 8269059429569719861'003


025


Sachversicherungen 20202021212122


026


Gebühren, Provisionen -932-1'001-936-947-958-970-983


070


Rathaus, Bergli und Uebrige 281233283288293298304


090


Anlässe und Mitgliedschaften 91858586888990


b


IOEFFENTLlCHE SICHERHEIT
1'7792'1942'0031'6521'7011'5561'619


100


Grundbuchamt -883-679-757-769-780-793-806


101


Einwohnerkontrolle 133141115117119121123


109


Uebrige Rechtspflege 93999910


110


Gemeindepolizei 1'4081'4401'3231'3431'3641'3861'409


120


Bezirksgericht Prättigau/Davos 100104114116117119121
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


121


Kreisamt Davos 780845830581501496397


140


Feuerwehr und Feuerpolizei -2011813618131-26116


145


Katastrophen- und Lawinendienst 48565051525253


150


Sektionschef, Einquartierungen 72404647484849


160


Zivilschutz 130127137139141143146


12


ISILDUNG 14'88315'19314'99015'21615'44515'69415'962


200


Kindergärten 928917909923936951968


210


Primarschule 4'7364'8625'0115'0875'1635'2455'335


211


Realschule 1'1281'1841'2061'2241'2421'2621'284


212


Sekundarschule 1'3951'3321'3561'3761'3961'4191'443


215


Handarbeit und Hauswirtschaft 734703713724735747759


217


Schulliegenschaften und Anlagen 2'2792'2272'1552'1882'2222'2592'298


218


Schulleitung 842828768780792804818


219


Volksschule Uebriges 8181'045776788800813827


220


Beiträge für Sonderschulung 96130130132134136138


230


Beiträge für Berufsbildung 1'5121'5511'5511'5741'5971'6231'651


240


Schweizerische Alpine Mittelschule 250250250254258262266


250


Schweizerisches Sport-Gymnasium 165165165167170173176
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 JP 2014


13


IKUL TUR UND FREIZEIT
3'359


3'5474'0224'0894'1584'2324'311


300


Kulturförderung 488470485492500508516


301


Bibliothek Schweizerhaus 380385392398404411418


302


Museen 1681212131313


310


Natur- und Heimatschutz 34392828282929


341


Sport- und Freizeitanlagen 1'2001'2831'7101'7371'7641'7931'825


342


Strandbadbetrieb 2-566778


343


Wellness- und Erlebnisbad 401545429435442449457


344


Schiessanlagen 71333233333434


345


Eisstadion 7677899299489679881'010


14


IGESUNDHEIT 2'682
3'7313'6623'7163'7763'8463'910


400


Spital und Pflegeheim 1'7632'7952'8002'8422'8852'9312'981


440


Krankenpflege und Spitex 207264289292302316320


450


Forschung und Prävention 665622527534542551560


460


Schulgesund heitskosten 43454242434344


470


Pilzkontrolle 2333333


490


Allgemeine Gesundheitskosten 2222222


6







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 I P 2013IP 2014


15


ISOZIALE WOHLFAHRT
2'2952'6912'8313'4223'5513'6703'790


501


AHV-Zweigstelle 66676465666768


520


Krankheitskosten 116125125125145155165


550


Invaliditätskosten 5555555


560


Wohnbauförderung 555555


570


Alterszentrum Guggerbach 328260270274278283287


571


Wohnhaus Wald heim


580


Sozialdienst 674597676696706716727


581


Unterstützungen 1'0051'1801'1071'5411'6331'7251'816


582


Uebrige Fürsorge 84432559690692693695


590


Diverse Beiträge 17202020212121


16


IVERKEHR
6'0736'1585'8095'9195'9856'1036'180


610


Strassen bauten Kanton 157270270274278283287


620


Strassen und Wege 3'9593'6463'3463'3963'4473'5023'562


622


Werkbetrieb


630


Parkhäuser und Parkplätze


650


Verkehrsbetrieb Davos (VBD) 1'2291'3871'3481'3911'3901'4341'432
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Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


651


Regionalverkehr 728855845857870884899


17


IUMWEL T UND RAUMORDNUNG
386491448456464472481


700


Wasserversorgung


710


Abwasserbeseitigung


720


Abfallbewi rtschaftu ng


730


Schlachthaus -31-31-32-32-31-31-30


750


Fluss- und Wildbachverbauungen


760


Lawinenverbauungen


770


Umweltschutz 275299287291295300305


781


Tierkörperbeseitigung 24252525262627


782


Bauschuttdeponien


783


Deponie Tola, Wiesen


789


Uebrige Immissionen 37677788


790


Raumordnung 81191161164166169172


18


IVOLKSWIRTSCHAFT
3'695


3'4373'4913'6443'7433'8243'896


801


Tierhaltung/Seuchenbekämpfung 26312930313233


802


Soziale Massnahmen 2222222


8







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


810


Forstverwaltung 545504523630682713731


820


Jagd und Fischerei -2-2-2-2-2-2-2


830


Kommunale Werbung 452414410416422429437


831


Kongresszentrum 1'3671'5121'7981'8261'8541'8841'917


840


Wirtschaftsförderung 1'306977731742753765778


19


IFINANZEN UND STEUERN
-38'876-41'997-38'413-34'185-36'119-34'539-34'436


900


Gemeindesteuern -41'024-43'983-40'173-40'775-41'387-42'049-42'764


901


Handänderungssteuern


902


Hundesteuern


920


Finanzausgleich 23363637373838


921


Bündner NFA 1'3251'3451'3671'390


932


Regalien u. Patente -9-12-12-12-12-12-13


934


Wasserrechtsverleihungen -1'412-1'715-1'441-1'463-3'575-1 '508-1 '534


935


Kieskonzessionen -75-60-61-62-63-64


936


Elektrizitätswerk Davos -1'000-1'300


940


Zinsen 2'1742'6562'6523'5814'2504'5425'232


950


Liegenschaft Bündahof -10-10-1'985


951


Liegenschaften Hertistrasse -351-363-374-374-373-373-372


9







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


IR 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


952


Kongresshotel -961-749-885-884-884-884-884


953


Liegenschaften Laret -48-54-49-49-48-48-48


954


Liegenschaft Mattahof -3-27-38-38-37-37-37


955


Liegenschaft Notar Engi -24-19-17-17-17-17-17


956


Liegenschaft Feuerwehrgebäude -95-62-94-94-94-93-93


957


Liegenschaft Postgebäude -286-258-291-291-291-291-291


958


Liegenschaft Sonnenhof -129-125-123-122-121-121-120


959


Betriebsliegenschaften EW -412-412-416-416-416-416-416


960


Liegenschaften Talstrasse -291-287-292-291-290-290-289


961


Liegenschaft Trais Fluors -73-72-75-74-73-72-71


962


Altes Schulhaus Dorf (WRC) -157-138-149-151-153-155-158


963


Grundstück Brauerei (Kant. PK) -124-122-125-125-125-125-125


964


Liegenschaft Castelmont -247-242-243-245-247-249-252


965


Werkhofliegenschaft Meisser -68-77-81-80-79-78-77


966


Liegenschaft Arkaden -161-205-204-204-204-205-205


967


Liegenschaften Riedstrasse 14-16 -281-278-281-280-278-277-275


968


Liegenschaften Mattastrasse 3A+B -194-203-203-202-201-200-199


969


Liegenschaft Flurstrasse 1 -23-12-16-16-16-15-15


970


Liegenschaft von-Sprecher-Haus -45-54-40-39-39-38-38


10







Landschaft Davos Gemeinde Laufende Rechnung - nach Aufgaben 31.08.2009 17:51:58


Angaben in CHF 1000


971 Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)


979 Liegenschaften Diverse


980 Finanzvermögen


981 Verwaltungsvermögen


I R 2008 IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014


-9


-9-9-9-8


-196


-44-233-235-238-241-244


-330


-330-330-330-330-330


6'552


6'5377'1357'7487'8477'7097'838
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000 Bedarf I Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später


IGesamt 10'438 15'476 22'509 15'414 11'919 12'757 11'231


Ausgaben 18'810 28'505 29'712 20'785 16'608 17'181 17'055


Einnahmen -8'372 -13'029 -7'203 -5'372 -4'690 -4'424 -5'824


10 lALLGEMEINE VERWALTUNG
Ausgaben


Einnahmen


11 IOEFFENTLICHE SICHERHEIT
Ausgaben


Einnahmen


020


020.506.01


020.506.02


140


140.506.01


Gemeindeverwaltung
Ausgaben


Einnahmen


Erneuerung EDV-Netzwerk


Erneuerung Telefonie (ERTEL)


Feuerwehr und Feuerpolizei
Ausgaben


Einnahmen


Ankauf von Fahrzeugen
Grosslüfter


122 300


122


300


122


300


122


300


122


300


45


320640


225


120 45400800


-225


-120 -80-160


45


320640


225


120 45400800


-225


-120 -80-160


225


120 45


140.506.02 ADL Feuerwehrlöschfahrzeug


Falls der Stillipark realisiert wird. muss ein grdsseres ADL-Fahrzeug angeschafft werden. Anstonsten ist das ADL ab 2016 zu beschaffen (als Ersatz altershalber).


400 800


140.661.01


140.663.01


Kantonsbeitrag (GVA)


Entnahme aus Rückstellung


-37


-189


-24


-96


-80 -160
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000 Bedarf/priol R2008 r V2009 r V2010 I P2011 I P2012 I P2013 r P2014 r später


12 IBILDUNG
108440500100500


Ausgaben


108440500100500


Einnahmen
217


Schulliegenschaften und Anlagen 108440500100500


Ausgaben


108440500100500


Einnahmen
217.503.08


OST Schulhaus Platz, Einbau KBB-Raum 100


217.503.09


OST Schulhaus Platz, Dachsanierung 250


217.50601


EDV-Infrastruktur für Schule 108100500


2011: je Fr. 50'000 für Smartboards und für Vorbereitung Investitionsprogramm 2012
2012: Investitionsprogramm EDV


217.506.03


MST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen 440150


13


IKUL TUR UND FREIZEIT
1'4656501'1501'4105885'6313'000


Ausgaben


2'1536501'1501'4105885'6313'000


Einnahmen


-688


341


Sport- und Freizeitanlagen 1'5336501'1501'2002005'000


Ausgaben


2'1536501'1501'2002005'000


Einnahmen


-620


341.500.03


Sanierung Sommersportanlage 395


341.503.02


Wärmeverbund Eisstadion 1'049


341.503.03


Sanierung Eisstadion (2. Etappe) 6295001'0001'000 5'000


maximal 1 Jahr kann mit der Investition zugewartet werden (Vorschriften Feuerpolizei und Nationalliga) 341.565.01


Loipenausbau 81150150200200


Gemeindebeitrag beträgt 1/3 der Gesamtkosten, der Rest wird hälftig getragen vom Anlagefonds und vom DDO Casinofonds. 341.663.02


Entnahme aus Vorfinanzierung -395


341.669.03


Beiträge Dritter (Eisstadion 2. Etappe) -226
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


343 Wellness- und Erlebnisbad
Ausgaben
Einnahmen


343.503.02 Sanierung Hallenbad


344 Schiessanlagen
Ausgaben
Einnahmen


344.660.05 Bundesbeitrag Sanierung Schiessanlage


~ IGESUNDHEIT
Ausgaben


Einnahmen


400 Spital und Pflegeheim
Ausgaben
Einnahmen


400.503.01 Sanierung/Erweiterung Spital


400.503.02 Neubau Personalhaus


400.660.01 Bundesbeitrag (Spital/GOPS)


400.661.01 Kantonsbeitrag (Spital)


16 IVERKEHR
Ausgaben


Einnahmen


620 Strassen und Wege
Ausgaben
Einnahmen


620.501.03 Teilerneuerung Obere Strasse


620.501.06 RhB-Unterführung Stilli


620.501.07 Sanierung Riedstrasse


Bedarf/priol R2008 I V2009 I V2010 I P2011 I P2012 J P2013 I P2014 I später


2103886313'000


210


3886313'000


210


3886313'000


-68 -68
-68


4'215


7'544-3'329
4'215
7'544-3'329
7'000544-29-3'300


1'521


2'4401'5201'6302'8702'6602'965


1'562


2'6201'6001'6302'8702'6603'485


-41


-180-80 -520


778


2'1407101'0102'0202'1202'240


819


2'3207901'0102'0202'1202'760
-41


-180-80 -520


125


180 500


30 950


100
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben 31.08.200917:51:58


Angaben in CHF 1000


Sanierung Dischmastrasse 129180210910320210210


Auf teilung Dischmastrasse vor Teufi: 2011: Fr. 700'000, 2012: Fr. 110'000
Aufteilung Dischmastrasse nach Teufi: 2011-2014: je Fr. 210'000


Sanierung Bündastrasse


650650


Sanierung Skistrasse


34


Sanierung Horlaubenstrasse


104220200


Kurve Jugi Sanierung Reginaweg


550


Sanierung Geh-/Radweg Glaris


240


Bushaltestellen


232


Gehweg Spinabad-Rinerhornbahn


450


Sanierung Bahnhofstrasse Platz


180


Sanierung Oberer Schluochtweg


650110


Sanierung Salzgäbastrasse


550400


Sanierung Hertistrasse


400


Sanierung Richtstattweg


400


Anteil Siedlungsentwässerung


500500


Kantonsbeitrag Bushaltestellen


-41


Kantonsbeitrag Gehweg Spina


-180


Beiträge Dritter Bündastrasse


-520


Beiträge Dritter Horlaubenstrasse


-80


Werkbetrieb


1501701908055


Ausgaben


1501701908055


Einnahmen
Ersatz Nutzfahrzeug Holder C9.88


150


Ersatz Kehrmaschine MFH


170


15


620.501.12


620.501.13


620.501.17


620.501.25


620.501.27


620.501.28


620.501.29


620.501.30


620.501.31


620.501.32


620.501.34


620.501.35


620.501.36


620.501.37


620.501.38


620.661.30


620.661.31


620.669.17


620.669.27


622


622.506.01


622.506.02


Fusswege


Bedarf I Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später
165 100 100 100 100 100 100







landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben31.08.2009 17:51:58


Angaben in CHF 1000


Bedarf / Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 rP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 rspäter
622.506.03


Ersatz Pistenmaschine 190


622.506.04


Ersatz Toyota-Jeep inkl. Pflugausrüstung 80


622.506.05


Ersatz Lieferwagen VW T4 55


650


Verkehrsbetrieb Davos (VBD) 742300660450660460670


Ausgaben


742300660450660460670


Einnahmen
650.506.01


Ankauf von Fahrzeugen 387660450660460670


650.506.02


Atron Kassensystem 355300


17


IUMWEL T UND RAUMORDNUNG
5624'9823'8143'6234'4103'6424'222


Ausgaben


4'1838'4908'1727'2858'3907'2358'615


Einnahmen


-3'621-3'508-4'358-3'663-3'981-3'593-4'393


700


Wasserversorgung 5182'0791'0391'0951'4201'3651'325


Ausgaben


1'8413'2202'3552'1372'6752'3752'475


Einnahmen


-1'323-1 '141-1 '316-1 '042-1'255-1'010-1'150


700.501.01


Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und 1'1902'3158821'1771'275175175


Zuleitungen
700.501.02


Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen 5185506439001'3001'3001'300


700.501.03


Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen 133355830601009001'000


700.610.01


Anschlussgebühren -1'154-850-850-850-850-750-750


700.661.01


Kantonsbeiträge für Zuleitungen -130-135 -145


700.661.02


Kantonsbeiträge für Verteilungsleitungen -170-90-95-180-260-260-260


700.661.03


Kantonsbeiträge für Hydrantenanlagen -71-138-12 -140


700.669.01


Erschliessungsbeiträge Dritter -98


710


Abwasserbeseitigung -7931'8101'3271'5231'9151'8601'940


Ausgaben


1'0143'0602'5772'8483'1653'7103'790


Einnahmen


-1'807-1'250-1'250-1'325-1 '250-1'850-1 '850


710.501.01


Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes 6051'1201'1002'2002'8003'6003'600
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Landschaft Davos Gemeinde Investitionsrechnung - nach Aufgaben31.08.2009 17:51:58


Angaben in CHF 1000


Bedarf I Prio IR 2008IV 2009 IV 2010 IP 2011 IP 2012 IP 2013 IP 2014 Ispäter
710.503.02


Ausbau ARA 4091'9401'477648365110190


710.610.01


Anschlussgebühren -1 '807-1'250-1'250-1'250-1 '250-1 '150-1'150


710.661.01


Kantonsbeiträge für Leitungsnetz -200-200


710.661.02


Kantonsbeiträge für ARA -75


710.669.03


Beitrag Siedlungsentwässerung -500-500


720


Abfallbewirtschaftung 136410 501005050


Ausgaben


136410 501005050


Einnahmen
720.503.01


Kehrichtsammelstellen 6150 501005050


720.503.02


Erweiterungsbau KMA 75


720.506.01


Ankauf von Fahrzeugen für KMA 360


750


Fluss- und Wildbachverbauungen 5394501'248723743135675


Ausgaben


5391'0002'5401'4501'6503001'500


Einnahmen


-550-1 '292-728-908-165-825


750.501.02


Sanierung Flüelabach/Landwasser 3001'500


750.501.07


Verbauung Bildjibach 11'0001'2501'2501'250


750.501.11


Verbauung Totalpbach 400


750.501.12


Verbauung Dorfbach 6990


750.501.13


Verbauung Dischmabach 9300200


750.501.14


Verbauung Lengmattabach 523


750.660.01


Bundesbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser -105-525


750.660.07


Bundesbeitrag Bildjibach -300-438-438-438


750.660.11


Bundesbeitrag Verbauung Totalpbach -140


750.660.12


Bundesbeitrag Dorfbach -347


750.661.02


Kantonsbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser -60-300


750.661.07


Kantonsbeitrag Bildjibach -250-250-250-250
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Angaben in CHF 1000


750.661.11


750.661.12


750.661.13


760


760.501.03


Kantonsbeitrag Verbauung Totalpbach


Kantonsbeitrag Dorfbach


Kantonsbeitrag Dischmabach


Lawinenverbauungen
Ausgaben


Einnahmen


IP-Schutzbauten


Bedarf / Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später
-80


-198


-60


-40


162


233200232232232232


654


800700800800800800


-491


-567-500-568-568-568-568


654


800700800800800800


Umsetzung Integrales Lawinenmanagement Davos, grosser Handlungsbedarf ausgewiesen.


Restkosten: Spezialfinanzierung. Fonds für öffentliche und private Werke


2010: Künstliche Lawinenauslösung mit ortsfesten Anlagen im Frauentobel
ab 2011: Lawinenschutzbauten Erberberg - Bildji - Grüeniberg, Dorfberg gemäss Schreiben Amt für Wald GR


18 IVOLKSWIRTSCHAFT
Ausgaben


Einnahmen


760.661.03


810


810.501.02


Kantonsbeitrag für IP-Schutzbauten


Forstverwaltung
Ausgaben


Einnahmen


Walderschliessung Davos


Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke
bis 2011: Waldweg Bünda - Ischlag - Büelenberg
ab 2012: Waldweg Ronenwald. Waldweg Dürrwald - Schwarzseealp


-491 -567-500-568-568-568-568


2'446


5'26414'6468'606551504404


2'913


14'48517'35510'3151'2601'2551'155


-467


-9'221-2'709-1 '709-709-751-751


189


664646706446404404


656


1'4851'3551'4151'1551'1551'155


-467


-821-709-709-709-751-751


265


800700700700700700


810.503.13 Neubau Schnitzelhalle 260 260


Holzschnllzelhalie/Lagerplälzer für Schnilzelbewerltschaftung für Stilli Park AG. Kredit im Voranschlag 2009 entfällt, da bis zum heutigen Zeitpunkt der Uefervertrag mit der Stilli Park AG nicht unterzeichnet Ist. Amoritsation durch Schnitzellieferungen


810.505.01 Waldbau C 391 400 430 430 430 430 430


Bewirtschaftung wald mit besonderer Schutzfunktion (1. Priorität) und Schulzwald (Fraktions- und Privatwald) im Kantonalen Sammelprojekt.
Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke


Projektkosten gegenüber Kanton: Fr. 400'000. MwSt Fr. 30'400. Gesamtkosten Fr. 430'400


810.505.10 Waldparzellen Diverse 25 25 25 25 25 25


Erwerb von Waldparzellen, die an Gemeindeparzellen angrenzen oder dessen Erwerb im öffentlichen Interesse liegt (besondere Schutzfunktion) oder entlang von Siedlungen und Erschliessungsanlagen.


810.506.01 Seilkrananlage 200


Ersatz der Seilkrananlage: Seilwinde BACO SWH 45 und BACO Laufwagen BK 20. Beide Maschinen sind 1985 in Betrieb genommen worden. Zur Zelt wird abgeklärt, ob für diese Anschaffung vom Amt für Wald GR Investitionskredit gewährt wird.
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Angaben in CHF 1000


810.661.01 Kantonsbeitrag für Waldbau C


Bedarf/Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später
-413 -310 -310 -310 -310 -310 -310


810.661.02


831


Kantonsbeitrag für Walderschliessung


Kongresszentrum
Ausgaben


Einnahmen


-54 -511-399-399


2'257


4'60014'0007'900


2'257


13'00016'0008'900


-8'400


-2'000-1 '000 -399


105


105


-441


100


100


-441


831.503.03 Bauliche Sanierung Kongresszentrum 124 1'000 1'300
2011'


- Fr. 200'000 für Sanierung Bodenbelag im Haus C: bröckelt starkt aus und Löcher entstehen durch die grosse Belastung durch Materialwagen
- Fr. 1.1 Mio. Sanierung Altbau (Anteil an Kosten gemäss Abstimmungsbotschaft vom 18.12.2008, S. 25/ für Fr. 600'000 wird im Jahr 2009 saniert, Fr. 1.0 Mio in Jahr 2011).


2012:


- Fr. 105'000 für Teppichboden zu ersetzen in den Räumen Presse, Regie, Ebene Aspen und Sanada sowie Schwarze Büros


2013:


- Fr. 100'000 für Wandanstriche im Haus C (entsprechen nicht mehr dem Standard eines modernen Kongresszentrums)


105 100


831.503.04 Erweiterung Kongresszentrum 2'133 13'000 15'000 7'600


Ursprünglich wurden für 2010 Investitionen von Fr. 19'000'000 eingegeben worden. Gemäss Besprechung mit C. Deragisch vom 24.7.2009 können Fr. 2-3 Mio. auf 2011 verschoben werden.


19 IFINANZEN UND STEUERN
Ausgaben


Einnahmen


831.661.04


831.663.01


831.669.04


961


961.503.01


964


964.503.02


964.661.02


Kantonsbeitrag Erweiterung Kongresszentrum


Entnahme aus Vorfinanzierung


Beiträge Dritter (Erw.Kongresszentrum)


Liegenschaft Trais Fluors
Ausgaben


Einnahmen


Totalsanierung Trais Fluors


Liegenschaft Castelmont
Ausgaben


Einnahmen


Pelletsheizung und elektr. Hauszuleitung
Sportgymnasium


Kantonsbeitrag Pelletsheizung/Hauszuleitung


-2'000-1'000


-4'400 -4'000


1'700


579 3'000


1'700


635 3'000


-56
1'700


1'700


1'700
579


635-56
635
-56 19
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Angaben in CHF 1000


968 Liegenschaften Mattastrasse 3A+B
Ausgaben


Einnahmen


968.503.01 Totalsanierung Mattastrasse 3B (Bolgenblick)


Sanierung in 1-2 Jahren energetisch zwingend notwendig.


Bedarf I Prio I R 2008 I V 2009 I V 2010 I P 2011 I P 2012 I P 2013 I P 2014 I später


3'000


3'000


3'000


20







20072008200920102011201220132014


Rechnung


RechnungVoranschlagVoranschlagPlanungPlanungPlanungPlanung


Kennzahlen


IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.IstVeränd.


-.


..


!r~··-~


1.


Selbstfinanzierungsgrad 105.27%1~103.37%1~70.32%1~30.97%1~21.04%1~39.32%1"22.84'10!~20.74%1~


_~_Selbstfina~~ierungsan~eil


13.62%;~12.99'10!~12.82%1~8.35%l~3.86%~~5.40%l"336%1~2.65%j~


3. Zinsbelastungsanteil


-3.37%1"-4.02%1"-3.30%~~-2.07%1~0.28%1~1.02%1~1.35'10!~2.12%1~


4.


Kapitaldienstanteil 8.41%j"7.72'10!"9.04%!~~'!..1.48%j ~15.69%1~16.50%!~17.28%l~18.13%j~


5.


Bruttoverschuldungsanteil 152.Q1%j~140.49%j~143.36%!"164.45%1"177.63%j"180.29%!"192.17%1"199.54%1"
6.


Investiüonsanteil 0.00%1~0.00%1+27.81%1"27.99%1"20.45%!~16.81%!~17.03%!"16.62%1~


Selbstfinanzierung mit


6'970!
5pezialfinanzierungen


10'8821"10'790!~10'8831" ~3'243!~ 4'6861" 2'9131~ 2'3291~


7.


Investitionsquote 1496%1"14.44%1"20.92%j~29.44%1~19.07%j"14.50%!"15.24'10!~13.13'10!"
8.


Neuverschuldungsgrad -5.27%1 "-3.37'10!~29.68%1~69.03%1~78.96%1~60.68%!"77. 16'10!~79.26'10!~


9.


Eigenkapitalquote 34.78%1 "34.44%1"37.81%1~34.38%1"30.13%1"26.91%1"22.68%1"18.22%1"
Netto·Schuld je Einwohner Ende


10. Jahr
2'7341 "2'738!~ 5'607j~ 7'206j ~6'305j~ 8'867j~ 9'651!~10'3501~r-


11. Nello-Last pro Kopf Ende Jahr


2'5361" 2'897!~ 3'150!~ 4'4581 ~5'532!~ 6'101!~ T038!~ T840!~
Selbstfinanzierungsgrad ohne


12. Spezialfinanzierungen


120.93%1~106.95%1~104.94%1~
82.11'1--~- .193.17%i


"
290.50°1


"265.87%1~364.61%1"-
Neuverschuldungsgrad ohne 13. Spezialfinanzierungen


-20.93%1~-6.95'10!"-4.94%j"17.89%j"-93.17'10!~-190.50%:~-165.87%:"-264.61%j~


14. BelastbarKeitsquote


11'401:~12'306:"13'196!"11'342:~3'840!~ 4'810:" 2'6431~ 1'358!~


15. Verschuldungsgrenze


142'5131~153'8231"
164'9491


"141'7761~48'0001~60'120!"33'0331~16'9761~
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Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 -- 09-762  A1.A


 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2010 
 
 
1. Ausgangslage 
In der vergangenen Legislatur 2005-2008 wurden die Leitbildarbeiten der Gemeinde durch den 
Fachmann für politische Führung, Dr. Hans Thalmann, Uster, begleitet. Zusammen mit Grossem 
und Kleinem Landrat sowie einer ca. 60-köpfigen Leitbildgruppe wurde ein neues Leitbild erarbei-
tet, wurden politische Schwerpunkte formuliert und gestützt darauf vom Kleinen Landrat "Lö-
sungsansätze" (Projekte) festgelegt. 


Anfangs der aktuellen Legislatur 2009-2012 beschloss der Kleine Landrat, die Leitbildarbeiten 
wiederum vermehrt selbst in die Hand zu nehmen. Dr. Hans Thalmann schloss seine Arbeiten mit 
einer Sitzung der Leitbildgruppe ab, an welcher das Leitbild aus dem Jahre 2006 einer kritischen 
Würdigung und "Renovation" unterzogen wurde. 


Die Leitbildgruppe hatte sich bei dieser Überprüfung des Leitbildes an der Sitzung vom 19. Mai 
2009 dafür ausgesprochen, dass das Leitbild im grossen und ganzen beibehalten wird, jedoch 
keine quantitativen Angaben mehr enthalten soll. Die langfristige Sichtweise auf eine Entwicklung 
der nächsten 20 bis 30 Jahre bleibt unverändert erhalten, wird aber nicht mehr explizit erwähnt. 
Konkrete Wachstumszahlen zur Entwicklung der Gemeinde wurden ebenfalls weggelassen. 


Der Kleine Landrat baut bei seinen Arbeiten weiterhin auf dem Leitbild der Gemeinde, das durch 
die Leitbildgruppe verabschiedet wurde, auf. 
 
 
2 Legislaturziele und Jahresziele 
Damit das Leitbild konkret wird, das heisst, in die tägliche Arbeit der Gemeindebehörden und der 
Gemeindeverwaltung "übersetzt" werden kann, benötigt es mittel- bis kurzfristige Zielsetzungen. 
Diese müssen konkret und auch mit quantitativen, messbaren Angaben versehen sein. Dem 
Kleinen Landrat ist es wichtig, dass sich die Zielsetzungen auf die Zeitdauer einer Legislatur be-
ziehen, damit über die Dauer der Amtsperiode der Leistungsausweis und der Erfolg des politi-
schen Handelns der Behörde sichtbar wird. Jahresziele definieren zudem die anvisierten Arbeiten 
im kurzfristigen Handlungsrahmen. 


Die Legislaturziele sollen aufzeigen, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll. Sie 
sollen somit den Gestaltungswillen des Kleinen Landrates dokumentieren. Ziele und Projekte, 
welche weniger bedeutend sind oder welche keine Veränderungen erzeugen, beispielsweise Un-
terhaltsmassnahmen, gehören nicht in das Legislaturprogramm. Das Legislaturprogramm setzt 
Schwerpunkte (aber etwas ausführlicher als das bisherige 7-Schwerpunkte-Programm von Dr. 
Hans Thalmann). Das Legislaturprogramm berücksichtigt alle Departemente. 







- 2 - 


Die einzelnen Legislaturziele werden mit Projekten umgesetzt. Die Kosten dieser Projekte werden 
für die Dauer der gesamten Legislatur geschätzt. Für das folgende Jahr 2010 werden konkrete 
Projektschritte und die Jahreskosten festgelegt. Die vorgesehenen Kostenangaben sind im Vor-
anschlag und in der Finanzplanung enthalten. 
 
 
3. Vorgehen und Antrag des Kleinen Landrates 
Der Kleine Landrat setzte sich an seiner Klausursitzung vom 4. Juni 2009 vertieft mit dem Legis-
laturprogramm und den Jahreszielen für das nächste Jahr auseinander. Die gegenwärtige, stark 
angespannte Finanzlage der Gemeinde führt zu einem sehr engen Handlungs- und Gestaltungs-
spielraum, dessen Auswirkungen in den Jahreszielen entsprechend sichtbar werden. Einige Pro-
jekte wurden aufgeschoben oder mussten ganz gestrichen werden. 
 
Legislaturziele und Jahresziele zeigen auf, an welchen unverzichtbaren und bedeutenden Projek-
ten, die das kommende Jahr prägen werden, der Kleine Landrat trotz widrigem Umfeld festhalten 
will. Legislaturziele und Jahresziele zeigen die praktische Umsetzung von Voranschlag und Fi-
nanzplanung auf und sind ein wichtiges Führungsinstrument, weshalb der Kleine Landrat diese 
Dokumentation – analog zur Finanzplanung – dem Grossen Landrat ebenfalls zur Kenntnis gibt. 
 
 


Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat: 
 
Die Legislaturziele 2009-2012 sowie die Jahresziele 2010 seien zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
 
 
 
 
 
 
Beilage 
- "Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2010" der Gemeinde Davos vom 8. September 2009 








Gemeinde Davos 
 
Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2010 
 
 
Legislaturziele 
(stichwortartig) 


Aufgabenbereich Projekte 
(mit welchen Projekten 
soll das Ziel im Zeit-
rahmen der Legislatur 
erreicht werden) 


Finanzbedarf 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Projekt für 
gesamte Legislatur) 


Jahresziele 2010 
(mit welchen Mass-
nahmen soll das ein-
zelne Projekt im Jahr 
2010 vorangetrieben 
werden) 


Finanzbedarf 2010 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Massnah-
me) 


 


Schaffung Gewerbezo-
nen 


Fr. 40'000.– Konzept erstellen, Ver-
fahren mit Kanton ab-
schliessen und Abstim-
mungsvorlage erstellen 


Fr. 30'000.– 


Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen für 
2 bis 3 Hotelneubauten 


Fr. 140'000.– Umsetzung 1 Projekt Fr. 10'000.– 


Erweiterung Kongress-
zentrum 


Fr. 29'500'000.– Bau zu 80 % realisiert Fr. 15'000'000.– 


Stärkung Forschungs-
standort 


Fr. 600'000.– Betriebskostenbeitrag an 
Aufbau Global Risk Fo-
rum GRF Davos 


Fr. 150'000.– 


400 neue Arbeitsplätze 
schaffen 


Wirtschaftsförderung 
(Dep. I) 


Schaffung von 10-15 
Erstwohnungen 


Fr. 5'000'000.– 
(aus Lenkungsabgabe / 
Erlös Parkhaus Mitte) 


Vorbereitung Umzonung 
Parkplatz Metz und 
Volksabstimmung 


Fr. 10'000.– 







Legislaturziele 
(stichwortartig) 


Aufgabenbereich Projekte 
(mit welchen Projekten 
soll das Ziel im Zeit-
rahmen der Legislatur 
erreicht werden) 


Finanzbedarf 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Projekt für 
gesamte Legislatur) 


Jahresziele 2010 
(mit welchen Mass-
nahmen soll das ein-
zelne Projekt im Jahr 
2010 vorangetrieben 
werden) 


Finanzbedarf 2010 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Massnah-
me) 
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neues Verkehrs- und 
Parkierungskonzept 


Fr. 90'000.– Erarbeitung der Grundla-
gen 


Fr. 60'000.– 


verkehrsfreie 
Promenade 


Fr. 50'000.– Probebetrieb Flanierzone Fr. 20'000.– 


städtischen Raum  
attraktiver gestalten 


Verkehrsplanung 
(Dep. I) 


Parkhaus 
Mitte 


noch offen Volksabstimmung Fr. 8'000.– 


Technischer Dienst in 
Gemeindeverwaltung in-
tegriert 


Fr. 15'000.– Entflechtung DDO-
Gemeinde 


Fr. 30'000.– 


Unterzeichnung Detail-
vertrag Kongress 


Fr. 8'000.– 


Behördenstrukturen 
anpassen 


Gemeindeführung 
(Dep. I) 


Schaffung effizienter 
Strukturen für Gemein-
depolizeiaufgaben 


keine Kosten Abschluss der Verträge keine Kosten 


Altstoffe sachgerecht 
lagern 


Raumplanung 
(Dep. I) 


Deponiekonzept 2010-
2015 


Fr. 50'000.– Deponie Tschuggen / 
Schmelzboden erweitern 


Fr. 20'000.– 


Einführung Liegenschaf-
tensteuer bei gleichzeiti-
ger Reduktion des Steu-
ersatzes 


keine Kosten Inkraftsetzung Liegen-
schaftensteuer 


keine Kosten gesunde Gemeindefi-
nanzen erzielen (durch-
schnittlicher Selbstfinan-
zierungsgrad von > 90 %)


Finanzwesen 
(Dep. I) 


Erarbeitung Verzichts-
programm 


keine Kosten (Einspa-
rungen ab 2011 von 2-3 
Mio. Fr. pro Jahr) 


Verabschiedung Ver-
zichtsprogramm durch 
Grossen Landrat 


keine Kosten 







Legislaturziele 
(stichwortartig) 


Aufgabenbereich Projekte 
(mit welchen Projekten 
soll das Ziel im Zeit-
rahmen der Legislatur 
erreicht werden) 


Finanzbedarf 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Projekt für 
gesamte Legislatur) 


Jahresziele 2010 
(mit welchen Mass-
nahmen soll das ein-
zelne Projekt im Jahr 
2010 vorangetrieben 
werden) 


Finanzbedarf 2010 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Massnah-
me) 
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Einführung Globalbudget 
Schule (später auch 
Forst, VBD, Spital) 


Fr. 50'000.– 


Anpassung Schullei-
tungsstrukturen gemäss 
kantonalen Vorgaben 


Reduktion SL-Pensen 
und Subventionsbeitrag: 
Entlastung der Ausgaben 
für Schulleitungen um to-
tal Fr. 100'000.– 


Strukturen im Volks-
schulbereich "unter-
nehmerischer" und effi-
zienter gestalten 


Volksschule 
(Dep. II) 


Effiziente Management-
Organisation 


Globalbudget: 
Fr. 80'000.– für externe 
Begleitung Globalbudget. 
Anpassung Schullei-
tungsstrukturen: 
Subventionierung der 
Schulleitungen neu ab 
Schuljahr 2009/10, Kan-
tonsbeitrag für Davos ca. 
Fr. 60'000.– ausgewogene Klassen-


grössen 
keine Ausgaben sondern 
Einsparungen 


Schuljahr 2010/11: Vor-
verlegung Frühitalienisch 
von der 4. in die 3. Klas-
se 


Fr. 50'000.– 


Planung Einführung 
Frühenglisch in der 5. 
Klasse für Schuljahr 
2012/13 


 


2. Frühfremdsprache  
(Italienisch + Englisch) 


Weiterbildung der Lehr-
personen für diese bei-
den Fächer Fr. 250’000.– 


Weiterbildung der Lehr-
personen betreffend 
Frühitalienisch und Früh-
englisch 


 


neue Vorgaben des 
Kantons zur Volksschu-
le umsetzen 


Volksschule 
(Dep. II) 


Umsetzung Vorgaben 
NFA / Totalrevision 
Schulgesetz 


Abhängig von Volksab-
stimmung und politischer 
Diskussion im Grossen 
Rat GR 


  







Legislaturziele 
(stichwortartig) 


Aufgabenbereich Projekte 
(mit welchen Projekten 
soll das Ziel im Zeit-
rahmen der Legislatur 
erreicht werden) 


Finanzbedarf 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Projekt für 
gesamte Legislatur) 


Jahresziele 2010 
(mit welchen Mass-
nahmen soll das ein-
zelne Projekt im Jahr 
2010 vorangetrieben 
werden) 


Finanzbedarf 2010 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Massnah-
me) 
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Fremdevaluation Pilot-
projekt Integration durch 
Kanton 


bestehende Schulmo-
delle konsolidieren und 
optimieren 


Volksschule 
(Dep. II) 


Evaluationen bestehen-
der Schulmodelle, Um-
setzung neuer Erkennt-
nisse und Schlussfolge-
rungen 


Fr. 40'000.– 


Umsetzung Evaluations-
ergebnisse Niveaumodell 
C 


Fr. 10'000.– Umsetzung 
KBB im Kindergarten und 
Weiterbildung betreffend 
Niveaumodell 


Aufbau von Netzwerken  


Corporate Identity (Krea-
tion eines neuen Logos, 
Facelifting Homepage) 


Fr. 20'000.– 


Berufsschulangebot 
verbreitern 


Berufsschule 
(Dep. II) 


Erschliessung neuer Be-
rufs- und Ausbildungs-
zweige in Verbindung mit 
einer Attraktivitätssteige-
rung 


Fr. 50'000.– 


Weiterentwicklung des 
zertifizierten Qualitäts-
handbuches 


Fr. 10'000.– 


Aufbau einer Fachstelle 
Kinderbetreuung inner-
halb des Sozialdienstes 


keine Kosten 


Ausbau der Arbeitsinte-
gration 
 


keine Ausgaben sondern 
Einsparungen 


Menschen in schwieri-
gen wirtschaftlichen 
und persönlichen Ver-
hältnissen bedürfnisge-
rechte Unterstützung 
bieten 


Sozialdienst 
(Dep. II) 


Angebote Kinderbetreu-
ung, Schulsozialarbeit 
und Arbeitsintegration 
ausbauen und optimieren


keine Kosten 


Schulsozialarbeit: 
Schrittweise Umsetzung 
der Evaluationsergebnis-
se 


keine Ausgaben sondern 
Einsparungen 


Angebot des öffentli-
chen Verkehrs auf at-
traktivem Niveau führen


VBD 
(Dep. III) 


Dienstleistung und Fahr-
plan den Kundenbedürf-
nissen anpassen 


Fr. 700’000.– Endausbau neues Kas-
sasystem 


Fr. 50'000.– 







Legislaturziele 
(stichwortartig) 


Aufgabenbereich Projekte 
(mit welchen Projekten 
soll das Ziel im Zeit-
rahmen der Legislatur 
erreicht werden) 


Finanzbedarf 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Projekt für 
gesamte Legislatur) 


Jahresziele 2010 
(mit welchen Mass-
nahmen soll das ein-
zelne Projekt im Jahr 
2010 vorangetrieben 
werden) 


Finanzbedarf 2010 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Massnah-
me) 
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Strukturen VBD "unter-
nehmerischer" und effi-
zienter gestalten 


VBD 
(Dep. III) 


Leistungsauftrag oder 
Globalbudget VBD ein-
führen 


   


Ausbau der zentralen 
Kehrichtsammelstellen 


KMA 
(Dep. III) 


Prüfen von neuen, zu-
sätzlichen Standorten 
von Kehrichtsammelstel-
len (Moloks) 


Fr. 200’000.–   


Überprüfung der 
Rechtsform des Spitals 


Spital 
(Dep. III) 


Rechtsform auf wirt-
schaftlichen Erfolg und 
politische Vorgaben aus-
richten 


Fr. 50'000.– Varianten prüfen und be-
urteilen, Vorschlag an 
Kleinen Landrat 


Fr. 10'000.– 


Strukturen im Tiefbau-
amt effizienter gestal-
ten 


Tiefbauamt 
(Dep. IV) 


Integration des Techni-
schen Dienstes DDO 


Fr. 200'000.– Synergien ausschöpfen, 
Mehraufträge an Privat-
wirtschaft, Reduktion 
mehrfache Pikettdienste 


Fr. 214'000.– 


Wasserversorgung inkl. 
Löschbereitschaft si-
cherstellen 


Tiefbauamt 
(Dep. IV) 


Neubau von Reservoirs 
und Leitungen (Ab-
schluss Reservoir Flüela, 
Reservoir Chumma, Neu-
bau Reservoir Parsenn) 


Fr. 4'600'000.– Abschluss Reservoir 
Chumma 


Fr. 500'000.– 


bedürfnisgerechte Ab-
wasserentsorgung 
durch Erneuerung der 
Kläranlagen und Erwei-
terung der Kanalisation 
schaffen 


Tiefbauamt 
(Dep. IV) 


Pumpwerk und Leitung 
Laret, neue Ableitung 
Stilli, neuer Hauptentlas-
tungskanal 


Fr. 6'600'000.– Pumpwerk und Leitung 
Laret 


Fr. 1'000'000.– 


Verbauung Dorfbach, 
oberer Teil 


Fr. 1'000'000.– Hochwasserschutz si-
cherstellen 


Tiefbauamt 
(Dep. IV) 


Verbauungen Bäche 
(Dorfbach, Bildjibach) 


Fr. 5'700'000.– 


Verbauung Bildjibach Fr. 1'250'000.– 







Legislaturziele 
(stichwortartig) 


Aufgabenbereich Projekte 
(mit welchen Projekten 
soll das Ziel im Zeit-
rahmen der Legislatur 
erreicht werden) 


Finanzbedarf 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Projekt für 
gesamte Legislatur) 


Jahresziele 2010 
(mit welchen Mass-
nahmen soll das ein-
zelne Projekt im Jahr 
2010 vorangetrieben 
werden) 


Finanzbedarf 2010 
(geschätzter Finanz-
bedarf pro Massnah-
me) 
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Lawinenschutz verbes-
sern 


Lawinendienst 
(Dep. IV) 


Verbauung Grüeniberg, 
künstliche Lawinenauslö-
sung Frauentobel, Lawi-
nenverbauung Dorfberg 


Fr. 3'100'000.– künstliche Lawinenauslö-
sung Frauentobel 


Fr. 600'000.– 


Walderschliessung 
verbessern (Waldpfle-
ge) 


Tiefbauamt 
(Forstverwaltung) 
(Dep. IV) 


Waldweg Bünda-
Büelenberg, Neubau 
Schnitzelhalle, Waldweg 
Ronenwald, Waldweg 
Dürrwald 


Fr. 3'200'000.– Waldweg Bünda-
Büelenberg 


Fr. 800'000.– 


Bewirtschaftung der 
Liegenschaften einfüh-
ren 


Liegenschaftenverwal-
tung 
(Dep. V) 


Werterhaltende und 
wertmehrende Sanierun-
gen gemeindeeigener 
Mehrfamilienhäuser 


Fr. 3'700'000.– Facility Management ein-
führen (Bewirtschaf-
tungskonzept) 


Fr. 35'000.– 


Historische Gebäude 
der Davoser Baukultur 
sichern 


Baupolizei 
(Dep. V) 


Inventar erhaltens- und 
schützenswerter Bauten 
überprüfen und ergänzen 


Fr. 5'000.– Überprüfung sämtlicher 
Liegenschaften auf Ge-
meindegebiet 


Fr. 5'000.– 


Energieeffizienz und 
Mobilität verbessern 


Umwelt 
(Dep. V) 


Umsetzung der im ener-
giepolitischen Aktions-
programm festgelegten 
Projekte und Aktivitäten  


auf die Departemente III, 
IV und V verteilt, KLR-
Beschluss 08-929 


  


 
 
KLR, 8. September 2009 
 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 -- 09-760  S4.C 


 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Nachtrag I zum kommunalen Steuergesetz 
(Einführung einer Liegenschaftensteuer) 


 
 
1. Politisches Umfeld (des einen Freud, des andern Leid) 
 
In der Juni-Session 2009 hat der Grosse Rat mit der Steuergesetzrevision und der Einführung der 
NFA für Bevölkerung und Behörden des Kantons Graubünden weitreichende Entscheide getrof-
fen. Für die Bevölkerung und die Unternehmen von Davos bedeutet dies, dass sie insgesamt, 
verglichen mit dem Jahre 2008 nach Schätzungen des Kantons, rund 5 Millionen Steuern weniger 
an Kanton und Gemeinde bezahlen müssen. Eine Entlastung  der Steuerzahler ist grundsätzlich 
zu begrüssen, denn eine prosperierende Wirtschaft ist unter anderem auf eine günstige Steuer-
basis angewiesen. Auch führt der seit längerem anhaltende Steuerwettbewerb dazu, dass man 
sich den umliegenden Kantonen anpassen muss, um der Abwanderung von Betrieben und zah-
lungskräftigen Privatpersonen entgegen zu wirken. Doch es gibt aus der Sicht der Gemeinde 
Davos auch eine Kehrseite. Die Steuersenkungen des Kantons haben zur Folge, dass der Ge-
meinde ab dem Jahr 2010 2,5 Millionen Franken Steuereinnahmen entgehen und ab dem Jahr 
2011 mit der Einführung der NFA gar 3,8 Millionen Franken. Dass die Gemeinde Beträge in 
dieser Grössenordnung nur mit Sparen alleine wett machen kann, ist nicht realistisch und würde 
auch bedeuten, dass man bis anhin mit den Steuergeldern nicht sorgsam umgegangen wäre. 
Zusätzlich hat die Gemeinde die letzten Jahre mit Spital, Hallenbad, Valliant-Arena und gegen-
wärtig mit der Vergrösserung des Kongresszentrums weit über dem üblichen Rahmen investiert.  
 
Der Kleine Landrat möchte Ihnen daher vorschlagen, eine Doppelstrategie zu verfolgen, nämlich 
die Beibehaltung eines stabilen Gemeindehaushaltes durch Sparen und durch weitere Einnah-
men. In einem sogenannten Verzichtsprogramm sollen – zu den bereits für das Budget 2010 
vorgesehenen markanten Sparanstrengungen – ab 2011 zusätzlich bis zu 3 Millionen Franken 
pro Kalenderjahr gespart werden. Die zusätzlichen Einnahmen sollen auch mit der Einführung 
einer Liegenschaftensteuer erreicht werden. 
 
Der Kleine Landrat strebt als Ziel an, dass trotz der Einführung einer Zusatzsteuer unter dem 
Strich die gesamte Steuerbelastung (inklusive Kantonssteuern) für natürliche Personen um rund 
Fr. 2 Mio. abnimmt. In dieser Zahl sind nebst den Anpassungen der kommunalen Steuern die 
Auswirkungen der kantonalen Teilrevision, gültig ab 2010, enthalten. Berücksichtigt man auch die 
prognostizierten Auswirkungen der kantonalen Teilrevision 2008, bei der die kommunalen Steu-
ern nicht angepasst wurden, so reduziert sich trotz Einführung der Liegenschaftensteuer die 
gesamte Steuerbelastung der in Davos steuerpflichtigen natürlichen Personen um rund Fr. 7 Mio. 
bzw. rund Fr. 2,8 Mio. für juristische Personen (beides inkl. Kantonssteuern). 
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2. Ausgangslage 
 
Im Zusammenhang mit der umfassenden Einführung des Gemeinde- und Kirchensteuergesetzes 
(GKStG) per 1. Januar 2009 hat die Gemeinde Davos ihr kommunales Steuergesetz total revidiert 
und auf den 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. In der ursprünglichen Vorlage war eine Liegenschaf-
tensteuer enthalten. In den Beratungen im Grossen Landrat wurde sie aber wieder gestrichen. 
 
In der Zwischenzeit haben sich verschiedene wichtige Veränderungen ergeben, welche einen 
neuen Anlauf für eine Einführung aufdrängen. Zum einen ist die Finanzlage der Gemeinde bereits 
für das Jahr 2010 derart angespannt, dass nebst bedeutenden Kosteneinsparungen auch zusätz-
liche Mittel generiert werden müssen (vgl. Anträge an den Grossen Landrat betreffend Voran-
schlag 2010 sowie betr. Finanzplan 2011 bis 2014). Ein weiterer wichtiger Grund ist die erneute 
Revision des kantonalen Steuergesetzes, welcher der Grosse Rat am 18. Juni 2009 zugestimmt 
hat. Gemäss Berechnungen des Kantons betragen die kommunalen Steuerausfälle dadurch ab 
2010 rund 6,5 % der Einkommens- und Vermögenssteuern. Für Davos bedeutet dies Minderein-
nahmen von rund Fr. 1,9 Mio. Zudem muss bei den Steuereinnahmen von juristischen Personen 
mit Steuerausfällen von 13,3 % gerechnet werden (Quelle: Botschaft der Regierung an den 
Grossen Rat, Heft Nr. 21/2008-2009, S. 1627). Ein dritter wichtiger Grund liegt in der anhaltend 
hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde. Im Voranschlag 2010 ist der Aufwand für Abschreibun-
gen und Fremdkapitalzinsen rund Fr. 920'000 höher als im Voranschlag 2009. 
 
Zu diesen Änderungen kommt hinzu, dass beim Bündner Finanzausgleich (NFA), welcher vom 
Grossen Rat am 15. Juni 2009 verabschiedet wurde, eine Liegenschaftensteuer von 1,5 Promille 
eingerechnet wird, und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinden diese tatsächlich erheben 
oder nicht. Gemäss Botschaft an den Grossen Rat vom 20. Januar 2009 wurde für Davos ein 
Ertrag aus der Liegenschaftensteuer von Fr. 6,1 Mio. eingesetzt. Dadurch resultiert ein Ressour-
cenpotenzial von Fr. 1,2 Mio. zulasten der Gemeinde. Dies ist ein wesentlicher Grund für die 
Nettozahlungen an den Kanton in den Finanzausgleich von über Fr. 1,3 Mio. pro Jahr, welche 
sich voraussichtlich für Davos ergeben (Saldo exkl. Einfluss Justizreform, vgl. Botschaft der 
Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 20/2008-2009, S. 1568/1586). Sofern der Bündner NFA 
nicht durch ein Referendum verschoben oder abgelehnt wird, wird diese Mehrbelastung ab 2011 
zum Tragen kommen. 
 
Der Kleine Landrat hat sich diesen Einflüssen gestellt und beim Voranschlag die Ausgabenseite 
kritisch unter die Lupe genommen. So wurden für das Jahr 2010 gegenüber den Budgeteingaben 
über Fr. 3 Mio. an Sachaufwand eingespart. Ferner sollen beim Personalaufwand im Vergleich 
zum Vorjahr rund Fr. 680'000 eingespart werden, indem unter anderem die Teuerung nicht aus-
geglichen wird. Weiter wird auch der Arbeitgeberanteil an den BVG-Beiträgen des Verwaltungs-
personals von 75 % auf 67 % gesenkt. Im 4. Quartal 2009 wird zusätzlich ein Programm initiiert, 
welches die Kostenstruktur der Gemeinde spätestens ab 2011 senken soll. Dabei sollen in der 
ganzen Verwaltung und den von der Gemeinde unterstützten/finanzierten Organisationen nach-
haltige Einsparungspotenziale ermittelt werden, wobei auch Leistungskürzungen in Erwägung zu 
ziehen sind. Insgesamt sollen dadurch dauerhafte Kostensenkungen in der Grössenordnung von 
bis zu Fr. 3 Mio. jährlich erzielt werden. 
 
Wie der aktuelle Finanzplan 2011-2014 aufzeigt, kann der Haushalt trotz dieser massiven Spar-
massnahmen nicht ohne zusätzliche Einnahmen langfristig ins Gleichgewicht gebracht werden. 
Kann die Liegenschaftensteuer nicht eingeführt werden, wird die Laufende Rechnung bei Beibe-
haltung des aktuellen kommunalen Steuerfusses von 103 % mit Ausnahme von 2012 jedes Jahr 
einen Aufwandüberschuss von mindestens Fr. 3 Mio. aufweisen (2012: Heimfallverzichtsent-
schädigung von Fr. 2'090'000). In diesem Fehlbetrag enthalten sind bereits das nachhaltige 
Kostensenkungsprogramm (Fr. 3 Mio. p.a.) und der Verkauf von Grundstücken für das Parkhaus 
Mitte (je Fr. 2,5 Mio. im Jahr 2011 und 2012). Um eine ausgeglichene Rechnung präsentieren zu 
können, müssten jährlich anstatt Fr. 3 Mio. rund Fr. 6 Mio. eingespart werden, was aus Sicht des 
Kleinen Landrates nicht realistisch ist. Die Alternative wäre eine Erhöhung des Steuerfusses für 
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Einkommens- und Vermögenssteuern. Damit würde beim kommunalen Steuerfuss der Unter-
schied zu vergleichbaren Tourismusgemeinden wie Klosters und St. Moritz, welche im übrigen 
seit Jahren eine Liegenschaftensteuer kennen, noch grösser. 
 
In der Botschaft zur Abstimmung vom 8. Februar 2009 über die Erweiterung des Kongresszent-
rums Davos wurde die Liegenschaftensteuer bereits angekündigt. Ursprünglich sollte die Liegen-
schaftssteuer erst nach der Einführung des NFA thematisiert werden. Zum Zeitpunkt, als die 
vorgenannte kommunale Abstimmungsbotschaft erstellt wurde, war die Teilrevision des kantona-
len Steuergesetzes aber noch nicht bekannt. Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision für 
Davos sind gemäss den kantonalen Berechnungen in etwa doppelt so hoch wie jene des NFA. 
Zudem kommt die Steuergesetzrevision bereits auf 2010 zum Tragen, also ein Jahr früher als der 
NFA.  
 
Aus all diesen Überlegungen schlägt der Kleine Landrat die Einführung der Liegenschaftensteuer 
vor, und zwar auf den 1. Januar 2010. 
 
3. Erläuterungen der materiellen Steuerbestimmungen 
 
3.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Der vorliegende Nachtrag I zum kommunalen Steuergesetz nimmt die bereits in der Vorlage 2008 
enthaltenen Bestimmungen zur Einführung der Liegenschaftensteuer wieder auf. Im Übrigen ist 
auch wieder die Landschaftsverfassung bezüglich der Kompetenz zur Festlegung des Ansatzes 
der jährlichen Liegenschaftsteuer zu ergänzen. 
 
3.2 Liegenschaftensteuer (Art. 7 E-StG) 
 
In diesem Zusammenhang ist erneut zu erwähnen, dass die Landschaft Davos Gemeinde neben 
Thusis, Brusio und Jenaz die einzige Gemeinde im Kanton Graubünden ist, welche noch keine 
Liegenschaftensteuer erhebt. Davos als Gemeinde mit einem grossen Anteil an Zweitwohnungen 
ist damit gegenüber anderen Tourismusorten bezüglich Steuersubstrat besonders benachteiligt. 
 
Da die Zahl und die Grösse der Liegenschaften massgeblich auch nicht spezialfinanzierte Infra-
strukturkosten der Gemeinde beeinflusst (z.B. Strassen und Wege, Raumordnung, Löschwasser-
versorgung), ist nach Überzeugung des Kleinen Landrates gerade auch in Davos mit sehr vielen 
Zweitwohnungen die Einführung einer Liegenschaftensteuer gerechtfertigt, insbesondere auch 
aus Gründen der Steuergerechtigkeit. Zudem wird die Steuertransparenz erhöht, da die Land-
schaft Davos Gemeinde neu auch eine Liegenschaftensteuer kennt, was den Vergleich des 
kommunalen Steuerfusses mit anderen Schweizer Gemeinden, welche in der Regel alle eine 
Liegenschaftensteuer erheben, verbessert.  
 
Die Einführung einer Liegenschaftensteuer muss aber nach der festen Überzeugung des Kleinen 
Landrates mit einer Senkung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuern 
einhergehen. Eine solche gleichzeitige Senkung stellt einen Anreiz für Zweitwohnungseigentümer 
dar, den (steuerlichen) Wohnsitz nach Davos zu verlegen.  
 
Der Maximalansatz für die Liegenschaftensteuer wurde im kantonalen Gesetz auf 2 ‰ festge-
setzt. Dies geschah, damit die Gemeinden, welche bereits eine (tiefe) Liegenschaftensteuer 
kennen, die Steuerertragsausfälle aus der letzten Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes 
(wirksam ab 2008) teilweise ausgleichen können. Die grösseren Gemeinden im Kanton wenden 
einen Ansatz zwischen 0.5 und 1 ‰ an. Unterschiedliche Liegenschaftensteuersätze für Erst- und 
Zweitwohnungen sind rechtlich nicht zulässig. Ferner ist die Festlegung einer Maximalbelastung 
aus der Liegenschaftensteuer pro natürliche oder juristische Person nicht zulässig, da die Lie-
genschaftensteuer eine Objekt- und keine Subjektsteuer ist. Somit muss jede Liegenschaft gleich 
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besteuert werden, unabhängig davon wie viele Liegenschaften im Eigentum einer natürlichen 
oder juristischen Person sind. 
 
Der Kleine Landrat beantragt im Rahmen des Budgets 2010 eine Liegenschaftensteuer von 1 ‰ 
des Steuerwertes. Dieser Ansatz entspricht im interkommunalen und interkantonalen Vergleich 
einer angemessenen Belastung für die Steuerpflichtigen. Gleichzeitig schlägt der Kleine Landrat 
vor, den Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuer per 1. Januar 2010 von 103 % auf 
100 % zu reduzieren.  
 
Auf die Besteuerung der juristischen Personen hat die Gemeinde keinen Einfluss. Die juristischen 
Personen profitieren aber durch die Senkung der Gewinn und Kapitalsteuern, die sich durch die 
Teilreform des kantonalen Steuergesetzes ergibt. Gemäss Berechnung des Kantons reduzieren 
sich die Gewinn- und Kapitalsteuern gegenüber den Steuern 2008 im Durchschnitt um rund 13,3 
% (vgl. Ausgangslage). Von dieser Steuerersparnis muss nun die kommunale Liegenschaf-
tensteuer abgezogen werden, um die Nettoeinsparung der juristischen Personen zu berechnen. 
Wie aus dem Abschnitt 3.3 hervorgeht, ist das Ergebnis, wenn nur die Teilrevision gültig ab 2010 
betrachtet wird, über alle juristischen Personen praktisch ausgeglichen. Da das Eigentum an 
Liegenschaften bei den juristischen Personen stark unterschiedlich verteilt ist, dürfte die Mehrheit 
der juristischen Personen unter dem Strich leicht profitieren. Wenn nun auch noch die Teilrevision 
gültig ab 2008 berücksichtigt wird, so zeigt sich, dass die in Davos steuerpflichtigen juristischen 
Personen gemäss kantonalen Prognosen insgesamt Fr. 5,6 Mio. an Steuern pro Kalenderjahr 
einsparen konnten (inkl. Anteil Kanton). 
 
Die konkrete Ausgestaltung der Liegenschaftensteuer richtet sich vollumfänglich nach kantona-
lem Recht (vgl. Art. 16 GKStG). Im kommunalen Steuergesetz sind nur noch der Steuersatz von 
maximal 2 ‰ und die zuständige Behörde festzusetzen. Für die Festsetzung des Ansatzes der 
Liegenschaftensteuer soll der Grosse Landrat zusammen mit dem Volk wegen des obligatori-
schen Budgetreferendums zuständig sein (Art. 3 Abs. 2 E-StG). Damit soll im Rahmen des Bud-
getprozesses dem Grossen Landrat ermöglicht werden, wie bei den Einkommens- und Vermö-
genssteuern, den Ansatz der Liegenschaftensteuer dem kommunalen Finanzbedarf jährlich 
anpassen zu können. Die Liegenschaftensteuer könnte – wenn der vorliegende Gesetzesnach-
trag angenommen wird – erstmals im Budget für das Jahr 2010 angewendet werden. 
 
3.3 Finanzielle Folgen der Einführung der Liegenschaftensteuer 
 
Die nachfolgenden Berechnungen zeigen auf, welche Folgen die vorgeschlagene Einführung der 
Liegenschaftensteuer als Ganzes hat: 
 
1. Steuerwerte der Davoser Liegenschaften gemäss Angaben der  
 Kantonalen Steuerverwaltung Graubünden 
  in Mio. Fr.  
a) Natürliche Personen (Basis: Steuerjahr 2006) 
 - Primärsteuerpflichtige mit Davos als Hauptsteuerdomizil  1’328 
 - Beschränktsteuerpflichtige International  317 
 - Beschränktsteuerpflichtige Interkantonal         „Zweitwohnungen“ im Eigentum von natür- 993 
 - Beschränktsteuerpflichtige Interkommunal      lichen Personen (total Fr. 1,4 Milliarden) 95 
 
b) Juristische Personen (Basis: Steuerjahr 2005)  1’239 
 
Total Steuerwerte der Davoser Liegenschaften  3’972 
 
Die erwähnten Steuerjahre sind die letzten, die zum jetzigen Zeitpunkt vollständig erfasst sind. 
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Grundlage für den Steuerwert ist die amtliche Schatzung. Der Steuerwert der Liegenschaften 
entspricht nicht dem Verkehrswert der Liegenschaften. Bei Wohnliegenschaften beträgt der 
Steuerwert in der Regel rund zwei Drittel des amtlichen Verkehrswertes. Bei Gewerbe- und 
Hotelliegenschaften ist der Steuerwert massgeblich vom Ertragswert und somit von der Ertrags-
kraft des Betriebes abhängig. Für solche Liegenschaften kann das Verhältnis zwischen Verkehrs-
wert und Steuerwert nicht pauschal angegeben werden. Die Steuerpflichtigen können den 
Steuerwert der Liegenschaft ihrer letzten Steuerveranlagung entnehmen.  
 
 
 
2. Einnahmen aus Liegenschaftensteuer  
   in Tsd. Fr. 
 
1 ‰ der Steuerwerte  3’972 
 
 - wovon natürliche Personen  2’733 
 - wovon juristische Personen  1’239 
 
Im Voranschlag 2009 wurden die Steuereinnahmen abgerundet auf Fr. 3.9 Mio. 
 
 
 
3. Berechnung der Steuereinsparung 
 
a) Natürliche Personen   in Tsd. Fr 
  
 kommunale Einkommens- und Vermögenssteuer 2008 inkl. Wiesen (auf Basis 103 %) 30‘311 
 
 Reduktion kommunale Eink. und Vermögensst. aufgr. kant. Steuergesetzrevision 2010: -6.5 % 1’970 
 Kantonssteuern auf Basis Steuerfuss 100 %: ebenfalls -6.5 %  1’912 
 Reduktion Gemeindesteuerfuss von 103 % auf 100 %    825
 Total Ersparnis durch Änderungen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern 4’707 
 
./.  Einführung kommunale Liegenschaftensteuer 1‰  -2’733 
 
=  total prognostizierte Nettoeinsparung für alle natürlichen Personen aufgrund   1’974 
 Anpassungen wirksam ab 2010 (Kanton und kommunale Liegenschaftensteuer) 
 
 
+ Reduktion durch letzte Teilrevision des Kant. Steuergesetzes: je 8.4 % Kanton + Gemeinde,  
 vor allem durch Teilsplitting für Ehegatten und Kinderabzug, gültig ab 2008 (gemäss  
 Prognose des Kantons, vgl. Botschaft der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr.  
 10/2006-2007, S. 1207 f.) 
  
 Gemeinde: Fr. 30'311’000 (inkl. Wiesen) * 8.4 %   2’546 
 Kanton umgerechnet von 103 % auf 100 %  2’472 
 
=  total prognostizierte Nettoeinsparung für alle natürlichen Personen aufgrund der  6’992
 Gesetzesanpassungen wirksam ab 2008 (inkl. kommunaler Liegenschaftensteuer) 
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b) Juristische Personen (ausgehend von den Finanzausgleich-Faktoren 2008)  in Tsd. Fr 
 
 Gemeindeanteil an Steuerertrag der juristischen Personen gemäss Jahresrechnung 2008 (87 %)  3’918 
 Gemeindebeitrag an Finanzausgleich und Einzugsgebühr (2008: 13 %)  585 
 Gemeindeanteil brutto (basierend auf Gemeindesteuerfuss 2008: 103 %)  4’503 
 
 Gewinn und Kapitalsteuern umgerechnet auf Basis Kanton (2008: 103 % auf 100 %) 4’371 
 Zuschlagssteuer 101 %  4'415 
 Kultussteuer 10.5 %  459 
 Total kantonale Gewinn und Kapitalsteuern  9’245 
 
 Reduktion Gewinn und Kapitalsteuern 13,3 % im Durchschnitt   1’229 
./.  Einführung kommunale Liegenschaftensteuer 1‰  -1’239 
 
=  total prognostizierte Nettoeinsparung für alle juristische Personen (praktisch ausgeglichen), -10 
 aufgrund Anpassungen wirksam ab 2010 (Kanton und kommunale Liegenschaftensteuer) 
 
+ Reduktion durch letzte Teilrevision des Kant. Steuergesetzes: 30.6 % von Fr. 9'245’000 2’829 
 durch Reduktion der Gewinnsteuersätze, gültig ab 2008 (gemäss Prognose des Kantons, 
 vgl. Botschaft der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 10/2006-2007, S. 1209) 
 
=  total prognostizierte Nettoeinsparung für alle juristischen Personen aufgrund der 
 2’819 Gesetzesanpassungen 
wirksam ab 2008 (Kanton und kommunale Liegenschaftensteuer) 
 
 
In diesen Berechnungen miteinbezogen wurden die vom Kanton prognostizierten Reduktionen 
der letzten Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes (gültig ab 2008), um daran zu erinnern, 
wieviel die Steuerpflichtigen insgesamt durch die letzten Teilreform entlastet wurden (inkl. Kan-
tonssteuern), ohne dass bisher eine Anpassung der kommunalen Steuern erfolgte. 
 
Von einer Berechnung der Auswirkungen für einzelne juristische Personen wird abgesehen, da 
sich der individuelle Effekt wesentlich unterscheidet und hier nicht für jeden Einzelfall ein Beispiel 
aufgezeigt werden kann. Für eine aussagekräftige Beurteilung pro Unternehmung müsste analy-
siert werden, wie sich die Unternehmenssteuerreform II auf die einzelne Gesellschaft auswirkt, 
was ohne nähere Angaben nicht möglich ist. Aus diesem Grund wird auf eine solche Berechnung 
verzichtet. 
 
Es ist möglich, dass Vermieter die Liegenschaftensteuer zumindest teilweise auf die Mieter 
überwälzen und sich dadurch der Mietzins geringfügig erhöht. Auf der anderen Seite profitieren 
auch die Mieter sowohl von den Änderungen des kantonalen Steuergesetzes wie auch von der 
Senkung des Gemeindesteuerfusses von 103 % auf 100 %. Die sich ergebenden Steuererspar-
nisse sind inkl. Teilrevision 2008 in den meisten Fällen voraussichtlich grösser als die mögliche 
Mehrbelastung durch einen allenfalls geringfügig höheren Mietzins. 
 
 
4. Schlussbemerkungen 
 
Aus Sicht des Kleinen Landrates ist auch darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde durch die 
Grossinvestition ins Kongresszentrum ein erhebliches Ausmass an Wirtschaftsförderung leistet. 
Gemäss der publizierten Studie der Universität St. Gallen sichert dieses Projekt ein hohes Mass 
an Wertschöpfung, welche sowohl der Hotellerie wie auch dem Gewerbe allgemein zukommt, 
und zwar unabhängig der Rechtsform des jeweiligen Betriebes. Im weiteren sichert und schafft es 
Arbeitsplätze in der Gemeinde. Aus diesen volkswirtschaftlichen Gründen und in Anbetracht der 
früheren Revisionen des kantonalen Steuergesetzes, welche die Steuerbelastung für alle massiv 
reduziert haben, erscheint dem Kleinen Landrat die Einführung der Liegenschaftensteuer ange-
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messen, auch wenn voraussichtlich nicht alle juristischen Personen unter dem Strich von den 
Steuererleichterungen durch die Revisionen des Steuergesetzes gleich profitieren. 
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Abschliessend muss auch noch folgender Punkt in aller Deutlichkeit festgehalten werden: Wenn 
die Liegenschaftensteuer durch den Grossen Landrat abgelehnt wird, und andere Einnahmen im 
gleichen Umfang nicht generiert werden können, so muss eigentlich auch der Voranschlag 2010 
als zurückgewiesen betrachtet werden. 
 
 


Demgemäss beantragt der Kleine Landrat: 
 


Der Nachtrag I zum Steuergesetz der Landschaft Davos sei zuhanden der Urnengemeinde zu 
verabschieden. 


 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
 
 
 
 
 
 
Beilage 
- Nachtrag I zum Steuergesetz der Landschaft Davos (Entwurf) 
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Anhang 
 
Die nachfolgenden vereinfachten Beispiele (ohne Steuern Bund, Fraktion und Kirche) zeigen die 
Auswirkungen für natürliche Personen auf. Diese Berechnungen basieren auf der Prognose des 
Kantons, wonach sich die Einkommenssteuern um durchschnittlich 3.9 % und die Vermögens-
steuern um durchschnittlich 19.1 % reduzieren (Quelle: Botschaft der Regierung an den Grossen 
Rat, Heft Nr. 21/2008-2009, S. 1627). Bei den Reduktionen von 3.9 % und 19.1 % bzw. 8.4 % 
(2008) handelt es sich um Durchschnittswerte, die im Einzelfall nicht zutreffend sein müssen. 
 
 
 


1. Verheiratet, steuerbares Einkommen von Fr. 50'000 p.a. und steuerbares Vermögen von Fr. 0, 
wohnhaft in einer 2-Zimmer-Wohnung mit einem Verkehrswert von Fr. 300'000 


 
 Gemeindesteuern Kantonssteuern  Total
  


 Einkommenssteuer 2009 Fr. 1’419 Fr. 1’378  Fr.  2’797 
./. ø 3.9 % Reduktion Einkommenssteuer Fr. -55 Fr. -53  Fr.  -108 
 Vermögenssteuer 2009 Fr. 0 Fr. 0  Fr. 0 
./. ø 19.1 % Reduktion Vermögenssteuer Fr.  -0 Fr.  -0  Fr. -0 
  Fr.  1’364 Fr. 1’325  Fr. 2’689 
./. Effekt Reduktion 103 % auf 100 % Fr.  -39 Fr.  0  Fr.   -39 
=  Einkommens- u. Vermögenssteuer 2010 Fr.  1’325 Fr.  1’325  Fr.  2’650 
 
 Total Steuererleichterungen: Fr. 108 + Fr. 39  Fr.  147 
./. Verkehrswert Fr. 300'000 * 67 % = Steuerwert Fr. 200’001 * 1 ‰ Liegenschaftensteuer Fr.  -201 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen 2010 Fr.  -54 
 
./. ø Reduktion durch letzte Teilrevision des kant. Steuergesetzes:  
 je 8.4 % Kanton + Gemeinde: (Fr. 1’419 + Fr. 1’378) * 8.4 % Fr.  235 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen ab 2008 Fr.  181 
 
 
 
2. Verheiratet, steuerbares Einkommen von Fr. 60'000 p.a. und steuerbares Vermögen von Fr. 0,  
 wohnhaft in einer 3-Zimmer-Wohnung mit einem Verkehrswert von Fr. 450'000 
 
 Gemeindesteuern Kantonssteuern  Total
  


 Einkommenssteuer 2009 Fr. 2’278 Fr. 2’212  Fr.  4’490 
./. ø 3.9 % Reduktion Einkommenssteuer Fr.  -89 Fr.  -86  Fr. -175 
 Vermögenssteuer 2009 Fr. 0 Fr. 0  Fr. 0 
./. ø 19.1 % Reduktion Vermögenssteuer Fr.  -0 Fr.  -0  Fr. -0 
  Fr.  2’189 Fr. 2’126  Fr. 4’315 
./. Effekt Reduktion 103 % auf 100 % Fr.  -63 Fr.  0  Fr.   -63 
 Einkommens- u. Vermögenssteuer 2010 Fr.  2'126 Fr.  2’126  Fr.  4’252 
 
 Total Steuererleichterungen: Fr. 175 + Fr. 63  Fr.  238 
./. Verkehrswert Fr. 450'000 * 67 % = Steuerwert Fr. 301’500 * 1 ‰ Liegenschaftensteuer Fr.  -302 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen 2010 Fr.  -64 
 
./. ø Reduktion durch letzte Teilrevision des kant. Steuergesetzes:  
 je 8.4 % Kanton + Gemeinde: (Fr. 2’278 + Fr. 2’212) * 8.4 % Fr.  377 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen ab 2008 Fr.  313 
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3. Alleinstehend, steuerbares Einkommen von Fr. 35'000 p.a. und steuerbares Vermögen von Fr. 
 0, wohnhaft in einer 1.5-Zimmer-Wohnung mit einem Verkehrswert von Fr. 250'000 
 
 Gemeindesteuern Kantonssteuern  Total
  


 Einkommenssteuer 2009 Fr. 1’514 Fr. 1’470  Fr.  2’984 
./. ø 3.9 % Reduktion Einkommenssteuer Fr.  -59 Fr. -57  Fr. -116 
 Vermögenssteuer 2009 Fr. 0 Fr. 0  Fr. 0 
./. ø 19.1 % Reduktion Vermögenssteuer Fr.  -0 Fr.  -0  Fr. -0 
  Fr.  1’455 Fr. 1’413  Fr. 2’868 
./. Effekt Reduktion 103 % auf 100 % Fr.  -42 Fr.  0  Fr.   -42 
 Einkommens- u. Vermögenssteuer 2010 Fr.  1’413 Fr.  1’413  Fr.  2’826 
 
 Total Steuererleichterungen: Fr. 116 + Fr. 42  Fr.  158 
./. Verkehrswert Fr. 250'000 * 67 % = Steuerwert Fr. 167’500 * 1 ‰ Liegenschaftensteuer Fr.  -168 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen 2010 Fr.  -10 
 
./. ø Reduktion durch letzte Teilrevision des kant. Steuergesetzes:  
 je 8.4 % Kanton + Gemeinde: (Fr. 1’514 + Fr. 1’470) * 8.4 % Fr.  251 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen ab 2008 Fr.  241 
 
 
Bei diesen Beispielen wurden absichtlich geringere bis mittlere Einkommen gewählt. Bei tieferen 
Einkommen fällt die Nettoersparnis negativ aus, weil sie in einer tiefen Progressionsstufe sind. 
Zudem wurden v.a. Verheiratete bereits durch die letzte Teilrevision des kantonalen Steuergeset-
zes deutlich entlastet (Teilsplitting ab 2008). 
 
Bei steigendem Einkommen und Vermögen nimmt die Nettoersparnis zu Gunsten der Steuer-
pflichtigen wegen der Progression bei den direkten Steuern überproportional zu, wie die fol-
genden Beispiele aufzeigen. 
 
 
 
4. Verheiratet, steuerbares Einkommen von Fr. 80'000 p.a. und steuerbares Vermögen von Fr. 
 100’000, wohnhaft in einer 4.5-Zimmerwohnung mit einem Verkehrswert von Fr. 700'000 
 
 Gemeindesteuern Kantonssteuern  Total
  


 Einkommenssteuer 2009 Fr. 4’221 Fr. 4’098  Fr. 8’319 
./. ø 3.9 % Reduktion Einkommenssteuer Fr. -165 Fr. -160  Fr. -325 
 Vermögenssteuer 2009 Fr. 109 Fr. 106  Fr. 215 
./. ø 19.1 % Reduktion Vermögenssteuer Fr. -21 Fr. -20  Fr. -41 
  Fr. 4’144 Fr. 4’024  Fr. 8’168 
./. Effekt Reduktion 103 % auf 100 % Fr.  -120 Fr. 0  Fr. -120 
 Einkommens- u. Vermögenssteuern 2010 Fr. 4’024 Fr. 4’024  Fr. 8’048 
 
 Total Steuererleichterungen: Fr. 325 + Fr. 41 + Fr. 120  Fr.  486 
./. Verkehrswert Fr. 700’000 * 67 % = Steuerwert Fr. 469’000 * 1 ‰ Liegenschaftensteuer Fr.  -469 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen 2010 Fr.  17 
 
./. ø Reduktion durch letzte Teilrevision des kant. Steuergesetzes: 
 je 8.4 % Kanton + Gemeinde: (Fr. 4’221 + Fr. 4'098) * 8.4 % Fr. 699 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen ab 2008 Fr. 716 
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5. Verheiratet, steuerbares Einkommen von Fr. 120'000 p.a. und steuerbares Vermögen von Fr. 
 500’000, wohnhaft in einer 4.5-Zimmerwohnung mit einem Verkehrswert von Fr. 1'000’000 
 
 Gemeindesteuern Kantonssteuern  Total
  


 Einkommenssteuer 2009 Fr. 8’483 Fr. 8’236  Fr.  16’719 
./. ø 3.9 % Reduktion Einkommenssteuer Fr. -331 Fr. -321  Fr. -652 
 Vermögenssteuer 2009 Fr. 870 Fr. 845  Fr. 1’715 
./. ø 19.1 % Reduktion Vermögenssteuer Fr.  -166 Fr.  -161  Fr. -327 
  Fr.  8’856 Fr. 8’599  Fr. 17’455 
./. Effekt Reduktion 103 % auf 100 % Fr.  -257 Fr.  0  Fr.   -257 
 Einkommens- u. Vermögenssteuern 2010 Fr.  8’599 Fr.  8’599  Fr.  17’198 
 
 Total Steuererleichterungen: Fr. 652 + Fr. 327 + Fr. 257 Fr.  1’236 
./. Verkehrswert Fr. 1'000’000 * 67 % = Steuerwert Fr. 670’000 * 1 ‰ Liegenschaftensteuer Fr.  -670 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen 2010 Fr.  566 
 
./. ø Reduktion durch letzte Teilrevision des kant. Steuergesetzes: 
 je 8.4 % Kanton + Gemeinde: (Fr. 8’483 + Fr. 8’236) * 8.4 % Fr.  1’404 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen ab 2008 Fr.  1’970 
 
 
 
6. Verheiratet, steuerbares Einkommen von Fr. 180'000 p.a. und steuerbares Vermögen von Fr. 
 1’000’000, wohnhaft in einem Einfamilienhaus mit einem Verkehrswert von Fr. 2’000’000 
 
 Gemeindesteuern Kantonssteuern  Total
  


 Einkommenssteuer 2009 Fr. 15’063 Fr. 14’624  Fr.  29’687 
./. ø 3.9 % Reduktion Einkommenssteuer Fr. -587 Fr.  -570  Fr.  -1’157 
 Vermögenssteuer 2009 Fr.  2'153 Fr. 2'090  Fr.  4’243 
./. ø 19.1 % Reduktion Vermögenssteuer Fr.  -411 Fr.  -399  Fr. -810 
  Fr.  16’218 Fr. 15’745  Fr. 31’963 
./. Effekt Reduktion 103 % auf 100 % Fr.  -473 Fr.  0  Fr.   -473 
 Einkommens- u. Vermögenssteuern 2010 Fr.  15’745 Fr.  15’745  Fr.  31’490 
 
 Total Steuererleichterungen: Fr. 1'157 + Fr. 810 + Fr. 473 Fr.  2’440 
./. Verkehrswert Fr. 2’000’000 * 67 % = Steuerwert Fr. 1’340’000 * 1 ‰ Liegenschaftensteuer Fr.  -1’340 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen 2010 Fr.  1’100 
 
./. ø Reduktion durch letzte Teilrevision des kant. Steuergesetzes:  
 je 8.4 % Kanton + Gemeinde: (Fr. 15’063 + Fr. 14'624) * 8.4 % Fr.  2’494 
= Nettoersparnis p.a. aufgrund Anpassungen ab 2008 Fr.  3’594 
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Nachtrag I zum Steuergesetz der Landschaft Davos 
 


In der Landschaftsabstimmung vom ... 2009 angenommen. 
 


I. Das Steuergesetz der Landschaft Davos vom 1. Juni 20081 wird wie folgt geändert: 
 


Art. 1 
Gegenstand Die Landschaft Davos Gemeinde erhebt folgende Steuern nach den Bestimmun-


gen des kantonalen Rechts. 
 a) ..... 
 e) Liegenschaftensteuer. 
 


Art. 6a (neu) 
b1) Liegenschaf- Die Liegenschaftensteuer beträgt max. 2 %o. 
tensteuer  Der Ansatz für das nachfolgende Steuerjahr wird jeweils mit der Beschluss- 
Steuersatz fassung zum Budget gemäss den Bestimmungen der Landschaftsverfassung2 


spätestens im Dezember festgelegt. 
 


Art. 14 (Abs. 2 neu, bisherige Absätze verschieben sich) 
Abs. 2 neu  Die Fälligkeit der Liegenschaftensteuer richtet sich nach den direkten Steu-


ern, wenn sie mit diesen erhoben wird.  
 


Art. 15 (lit. b ergänzt) 
 b) Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die mit diesen erhobene 


Liegenschaftensteuer sind per Ende Januar und per Ende Mai des Folge-
jahres zu bezahlen  


 
Es wird folgender Erlass zusätzlich wie folgt geändert: 
 In Art. 12 der Landschaftsverfassung vom 30. März 19193 wird folgende Littera 


geändert und bereits für die Beschlussfassung des Budgets für das Jahr 2010 an-
gewendet: 


  c) Genehmigung des jährlichen Voranschlages sowie Festsetzung des 
Steuerfusses und des Ansatzes der Liegenschaftensteuer; 


 
II. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubün-


den.4 
 
II. Der vorliegende Nachtrag  tritt am 1. Januar 2010 in Kraft; die Festsetzung des Ansat-


zes für die Liegenschaftensteuer erfolgt bereits mit der Beschlussfassung zum Budget 
2010. 


 


                                                           
1  DRB 20 
2  DRB 10; Art. 12 Abs. 1 lit. c 
3  DRB 10 
4  Von der Regierung des Kantons Graubünden am ...... genehmigt. 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 -- 09-761  F2.6.7 


 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 


 
 


VORANSCHLAG 2010 der Landschaft Davos Gemeinde 
 


 
Aufgrund der geltenden Landschaftsverfassung (DRB 10, Art. 12) und den Bestimmungen des Land-
schaftsgesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinde Davos (DRB 21, Art. 5) unterbreitet Ihnen 
der Kleine Landrat hiermit den Voranschlag für das Jahr 2010 zuhanden der Volksabstimmung. 
 


 
I. EINLEITUNG 


 
Die Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes, welcher der Grosse Rat am 18. Juni 2009 ange-
nommen hat, verursacht auch bei den Bündner Gemeinden wesentliche Steuerausfälle. Zudem be-
lastet die anhaltend hohe Investitionstätigkeit den Gemeindehaushalt je länger je mehr. Unter diesen 
Voraussetzungen kann die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushaltes ohne zusätzliche Einnah-
men bei weitem nicht eingehalten werden, trotz bedeutenden Einsparungen beim Sach- und beim 
Personalaufwand.  


Um das Haushaltsdefizit in vertretbaren Grenzen zu halten, musste die in der Botschaft zur Abstim-
mung über die Erweiterung des Kongresszentrums angekündigte Liegenschaftensteuer bereits im 
Voranschlag 2010 berücksichtigt werden (vgl. separater Antrag über die Einführung der Liegenschaf-
tensteuer). Ferner wurde der Verkauf der Liegenschaft Bündahof in den Voranschlag 2010 aufge-
nommen. 


Bei der Erstellung des Voranschlages 2010 und des Finanzplanes 2011 bis 2014 wurden im Investi-
tionsbereich die Prioritäten in allen Bereichen neu beurteilt und gewichtet. Die Erweiterung des Kon-
gresszentrums ist das gewichtigste Projekt im Jahr 2010, welches mit einer Bruttoinvestition von Fr. 
15 Mio. zu Buche schlägt. Im Hinblick auf den zu erwartenden Finanzierungsfehlbetrag und die damit 
verbundene Zunahme des Fremdkapitals wurden alle anderen Investitionseingaben sehr kritisch be-
urteilt hinsichtlich Dringlichkeit und Notwendigkeit. Zahlreiche Projekte mussten zurückgestellt wer-
den.  
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II. ÜBERSICHTEN UND KOMMENTAR ZU DEN ERGEBNISSEN 


 
 


1. Ergebnisse 
 


  Voranschlag 2010  Voranschlag 2009
LAUFENDE RECHNUNG  in Franken  in Franken
       
Aufwand  97'195’050  90'885'000
Ertrag  96'615’930  90'800'500
       
Aufwandüberschuss  -579’120  -84'500
     
     
     
INVESTITIONSRECHNUNG    
       
Bruttoinvestitionen  29'712’400  28'505'000
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  -2'100'000  -2'100'000
Beiträge Bund  -784’000  -300'000
Beiträge Kanton  -4'141’000  -2'133'000
Beiträge Übrige  -178’000  -8'496'000
       
Nettoinvestitionen  22'509’400  15'476'000


 
 
Der Voranschlag 2010 rechnet bei einem Gesamtaufwand in der Laufenden Rechnung von rund 
97,2 Mio. Franken (VJ 90,9 Mio.) und Erträgen von 96,6 Mio. Franken (VJ 90,8 Mio.) mit einem Auf-
wandüberschuss von 579’120 Franken. 


Gegenüber den Budgeteingaben für 2010 mussten sowohl beim Sach- wie auch beim Personalauf-
wand bedeutende Einsparungen vorgenommen werden. So hat der Kleine Landrat den Sachaufwand 
um über Fr. 3 Mio. gekürzt. Im Personalaufwand hat der Kleine Landrat im Vergleich zum kantonalen 
Lohnniveau Einsparungen in der Höhe von rund Fr. 680‘000 vorgesehen. Beim Verwaltungspersonal 
wird der Arbeitgeberanteil an den BVG-Beiträgen von 75 % in einem ersten Schritt auf 67 % gesenkt. 
Ferner ist im Voranschlag für 2010 vorgesehen, dass keine Teuerung gewährt wird. 


Der hohe Aufwandüberschuss kommt aber nicht überraschend. Bereits im Finanzplan für die Jahre 
2007 bis 2011, erstellt im Sommer 2006, ist für das Jahr 2010 ein Aufwandüberschuss von Fr. 1,8 
Mio. prognostiziert worden. Darin nicht enthalten sind die für die Gemeinde negativen Einflüsse der 
Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes von 2008 und von 2010 (Gemeindeanteil bei den Ein-
kommens- und Vermögenssteuern gemäss Prognosen des Kantons: total Fr. 4,5 Mio.). 


Der in diesem Sommer erstellte Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2014 (vgl. separater Antrag an den 
Grossen Landrat) zeigt deutlich, dass die Laufende Rechnung ohne entsprechende Massnahmen 
aus dem Ruder läuft. Deshalb hat der Kleine Landrat beschlossen, dass im 4. Quartal 2009 ein Pro-
gramm gestartet wird, mit dem die Kosten nachhaltig reduziert werden. Zielgrösse ist dabei eine Kos-
teneinsparung von bis zu Fr. 3 Mio., die ab dem Jahr 2011 wirksam werden soll. Dabei wird ein Leis-
tungsabbau in gewissen Bereichen nicht tabuisiert.  
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Kann die Liegenschaftensteuer nicht eingeführt werden, wird die Laufende Rechnung bei Beibehal-
tung des aktuellen kommunalen Steuerfusses von 103 % bis 2014 mit Ausnahme von 2012 voraus-
sichtlich jedes Jahr einen Aufwandüberschuss von mindestens Fr. 3 Mio. aufweisen (2012: Heimfall-
verzichtsentschädigung von Fr. 2 Mio.). In diesem Fehlbetrag enthalten sind bereits das nachhaltige 
Kostensenkungsprogramm (Fr. 3 Mio.) und der Verkauf des Grundstückes für das Parkhaus Mitte (je 
Fr. 2,5 Mio. in den Jahren 2011 und 2012). Um eine ausgeglichene Rechnung präsentieren zu kön-
nen, müssten jährlich anstatt Fr. 3 Mio. rund Fr. 6 Mio. eingespart werden, was aus Sicht des Kleinen 
Landrates nicht realistisch ist. Die Alternative wäre eine Erhöhung des Steuerfusses für Einkom-
mens- und Vermögenssteuern.  


In der Investitionsrechnung 2010 wird mit Bruttoausgaben von rund 29,7 Mio. Franken (VJ 28,5 Mio.) 
und Einnahmen von 7,2 Mio. Franken (VJ 13,0 Mio.) gerechnet. Demzufolge belaufen sich die Netto-
investitionen auf insgesamt 22'509’400 Franken (VJ 15,5 Mio.) Franken. 


Aufgrund des vom Kleinen Landrat vorgenommenen Strategiewechsels in der Finanzplanung und 
der neu beurteilten Dringlichkeit der vorgesehenen Investitionsprojekte 2010-2014 sind im Voran-
schlag 2010 nur noch die vordringlichsten und finanziell verkraftbaren Vorhaben berücksichtigt. Als 
bedeutendste Investitionsausgaben fallen dabei nebst der Erweiterung des Kongresszentrums diver-
se Strassensanierungen im Rahmen des mehrjährigen Bauprogramms und die jährlich notwendigen 
Ausbau- und Erneuerungsarbeiten in den Bereichen der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Verbauungen stark ins Gewicht. 


 
2. Finanzierung 


 
Voranschlag  Voranschlag 


FINANZIERUNG I  in Franken   in Franken
(ohne Berücksichtigung der Spezialfinanzie-
rungen)        


Nettoinvestitionen  22'509’400   15'476'000
Abschreibungen  -11'305’700   -10'476'500
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung  579’120   84'500


Finanzierungsfehlbetrag ohne Spezialfi-
nanzierungen (- = Finanzierungsüber-
schuss)  11'782’820   5'084'000
        


Selbstfinanzierungsgrad I
(Nettoinvest. ./. Finanzierungsfehlbetrag) / 


Nettoinvest.)  
47,7 %   67,1 %


 
 


FINANZIERUNG II     
(mit Berücksichtigung der Spezialfinanzierun-
gen)        
Nettoinvestitionen  22'509’400   15'476'000
Abschreibungen  -11'305’700   -10'476'500
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung  579’120   84'500
        
Bezüge aus Spezialfinanzierungen (480)        


Parkplatzfonds  647’200   692'200
Wasserversorgung  723’300   663'300


Abwasserbeseitigung  726’700   314'100
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Abfallbewirtschaftung (inkl. Deponie Tola)  126’800  19’000
Fluss- und Wildbachverbauungen  868’900   922'200


Lawinenverbauungen  89'500   89'500
Beiträge an Meliorationen  42’000   331'700


Forstprojekte (Abschreibung)  238’200   218'200
Gemeindefusion (Rückstellung)  330'000   330'000


   3'792’600    3'580’200
Zuweisungen an Spezialfinanzierungen (380)        


Liegenschaft Waldheim  -75’350   -57'800
Bauschuttdeponie  -37’000   -40'000


Handänderungssteuer  -2'000’000   -3'950'000
Parkplatzfonds  -1'000’000  0


Hundesteuerfonds  -23'000  -23'000
   -3'135’350    -4’070’800
     
Finanzierungsfehlbetrag mit Spezialfinan-
zierungen (- = Finanzierungsüberschuss)  12'440’070   4'593'400
        


Selbstfinanzierungsgrad II
(Nettoinvest. ./. Finanzierungsfehlbetrag) / 


Nettoinvest.)  
44,7 %   70,3 %


 
Ohne Berücksichtigung der Spezialfinanzierungen können die Nettoinvestitionen 2010 demnach vor-
aussichtlich zu 47,7 % durch Eigenmittel finanziert werden. Unter Berücksichtigung der berechneten 
Einlagen und Entnahmen für die sich nach dem Verursacherprinzip selbst zu finanzierenden Aufga-
benbereiche verschlechtert sich der Selbstfinanzierungsgrad auf 44,7 %, obwohl wie im Vorjahr eine 
Auflösung der Rückstellung aus der Gemeindefusion budgetiert wurde. Der Selbstfinanzierungsgrad 
II ist im Vergleich zum Selbstfinanzierungsgrad I tiefer, weil im Jahr 2010 im Vergleich zum Budget 
2009 die Zuweisungen an die Spezialfinanzierungen geringer sind als die Bezüge. Der Grund liegt im 
Wesentlichen darin, dass im 2010 mit weniger Handänderungssteuern gerechnet wird als im Budget 
2009. Zusätzlich sind die voraussichtlichen Fehlbeträge in den Bereichen Wasser und Abwasser für 
2010 höher als im 2009. 


 


3. Kapitalveränderung 
 


  
Voranschlag 


2010   
Voranschlag 


2009
  in Franken   in Franken
Finanzierungsüberschuss (ohne Spezialfinan-
zierungen)        
Finanzierungsfehlbetrag (ohne Spezialfinan-
zierungen)  -11'782’820   -5'084'000
Passivierungen (Investitionserträge)  -7'203’000   -13'029'000
Abschreibungen  -11'305’700   -10'476'500
Aktivierungen (Bruttoinvestitionen)  29'712’400   28'505'000
   
Abnahme des Eigenkapitals   -579’120   -84'500
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Das in der Bilanz per 31. Dezember 2008 ausgewiesene Eigenkapital von 83,7 Mio. Franken wird 
aufgrund des Voranschlages 2010 voraussichtlich um rund 579'120 Franken abgebaut. Dies ent-
spricht der Zweckbestimmung des Eigenkapitals im Rechnungswesen öffentlicher Haushalte. Ge-
mäss Definition dient das Eigenkapital, welches in den Vorjahren durch Ertragsüberschüsse gebildet 
wurde, der Deckung von künftigen Aufwandüberschüssen der Laufenden Rechnung. 


 
4. Laufende Rechnung nach Sachgruppen (Artengliederung) 
 


 
Rechnung 


2008
Budget 


2009  
Budget 


2010   
Abweichung 
2009 / 2010


 Fr. Fr.  Fr.    + / - 
A U F W A N D      


Personalaufwand  29'760'154.35  29'904'400  32'602'500   9.02%
Sachaufwand  20'822'284.94  21'346'900  22'959'900   7.56%
Passivzinsen  3'338'530.30  3'640'100  3'986'300   9.51%
Abschreibungen  10'280'764.90  10'666'500  11'495'700   7.77%
Entschädigungen  20’480  53'000  56'000   5.66%
Eigene Beiträge  17'802'296.65  18'846'300  16'793'800   -10.89%
Einlagen in Spezialfinanzierungen  4'587'038.14  4'070'800  3'135'350   -22.98%
Interne Verrechnungen  1'948'539.70  2'357'000  6'165'500   161.58%
Total Aufwand  88'560'088.98  90'885'000  97'195'050   6.94%
          


 
Rechnung 


2008
Budget 


2009  
Budget 


2010   
Abweichung 
2009 / 2010


 Fr. Fr.  Fr.    + / - 
E R T R A G      


Steuern  45'869'838.24  48'005'000  46'285'000   -3.58%
Regalien und Konzessionen  1'466'985.05  1'841'800  1'800'800   -2.23%
Vermögenserträge  7'460'889.93  7'230'700  8'466'880   17.10%
Entgelte  20'250'642.39  20'039'300  21'111'450   5.35%
Rückerstattungen  858'237.20  966'200  955'200   -1.14%
Beiträge für eigene Rechnung  7'157'732.60  6'780'300  8'038'500   18.56%
Entnahmen Spezialfinanzierungen  2'763'759.07  3'580'200  3'792'600   5.93%
Interne Verrechnungen  1'948'539.70  2'357'000  6'165'500   161.58%
Total Ertrag  87'776'624.18  90'800'500  96'615'930   6.40%
           
Ergebnis Laufende Rechnung  783'464.80  -84'500  -579'120   585.35%
 
 
Bemerkungen zur Zusammenfassung nach Sachgruppen 
Auf der Grundlage des neuen Rechnungsmodells für öffentliche Haushalte (HRM) sind in dieser Ü-
bersicht wie üblich die Veränderungen der einzelnen Kosten- und Ertragsarten im Vergleich zur ab-
geschlossenen Jahresrechnung 2008 und gegenüber dem laufenden Voranschlag 2009 dargestellt.  


Im Vergleich zum Budget des laufenden Rechnungsjahres 2009 rechnet der Voranschlag 2010 so-
wohl beim Gesamtaufwand als auch bei den Erträgen mit einem markanten Zuwachs von über 5,8 
Mio. Franken. Diese Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf die per 1. November 2009 geplante 
Integration des Werkbetriebes von DDO in die Landschaft Davos Gemeinde. Dieser Vorgang beein-
flusst vor allem die internen Verrechnungen, da die Leistungen des Werkbetriebes für andere Ge-
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meindebereiche weiterbelastet werden. Dies ist der Hauptgrund, weshalb die internen Verrechnun-
gen, sowohl im Aufwand wie auch im Ertrag, derart ansteigen. Ausserdem wirken sich zusätzlich 
auch die von den Ergebnissen der einzelnen Aufgabenbereiche abhängigen Einlagen und Entnah-
men der Spezialfinanzierungen auf die Gesamtsumme von Aufwand und Ertrag aus. 


Beim Personalaufwand sind nebst dem von DDO zu übernehmenden Personal des Werkbetriebes 
(Fr. 2,3 Mio.) auch die möglichen Stufenanstiege eingerechnet. Wegen der angespannten Finanzla-
ge wird in Einklang mit dem kantonalen und kommunalen Recht kein Teuerungsausgleich gewährt. 
Zudem wird bei den Verwaltungsangestellten der Arbeitgeberanteil an den BVG-Beiträgen von 75 % 
auf 67 % reduziert. Im Gegenzug müssen die Lehrpersonen auch für 2010 auf die Reallohnerhöhung 
von 2 % verzichten, welche der Kanton seinen Mitarbeitern per 1. April 2009 gewährt hat. 


Der Anstieg des Sachaufwandes ist zurückzuführen auf die Übernahme des Werkbetriebes (Zusatz-
aufwand von Fr. 2,3 Mio.).Ohne die Übernahme des Werkbetriebes hätte der Sachaufwand insge-
samt reduziert werden können. Auch die Veränderung bei den eigenen Beiträgen ist auf den Werk-
betrieb zurückzuführen. Im Budget 2009 waren die an DDO bezahlten Beiträge für den Strassenun-
terhalt in dieser Position enthalten. Ab 2010 wird der Strassenunterhalt als interne Leistung verbucht, 
da diese gemeindeintern erbracht wird. 


Der Rückgang im Bereich Steuern ist vor allem zurückzuführen auf die Teilrevision des kantonalen 
Steuergesetzes, die auch für die Gemeinde bedeutende Steuerausfälle verursacht. Trotz der geplan-
ten Einführung der Liegenschaftensteuer sind die Steuereinnahmen 2010 insgesamt tiefer als im 
Budget 2009. Der Abnahme bei den Einkommens- und Vermögenssteuern beträgt gegenüber dem 
Voranschlag 2009 über Fr. 4,7 Mio., wovon rund Fr. 0,8 Mio.  zurückzuführen sind auf die Reduktion 
des Gemeindesteuerfusses von 103 % auf 100 %. Ferner wird im Bereich Handänderungssteuern 
mit einer Abnahme von Fr. 950'000 berechnet. 


Die Veränderung bei den Vermögenserträgen betrifft insbesondere den Ertrag aus dem geplanten 
Verkauf der Liegenschaft Bündahof (Fr. 2 Mio.). Im Gegenzug erhält die Gemeinde im Jahr 2010 
keinen Beitrag des EW Davos betr. Fusion mit Wiesen (Fr. -1,3 Mio.). Im Bereich Beiträge ist ab dem 
Jahr 2010 die Entschädigung von DDO für touristischen Dienstleistungen des Werkbetriebes enthal-
ten (Fr. 890'000). Zudem fallen die Kantonsbeiträge für das KBB-Projekt der Volksschule um Fr. 
235'000 höher aus als im Budget 2009. 


5. Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) 
 


  Rechnung 2008 Budget 2009
Budget 


2010  
Abweichung 
2009 / 2010


  Fr. Fr. Fr.   + / - 
        
Allgemeine Verwaltung  -4'507'444.20 -4'639'300 -4'845'900  4.45%
Öffentliche Sicherheit  -1'778'578.30 -2'193'900 -2'003'500  -8.68%
Bildung  -14'882'956.27 -15'193'000 -15'010'100  -1.20%
Kultur und Freizeit  -3'358'702.82 -3'546'800 -4'022'000  13.40%
Gesundheit  -2'682'357.30 -3'730'600 -3'711'700  -0.51%
Soziale Wohlfahrt  -2'294'754.88 -2'691'000 -2'830'900  5.20%
Verkehr  -6'073'326.07 -6'157'900 -5'808'700  -5.67%
Umwelt und Raumordnung  -385'841.35 -491'200 -448'900  -8.61%
Volkswirtschaft  -3'695'446.18 -3'437'400 -3'540'800  3.01%
Finanzen und Steuern  38'875'942.57 41'996'600 41'643'380  -0.84%
         
Ergebnis Laufende Rechnung  -783'464.80 -84'500 -579'120  585.35%
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Bemerkungen zur Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen 
Die Abweichungen der Nettoergebnisse vom abgeschlossenen Rechnungsjahr 2008 zum Voran-
schlag des laufenden Rechnungsjahres 2009 und gegenüber dem Voranschlag 2010 lassen in der 
Regel aufschlussreiche Rückschlüsse auf die sich abzeichnende Entwicklung in den einzelnen Auf-
gabenbereichen des Gemeindehaushaltes zu. Allerdings muss dabei der erstmalige Einbezug des 
Werkbetriebes in den Voranschlag 2010 der Landschaft Davos Gemeinde berücksichtigt werden. 


In den Aufgabenbereichen "Allgemeine Verwaltung", "Soziale Wohlfahrt“ sowie "Volkswirtschaft“ 
rechnet das Budget 2010 mit unterschiedlichen Zuwachsraten des Nettoaufwandes im einstelligen 
%-Bereich. 


Im Bereich "Kultur und Freizeit“ muss trotz grosser Zurückhaltung mit kräftig steigenden Nettoausga-
ben von über 10% gerechnet werden. Die Begründung liegt in der Entflechtung mit DDO, wo für 2010 
gemäss Grundsatzvereinbarung für gewisse Bereiche ein anderes Beitragsverhältnis gilt. Die detail-
lierte Begründungen für die einzelnen Abweichungen folgen im anschliessenden Kapitel III. 


Demgegenüber wird in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit“, „Bildung“, „Gesundheit“, „Verkehr“ und 
„Umwelt und Raumordnung“ mit einer Verbesserung des Nettoergebnisses gegenüber dem laufen-
den Jahr gerechnet. Im Budget 2009 konnte nur der Bereich „Verkehr“ eine Verbesserung im Ver-
gleich zum Vorjahr ausweisen. Daraus zeigen sich deutlich die grossen Sparanstrengungen des 
Kleinen Landrates und der Verwaltung. 


In der Position "Finanzen und Steuern" zählt der Voranschlag 2010 trotz der geplanten Einführung 
der Liegenschaftensteuer insgesamt einen leicht tieferen Steuerertrag. Der Grund dafür liegt in den 
Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes. 


 
 


III. BEGRÜNDUNG 
 


der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2009 
 
 
1. Allgemeines 
 
Für die aufgrund des aktuellen Personalbestandes von Davos vorausberechneten Besoldungen 2010 
erfolgt an dieser Stelle wie üblich eine Sammelbegründung. Die voraussehbaren Veränderungen im 
Stellenplan werden hingegen erst im nachfolgenden Kommentar zu den einzelnen Aufgabenberei-
chen und Dienststellen erläutert.  


In den vorgenommenen Berechnungen sind die ordentlichen Stufenanstiege eingerechnet worden. 
Im Gegensatz zu den Vorjahren ist keine Teuerung enthalten, da diese wegen der angespannten Fi-
nanzlage nicht ausgeglichen wird. Ferner wurde wie bereits erwähnt der Arbeitgeberanteil an den 
BVG-Beiträgen für das Verwaltungspersonal von 75 % auf 67 % reduziert.  


Die Sozial-, Personal-, Unfall- und Krankenversicherungsprämien werden durch die zur Auszahlung 
gelangenden Löhne beeinflusst und sind daher in den nachfolgenden Begründungen wie üblich nicht 
mehr näher kommentiert. 
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2. Abweichungen zum Voranschlag des Vorjahres 
 
Vorbemerkung: 
Die einzelnen Abteilungen und Dienststellen sind nach wie vor verpflichtet, die Begründungen und 
Kommentare auf Stufe Einzelkonto zusammen mit den Budgeteingaben für die interne Dokumentati-
on und für die Beratung des Voranschlages durch die Departemente und vor dem Kleinen Landrat 
lückenlos einzureichen.  


Nachstehend werden wie in den Vorjahren für die Laufende Rechnung die wesentlichen Abweichun-
gen von mehr als 20'000 Franken und mindestens 5 % im Nettoergebnis pro Aufgabenbereich o-
der Dienststelle summarisch zusammengefasst und begründet. 


Obwohl die Rechnung des Werkbetriebes (622) ausgeglichen ist, wird der Verständlichkeit halber 
auch auf diesen Bereich eingegangen.  


 
 
2.1. Laufende Rechnung 
 
 
 
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 


 
026 Gebühren Mehraufwand 65’100         6,5 % 
 Aufgrund der rückläufigen Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern sinken auch die 
 Inkassoprovisionen. 


 
070 Rathaus, Bergli und Übrige  Mehraufwand 49'500  21,2 % 


Der Mehraufwand basiert auf dem notwendigen Ersatz der Brandmeldeanlage. 
 
 
1  ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 


 
100 Grundbuchamt Mehrertrag  78’200  11,5 % 


Der Mehrertrag ist zurückzuführen auf einerseits um Fr. 40'000 höhere Grundbuchgebühren. 
Andererseits konnte der Personalaufwand durch weniger Stellenprozente gesenkt werden. 
 


101 Einwohnerkontrolle Minderaufwand   25’200  17,9 % 
 Der Personalaufwand konnte durch weniger Stellenprozente reduziert werden. 


 
110 Polizei Minderaufwand  116’400   8,1 % 


Aufgrund einer Pensionierung per Ende April 2010 und der Nichtbesetzung dieser Stelle fällt 
der Personalaufwand tiefer aus. Ferner wurde die Position „Personalaufwand durch Dritte“ um 
Fr. 62'500 gesenkt, infolge Aufgabe der Notfallzentrale per 1. November 2009. 
 


 
2 BILDUNG 
 
210 Primarschule Mehraufwand 149’200    3,1 % 


Das Budget 2010 enthält die Aufwendungen für Stellvertretungen bzw. Nebenamtsentschädi-
gungen (Fr. 206'800), welche im Budget 2009 nicht enthalten waren. Die verbleibende Diffe-
renz ist im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Rückerstattungen und Kantonsbeiträge.  
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217 Schulliegenschaften und Anlagen Minderaufwand 71’400  3,2 % 


Einsparungen konnten erzielt werden in den Bereichen „Anschaffung Informatik“ und „Wasser, 
Energie, Heizmaterial“. Die Heizkosten wurden generell für alle Gemeindeliegenschaften mit 
Kosten von Fr. 100/l budgetiert (Voranschlag 2009: Fr. 120/l). Auf der anderen Seite steigt der 
Aufwand für die Besoldung der Abwarte an, insbesondere weil der Schulabwart in Wiesen nicht 
im Budget 2009 enthalten war.  
 


218 Schulleitung Minderaufwand 59’400  7,2 % 
Der Minderaufwand ist im Wesentlichen zurückzuführen auf den Kantonsbeitrag, welcher neu 
auch für Schulleitungen ausgerichtet wird (Fr. 70'000).  
 


219 Volksschule übriges Minderaufwand 248’800    23,8 % 
Die Kantonsbeiträge für das KBB-Projekt sind mit rund Fr. 600'000 wesentlich höher als im 
Budget 2009 vorgesehen.  


 
 
3 KULTUR UND FREIZEIT 
 
341 Sport- und Freizeitanlagen Mehraufwand 427’500         33,3 % 


Der Mehraufwand entsteht im Zusammenhang mit der Integration des Werkbetriebes. In der 
Grundsatzvereinbarung mit DDO wurde festgehalten, dass der Gemeindeanteil für die Natur-
eisbahn, für Spazier- und Wanderwege sowie für die Gärtnerei neu 50 % beträgt, und nicht 
mehr 20 % wie bis anhin. Dies führt für 2010 zu Mehrkosten von Fr. 396'500.  
 


343 Wellness- und Erlebnisbad Minderaufwand 116’600         21,4 % 
Wie schon erwähnt, wurden die Heizkosten mit Fr. 100/l budgetiert (Voranschlag 2009: Fr. 
120/l). Zudem wird mit weniger Unterhaltaufwand gerechnet.  
 
 


345 Eisstadion Mehraufwand   139’500  17,7 % 
Nebst höheren Kosten für Telefon und IT sind zusätzliche Ausgaben für den Gebäudeunterhalt 
(Neuer Boden im Kraftraum, Ergänzung elektronisches Schliesssystem) einberechnet.  


 
 
4 GESUNDHEIT 
 
440 Krankenpflege und Spitex Mehraufwand 25’000  9,5 % 


Der Anstieg basiert auf der Zunahme der Nachfrage. Der Gemeindebeitrag richtet sich nach 
der Höhe des Kantonsbeitrages, es handelt sich um eine gebundene Ausgabe. 
 


450 Forschung und Prävention Minderaufwand 45’500  7,3 % 
Der Minderaufwand ist zurückzuführen auf den vorübergehend geringeren Gemeindebeitrag an 
das SFI-Forschungsinstitut. 


 
 
5 SOZIALE WOHLFAHRT 
 
580 Sozialdienst Mehraufwand  78’500        13,1 % 


Aufgrund des für das Jahr 2008 effektiv eingegangenen Kantonsbeitrages an die Führung des 
gemeindeeigenen Sozialdienstes erwies sich die Budgetierung für das Jahr 2009 als zu opti-
mistisch. Der Anstieg der Besoldungen um rund 3,5 % ist im wesentlichen zurückzuführen auf 
die Lohnkosten eines Praktikanten. Im Besoldungsaufwand sind die Lohnkosten enthalten für 
das Projekt „befristete Arbeitseinsätze für SozialhilfebezügerInnen“. Die werden via interner 
Verrechnung dem Bereich 581 belastet, wo sich das Projekt durch tiefere Beiträge an Bürger 
und Einwohner in der Gemeinde bemerkbar macht. 
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581 Unterstützungen Minderaufwand  73’000        6,2 % 


Der tiefere Aufwand ergibt sich im Wesentlichen, weil der Kanton im Jahr 2008 im Rahmen des 
Lastenausgleichsgesetzes sich mit einem weit höheren Beitrag an den Kosten beteiligt hat, als 
für das Jahr 2009 budgetiert wurde. Daher wurde eine Korrektur nach oben vorgenommen. Zu-
dem wurden die Rückerstattungen Bürger und Einwohner erhöht, weil der effektive Betrag für 
das Jahr 2008 wesentlich höher ist als im Budget 2009.  
 


582 Übrige Fürsorge Mehraufwand    127’400  29,5 % 
Der Mehraufwand ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die interne Verrechnung betr. Ver-
zicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen. Diese Verrechnung zugrunde 
liegt das neue Vermietungskonzept des Kleinen Landrates. Für Personen mit einem steuerba-
ren Einkommen bis zu Fr. 36'000 p.a.  und für Personen, die in gemeindeeigenen Häusern mit 
tieferem Ausbaustandard wohnen, wird von einer Mietzinserhöhung abgesehen. Aus Gründen 
der Transparenz wird aber der Totalbetrag dem Bereich 582 belastet und dem Bereich 979 
(gemeindeeigene Liegenschaften) gutgeschrieben. 
 
Bei den Rückerstattungen in diesem Bereich wird aufgrund des Saldos für 2008 ebenfalls da-
von ausgegangen, dass die Beträge für 2010 höher ausfallen als im Budget 2009 vorgesehen. 


 
 
6 VERKEHR 
 
620 Strassen und Wege Minderaufwand     299’900   8,2 % 


Die Position übriger Unterhalt wird neu durch den Werkbetrieb abgedeckt und ist in der inter-
nen Verrechnung für Strassenunterhalt enthalten. 
 


622 Werkbetrieb ausgeglichene Rechnung  neu 
Der Werkbetrieb wird per 1. November 2009 durch die Gemeinde geführt.  Das Budget für 
2010 orientiert sich am aktuellen Budget von DDO. Da der Werkhof ausschliesslich Dienstleis-
tungen für andere Bereiche erbringt (insbesondere Strassen 620 und Sportanlagen 341), wird 
der Aufwand via interne Verrechnungen zu Lasten der anderen Bereiche ausgeglichen. Sowohl 
beim Aufwand wie auch beim Ertrag handelt es sich um eine Schätzung. In einem Jahr wird 
dann eine exaktere Budgetierung möglich sein.  
 
 


7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 
 
790 Raumordnung Minderaufwand   30’000         15,7 % 


Der Minderaufwand ist zurückzuführen auf Digitalisierungsarbeiten, welche verschoben wur-
den.  


 
 
8 VOLKSWIRTSCHAFT 
 
831 Kongresszentrum Mehraufwand 286'000 18,9 % 


Die Budgetierung der Sicherheitskosten WEF wurde angepasst an den vom Grossen Landrat 
gesprochenen Verpflichtungskredit. Gemäss Budget von DDO betreffen die Mehrkosten beim 
Beitrag an Davos Congress insbesondere den Gebäudeunterhalt (Serviceverträge). Ferner 
muss während der Bauzeit damit gerechnet werden, dass Veranstalter Forderungen stellen im 
Zusammenhang mit den verschiedenen Emissionen rund um die Bautätigkeit. 
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840 Wirtschaftsförderung Minderaufwand   195’500  20,0 % 
Betr. Beitrag an Forschungsinstitut SFI: siehe Ausführungen zum Bereich 450 
Es ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde am Neuen Regionalmanagement des Kantons be-
teiligt. Nur wenn ein Gemeindebeitrag geleistet wird, kann mit höheren Fördergeldern des Kan-
tons gerechnet werden. Die interne Verrechnung Spinabad ist hinfällig für 2010, da die Ausfüh-
rung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.  


 
 
9 FINANZEN UND STEUERN 
 
936 Elektrizitätswerk Davos Minderertrag 1'300’000       -100 % 


Der im Voranschlag 2009 eingesetzte Betrag entspricht der restlichen Entschädigung der EWD 
AG für die Übernahme des Elektrizitätswerkes Wiesen. Für 2010 und in den Folgejahren ist mit 
keinen weiteren Zahlungen zu rechnen. 
 


950 Liegenschaft Bündahof Mehrertrag 1'974’400       100 % 
Es wird davon ausgegangen, dass der Bündahof im Jahr 2010 verkauft werden kann. 
 


952 Kongresshotel Mehrertrag 136’000       18,2 % 
Gemäss Budget von DDO kann mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 900'000 gerechnet wer-
den.  
 


956 Liegenschaft Feuerwehrgebäude Mehrertrag     31’700  50,8 % 
Der für 2009 budgetierte Aufwand beinhaltet die Sanierung der Stützmauer (Fr. 27'000). Für 
2010 wird mit keinem solchen Aufwand gerechnet.  
 


957 Liegenschaft Postgebäude Mehrertrag     33’100  12,8 % 
Für 2010 wird mit einem wesentlich tieferen Liegenschaftenunterhalt gerechnet. Im Vor-
anschlag für 2009 ist eine Dachsanierung über Fr. 44'000 enthalten. 
 


981 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Mehraufwand     597’900  9,1 % 
Aufgrund der anhaltend hohen Investitionstätigkeit haben sich die Abschreibungen weiter er-
höht. Insbesondere die hohen Investitionen 2009 in Strassenbauten und in die Erweiterung des 
Kongresszentrums verursachen diese Mehrbelastung. 
 
 


2.2.  Investitionsrechnung 
 
Weil die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterworfen 
sind, werden nachstehend nicht die Abweichungen zum Voranschlag 2009, sondern die tatsächlich 
vorgesehenen Nettoinvestitionen für 2010 aufgeführt und einzeln begründet. 
 
 
020 Gemeindeverwaltung 


Erneuerung Telefonie   300’000 
 Die Telefonanlagen der Gemeinde Davos sind 10-jährig und älter. Ab 2010 kann unser War-


tungspartner den Unterhalt und die Ersatzteile für die Hauptanlage nicht mehr sicherstellen. 
Der Wartungsvertrag wurde vom Lieferanten bereits regulär gekündigt. Aus diesem Grund 
muss die Anlage 2010 komplett erneuert werden.  


 
217 Schulliegenschaften und Anlagen 


OST Schulhaus Platz, Einbau KBB-Raum Ausgaben         100’000 
Im Rahmen des KBB-Projektes muss ein KBB-Raum eingebaut werden. Wegen dem ingetrati-
ven Schulmodell kann nicht zugewartet werden. 
 
OST Schulhaus Platz, Dachsanierung Ausgaben         250’000 
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Schon mehrmals mussten in einem Schulzimmer Wassereinbrüche hingenommen werden.  
 
MST Schulhaus Platz Ausgaben         150’000 
Im Rahmen der mehrjährigen Planung zur Sanierung der elektrischen Installationen und Opti-
mierung der Beleuchtung in den Schulliegenschaften ist im kommenden Jahr die Fortsetzung 
der Arbeiten im Mittelstufenschulhaus Platz vorgesehen. Im 2009 können voraussichtlich nur 
drei von vier Etagen fertiggestellt werden. 


 
341 Sport- und Freizeitanlagen 


Sanierung Eisstadion (2. Etappe) Ausgaben         1’000'000 
Im kommenden Jahr ist vorgesehen, die Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen zu moderni-
sieren. Zudem sollen einige weitere Sitzplätze geschaffen werden. Der HCD beteiligt sich hälf-
tig an diesen Kosten.  
 
Loipenausbau Ausgaben         150'000 
Das mehrjährige Bauprogramm sieht einen weiteren Gemeindebeitrag gemäss dem bewilligten 
Verpflichtungskredit vor (Volksabstimmung vom 23. November 1997). 


 
620 Strassen und Wege Nettoausgaben     710’000 
 Im Rahmen des mehrjährigen Bauprogramms des Tiefbauamtes und in Übereinstimmung mit 


der Finanzplanung sind für nächstes Jahr folgende Bauarbeiten vorgesehen: 


• Sanierung Riedstrasse 
• Fusswege (Handläufe, Übergänge, Schulwegsicherung und diverse  


Verbesserungsarbeiten) 
• Sanierung Dischmastrasse (Alp am Rin – Wisenalp) 
• Sanierung Horlaubenstrasse (Kurve bei Jugendherberge) 
• Sanierung Bahnhofstrasse Platz 


622 Werkbetrieb Nettoausgaben  150'000 
 Im Rahmen des mehrjährigen Investitionsprogramms des Werkbetriebes steht für 2010 der Er-


satz eines Nutzfahrzeuges Holder C9.88 an. 
 
650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD) Nettoausgaben  660'000 
 Aufgrund der Flottenplanung muss turnusgemäss jährlich ein Fahrzeug ersetzt werden. Die 


durchschnittliche Lebensdauer eines Linienbusses wird von Fachleuten auf 8-10 Jahre veran-
schlagt. Die durchschnittliche Betriebsdauer eines VBD-Linienbusses beträgt 13 Jahre. 


 
700 Wasserversorgung Nettoausgaben       1’039’000 
 Das mehrjährige Bauprogramm beinhaltet für 2010 nebst den jährlich anfallenden Unterhalts- 


und Erneuerungsarbeiten bei Quellen, Reservoire (Chumma und Histen) und Zuleitungen ins-
besondere auch die Erneuerung von Brunnenstuben und Druckreduzierstationen. Bei den Ver-
teilungsleitungen sind Arbeiten im Bereich Bahnhofstrasse Dorf sowie Seepromenade vorge-
sehen, bei den Hydrantenanlagen die Verbindungsleitung Wolfgang-Laret, die Erweiterung 
Meierhöf und die Hochdrucklöschanlage Wiesneralp. 


 
710 Abwasserbeseitigung Nettoausgaben       1'327’000 


Die vorgesehenen Ausbau- und Sanierungsarbeiten beim Leitungsnetz betreffen insbesondere 
die Kanalisation Bahnhofstrasse Dorf, Bahnhof Platz, Basisleitung für private Anschlüsse, Ka-
nalsanierungen und Projektierung Hauptkanal. Beim Ausbau ARA steht der Umbau der Kläran-
lage Laret in ein Pumpwerk und die Druckleitung und Kanalisation Laret sowie der Ersatz der 
Sandwaschanlage im Bauprogramm.  
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750 Fluss- und Wildbachverbauungen Nettoausgaben         1’248’000 
Der Baubeginn Bildjibach wird um ein Jahr vorverschoben. Die Investition beim  Dischmabach 
betrifft Sperren/Fischtreppe. Beim Dorfbach wird der Oberlauf saniert. 


 
760 Lawinenverbauungen Nettoausgaben  200'000 
 Das Bauprogramm 2010 entspricht der mehrjährigen Planung und beinhaltet insbesondere die 


künstliche Lawinenauslösung mit ortsfesten Anlagen im Frauentobel. 
 
810 Forstverwaltung Nettoausgaben  646’400 
 Bei der Walderschliessung gemäss generellem Erschliessungsplan ist eine weitere Bauetappe 


für den Ausbau des Waldweges Bünda - Alp Inschlag - Büelenberg geplant. Ausserdem sind 
diverse waldbauliche Arbeiten im Wald mit besonderer Schutzfunktion gemäss den eidgenös-
sischen und kantonalen Vorgaben sowie der Ersatz einer Seilkrananlage aus dem Jahr 1985 
vorgesehen 


 
831 Kongresszentrum Nettoausgaben       14’000'000 
 Der gegenwärtige Stand rechnet damit, dass im kommenden Jahr Zahlungen von rund 15 Mio. 


Franken anfallen. Zudem ist vorgesehen, dass der Altbau teilweise saniert wird, wie dies in der 
Botschaft zur Abstimmung vom 8. Februar 2009 (S. 24 f.) beschrieben ist. 


 
964 Liegenschaft Castelmont Nettoausgaben       579’000 
 Im Sportgymnasium müssen immer mehr Räumlichkeiten (Erweiterung im 2009, Chalet Ri-


nerhorn) von der völlig veralteten Ölheizung beheizt werden. Der derzeitige Zustand kann nicht 
mehr verantwortet werden. 


 
 
 


IV. Antrag an den Grossen Landrat 
 
 
1. Der Kleine Landrat beantragt, die vom Kleinen Landrat gemäss Art. 13 Abs. 2 PV (DRB 10.5) 


vorgenommene Reglementsänderung zu genehmigen, wonach die Beiträge an die Pensionskas-
se im Verhältnis 33 % Arbeitnehmer und 67 % Arbeitgeber ab 1.1.2010 aufgeteilt werden. 


 
2. Gestützt auf Art. 21 der Landschaftsverfassung beantragt der Kleine Landrat, es sei dieser Vor-


anschlag 2010, basierend auf einem reduzierten Steuerfuss von 100 % der Kantonssteuer und 
auf einer Liegenschaftensteuer von 1 ‰, zuhanden der Urnengemeinde zu genehmigen. 


 
 
Abstimmungsvorlage 
 
Der Voranschlag der Landschaft Davos für das Jahr 2010, dem ein Steuerfuss von 100 % der ein-
fachen Kantonssteuer und eine Liegenschaftensteuer von 1 ‰ zu Grunde liegen, wird wie folgt ge-
nehmigt: 
 


 Aufwand Ertrag 
 Fr. Fr. 


    
A. LAUFENDE RECHNUNG 97'195'050 96'615'930 
 Aufwandüberschuss  579'120 
    
    


0 Allgemeine Verwaltung 6'998'700 2'152'800 
 Nettoaufwand  4'845'900 
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1 Öffentliche Sicherheit 5'426'200 3'422'700 
 Nettoaufwand  2'003'500 
    


2 Bildung 18'019'500 3'009'400 
 Nettoaufwand  15'010'100 
    


3 Kultur und Freizeit 6'313'100 2'291'100 
 Nettoaufwand  4'022'000 
    


4 Gesundheit 3'736'700 25'000 
 Nettoaufwand  3'711'700 
    


5 Soziale Wohlfahrt 4'674'850 1'843'950 
 Nettoaufwand  2'830'900 
    


6 Verkehr 19'607'300 13'798'600 
 Nettoaufwand  5'808'700 
    


7 Umwelt und Raumordnung 10'578'200 10'129'300 
 Nettoaufwand  448'900 
    


8 Volkswirtschaft 6'428'000 2'887'200 
 Nettoaufwand  3'540'800 
    


9 Finanzen und Steuern 15'412'500 57'055'880 
 Nettoertrag 41'643'380  


 
 
 


 Ausgaben Einnahmen 
 Fr. Fr. 


    
B. INVESTITIONSRECHNUNG 29'712'400 7'203'000 
 Nettoinvestitionen  22'509'400 
    
    


0 Allgemeine Verwaltung 300'000 0 
 Nettoausgaben  300'000 
    


1 Öffentliche Sicherheit 0 0 
 Nettoausgaben  0 
    


2 Bildung 500'000 0 
 Nettoausgaben  500'000 
    


3 Kultur und Freizeit 1'150'000 0 
 Nettoausgaben  1'150'000 
    


4 Gesundheit 0 0 
 Nettoausgaben  0 
    


5 Soziale Wohlfahrt 0 0 
 Nettoausgaben  0 
    


6 Verkehr 1'600'000 80'000 
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 Nettoausgaben  1'520'000 
    


7 Umwelt und Raumordnung 8'172'000 4'358'000 
 Nettoausgaben  3'814'000 
    


8 Volkswirtschaft 17'355'400 2'709'000 
 Nettoausgaben  14'646'400 
    


9 Finanzen und Steuern 635'000 56'000 
 Nettoausgaben  579'000 


 
 


LANDSCHAFT DAVOS 
GEMEINDE 


NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
      Der Landammann   Der Landschreiber 
 
 
 
        Hans Peter Michel      Michael Straub 
 
 
 
Beilage 
Voranschlag 2010 


 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
11.08.2009 14.08.2009 09-676  A1.3


 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Motion SVP-Fraktion "Drei Kleine Landräte" 
Frage der Erheblicherklärung 


 
 
1. Veranlassung 
 
Die SVP-Fraktion reichte am 6. Januar 2009 eine Motion für die Reduktion von fünf auf drei Klei-
ne Landräte ein. 
 
Das unterzeichnende Mitglied des Grossen Landrates, Stephan Huber, sowie zwei weitere Mitun-
terzeichnende vertreten die Meinung, dass drei vollamtliche Kleine Landräte professioneller arbei-
ten können und den aktuellen Anforderungen besser entsprechen. Auch werde damit die Unab-
hängigkeit der Landratsmitglieder erhöht. In den Ausführungen der Motionäre wird Bezug ge-
nommen auf die Volksinitiative, die am 24. Januar 1990 lanciert wurde mit dem Begehren, ein 
Departementalsystem einzuführen und den Kleinen Landrat auf drei Personen zu reduzieren (ein 
Vollamt und zwei Halbämter). Konkret soll das DRB Art. 29 ("Der Kleine Landrat besteht aus fünf 
Mitgliedern: dem Landammann, dem Statthalter und den weiteren drei Mitgliedern.") wie folgt ab-
geändert werden: Der Kleine Landrat besteht aus drei Mitgliedern: dem Landammann, dem Statt-
halter und einem weiteren Mitglied. 
 
 
2. Ausgangslage 
 
Die Strukturen der Davoser Gemeindeexekutive, des Kleinen Landrates, wurden seit Ende der 
80er Jahre des letzten Jahrhunderts mehrfach hinterfragt und angepasst. Bis 1992 war der Land-
ammann im Vollamt tätig, die weiteren vier Behördemitglieder wurden mit einer Jahrespauschale 
und Sitzungsgelder entschädigt. Abgesehen von Spezialaufgaben, die von den vier Kleinen Land-
räten nach Bedarf wahrgenommen wurden, oder Repräsentationspflichten, beschränkte sich ihre 
Tätigkeit auf die Teilnahme an den wöchentlichen Exekutivsitzungen sowie den monatlichen Sit-
zungen des Grossen Landrates. Kritische Stimmen monierten derweilen, der Kleine Landrat sei 
oft nur das demokratische Deckmäntelchen des Landammanns. 
 
Mehr und mehr setzte sich die Meinung durch, dass ein Departementalsystem, bei dem jedes 
Mitglied des Kleinen Landrates einem genau umrissenen Aufgabenbereich vorzustehen habe, 
das Gebot der Stunde sei. Aufgrund der in dieser Sache eingereichten Initiative verabschiedete 
der Grosse Landrat die notwendigen Gesetzesänderungen am 11. April 1991. Der Antrag von 
Landrätin Vroni Fopp für die Einführung von drei Exekutiv-Mitgliedern im Vollamt wurde vom 
Grossen Landrat mit 4 Ja- zu 9 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Die Einführung des Departementalsystems war auch in der Bevölkerung kaum umstritten, bei der 
Reduktion der Mitglieder schieden sich aber die Geister. In diesem Lichte betrachtet, ist es auch 
nachvollziehbar, dass das Volk am 8. Dezember 1991 der Vorlage nur mit dem knappen Stim-
menverhältnis von 1047 Ja zu 966 Nein zustimmte. 
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Bei der Neuordnung der Behördenstrukturen setzte sich der Grosse Landrat am 2. Oktober 2003 
neben anderen Strukturanpassungen erneut mit der Zusammensetzung und dem Beschäfti-
gungsumfang des Kleinen Landrates auseinander. Obwohl damals der Kleine Landrat mehrheit-
lich ein Dreiergremium bevorzugte, entschied der Grosse Landrat nach intensiver Beratung mit 
14 zu 2 Stimmen für die Beibehaltung des Fünfergremiums. Das Volk stimmte am 30. November 
2003 mit 978 Ja- zu 328 Nein-Stimmen der Zusammensetzung und dem Beschäftigungsumfang 
des Kleinen Landrates mehrheitlich zu. 
 
 
3. Erwägungen 
 
Der Kleine Landrat ist sich darüber im Klaren, dass sich Vor- und Nachteile von Dreier- und Fün-
fergremium etwa die Waage halten. Ohne bereits einen Entscheid gefällt zu haben, erachtet er 
das Dreiergremium als eine gut mögliche Alternative. Wie aber die bereits in den letzten 20 Jah-
ren geführten Diskussionen zeigen, lohnt es sich nach Auffassung des Kleinen Landrates, Vor- 
und Nachteile dieser zwei Systeme und allenfalls weiterer Varianten vertieft zu prüfen. Ein sinn-
volles Vorgehen könnte nach Ansicht der Behörde darin bestehen, eine Arbeitsgruppe mit Vertre-
tung des Grossen Landrates, der Verwaltung und externer fachlicher Unterstützung einzusetzen, 
um die nötigen Grundlagen zu erarbeiten. 
 
Bei einer allfälligen Erheblicherklärung der Motion wäre allerdings zwingend die Einführung eines 
Dreiergremiums vorzusehen. Ein Spielraum zur Prüfung weiterer Formen der Zusammensetzung 
des Kleinen Landrates wäre dann ausgeschlossen. Dies wäre voreilig und würde die Akzeptanz 
bei einer knappen Annahme durch den Souverän zusätzlich mindern. Darum beantragt der Kleine 
Landrat dem Grossen Landrat, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, damit der nötige Hand-
lungsspielraum für eine weitergefasste Auslegeordnung geschaffen wird. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
 
Die Motion der SVP-Fraktion "Drei Kleine Landräte" vom 6. Januar 2009 sei in ein Postulat zu 
wandeln und zu überweisen. 
 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
 
 
 
 
Beilage 
- Motion SVP-Fraktion Davos "Drei Kleine Landräte" vom 6. Januar 2009 
 








Motion "Drei Kleine Landräte"


Verfassung Art. 29
Der Kleine Landrat besteht aus fünf Mitgliedern: dem Landammann, dem Statthalter
und den weiteren drei Mitgliedern.


Motionsvorschlag: Änderung Art. 29
Der Kleine Landrat besteht aus drei Mitgliedern: dem Landammann, dem
Statthalter und einem weiteren Mitglied.


Rückblick


Am 24.1.1990 meldete ein Initiativkomitee mit dem Erstunterzeichner Hans Peter
Michel (FDP) eine Volksinitiative für die Landschaft Davos an. Sie hatte folgenden
Wortlaut:


"Die Verfassung für die Landschaft Davos und die Landschaftsgesetze sind
dahingehend abzuändern, dass ein Departementalsystem im Kleinen Landrat
zwingend eingeführt wird. Insbesondere ist die Schaffung eines Kleinen Landrates
bestehend aus einem vollamtlichen Landammann und zwei Kleinen Landräten je im
Halbamt zu erwägen."


Die Initianten wünschten, dass alle Mitglieder des Kleinen Landrates ein genau um
schriebenes Departement führen sollten und natürlich auch die Verantwortung dafür
zu übernehmen hätten. Zu grossen Diskussionen Anlass gab anschliessend die
Frage, ob der Kleine Landrat als Dreier- oder Fünfergremium arbeiten solle. Der
Variante mit fünf Landräten wurde schliesslich der Vorzug gegeben. Als Vorteile
wurden angeführt: breitere Abstützung in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen
und Parteien, ausgeglichenere Interessenvertretung, widerstandsfähiger gegen
lobbystische Einflüsse, nebenamtliches Engagement möglich. Die wichtigsten
Kommissionen sollten durch die Mitglieder des Kleinen Landrates präsidiert werden.
Ausgenommen davon sei der Schulrat. Die Mitglieder des Kleinen Landrates würden
im Nebenamt zu 40% arbeiten, der Landammann im Vollamt. Am 8.12.1991 hat der
Davoser Stimmbürger der Vorlage mit 1047 Ja zu 966 Nein zugestimmt.


Seither gab es weitere Neuordnungen der Behördenstrukturen. Die Kleinen Landräte
z.B. arbeiten im Moment im Halbamt, auch der Schulrat wird durch ein Mitglied des
Kleinen Landrates präsidiert.







Motionstext:
Die Verfassung für die Landschaft Davos und die Landschaftsgesetze sind
dahingehend abzuändern, dass der Kleine Landrat aus drei Mitgliedern
(Landammann, Statthalter, ein weiterer Kleiner Landrat) im Vollamt besteht.


Motionsbegründung


Mit drei Mitgliedern im Vollamt soll die Professionalität des Kleinen Landrates den
aktuellen Anforderungen gerecht werden. Die Unabhängigkeit der Landratsmitglieder
wird damit erhöht.


'.t\
..~.,-.-. \


\ Di&,.S.VP/Fraktion Davos


~""< ..


St~ph~ HuberFraktiönspräsident


Davos, 6. Januar 2009


Mitunterzeichner:








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 -- 09-764  A1.3 


 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Interpellation Josias Müller betreffend "Verwendung der Lenkungsabgaben, 
Personalwohnungen", Stellungnahme des Kleinen Landrates 


 
 
1. Veranlassung 
 
Am 8. Mai 2009 reichte Landrat Josias Müller eine Interpellation ein, worin er festhält, dass be-
reits ein Betrag von gegen zwei Millionen Franken auf dem Konto Lenkungsabgabe eingegangen 
sind. Die Sozialdemokratische Partei Davos möchte Auskunft darüber, wie diese Gelder zweck-
bestimmt eingesetzt werden. Der Interpellant weist im weiteren darauf hin, dass bei der Realisie-
rung von grösseren Hotelbauten das Problem der fehlenden Personalwohnungen besteht. Damit 
wird die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum noch zusätzlich verschärft. 
 
In diesem Zusammenhang stellt der Interpellant fünf Fragen, die nachfolgend beantwortet wer-
den. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Der Kleine Landrat erhebt gestützt auf eine Planungszone seit dem 15. Mai 2007 – begleitet 
durch die Einführung der Kontingentierung für alle Zweitwohnungen – eine Lenkungsabgabe in 
der Höhe von 200 Franken pro m2 Wohnfläche. Damit trägt er dem Umstand Rechnung, dass die 
Erstellung von günstigen Erstwohnungen bei einem boomenden Zweitwohnungsbau wirtschaftlich 
unattraktiv ist. Die Lenkungsabgabe soll einen gewissen Ausgleich schaffen und soll zweckge-
bunden für die Förderung von Erstwohnungen sowie von Gewerberaum eingesetzt werden. 
 
Nachdem der Gegenvorschlag zur Volksinitiative zur Begrenzung des Zweitwohnungsbaus am 1. 
Juni 2008 in der Volksabstimmung abgelehnt wurde, sind die definitiven Voraussetzungen für die 
Verwendung dieser Mittel noch nicht geschaffen. Zusätzlich befindet sich die Gemeinde in einem 
Rechtsstreit mit einem Investor, der die Rechtmässigkeit der Lenkungsabgabe bestreitet. In je-
dem Fall können die Gelder der Lenkungsabgabe erst dann genutzt werden, wenn einer Zweit-
wohnungsregelung samt Lenkungsabgabe vom Volk zugestimmt wurde und diese in Rechtskraft 
erwachsen ist. 
 
Die Behörde teilt die Einschätzung des Interpellanten, dass es zwar in Davos insgesamt nicht an 
Wohnungen fehlt, dass aber bezahlbarer Wohnraum kaum vorhanden ist und dass sich das Prob-
lem bei der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen weiter verschärft. 
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1. Wird die Gemeinde selber wieder Erstwohnungen erstellen und verwalten? 
 
Ja, wobei aber nicht nur Gelder der Lenkungsabgabe eingesetzt werden sollen. Für die Erstellung 
von Erstwohnungen soll hauptsächlich der Erlös aus Land- und Liegenschaftsverkäufen verwen-
det werden. Falls der Souverän dem Verkauf des Bündahofes und der Realisierung eines Park-
hauses Mitte zustimmt, plant der Kleine Landrat die Erstellung von ca. 12 preisgünstigen Woh-
nungen für Einheimische auf dem Areal des Herti-Parkplatzes. 
 
 
2. Soll eine Stiftung oder Baugenossenschaft gegründet werden, die Wohnungen erstellt und 


verwaltet? 
 
Zurzeit sind solche Modelle nicht vorgesehen. Mittel- bis Langfristig müssen aber solche Möglich-
keiten geprüft werden. Damit entstünde vermehrter Spielraum, sich besser auf die Anforderungen 
des sich rasch verändernden Marktes einstellen zu können. 
 
 
3. Beteiligt sich die Gemeinde  bei existierenden Baugenossenschaften? 
 
Die Gemeinde beteiligte sich mit einem Darlehen am "aha, das Band". Dieser Betrag wurde im 
Jahr 2008 an die Gemeinde zurückbezahlt. Der Kleine Landrat stellt sich auf den Standpunkt, 
dass bei Stiftungen und Genossenschaften, die sich für günstigen Wohnraum für Einheimische 
einsetzen, sich die Gemeinde grundsätzlich zurückhalten sollte, um die ohnehin knappen Mittel 
der Wohnbauförderung nicht zusätzlich zu reduzieren. 
 
 
4. Besteht gemäss Baugesetz die Möglichkeit, die Bauherrschaft der neuen Hotels zu verpflich-


ten, Personenwohnungen zu erstellen? 
 
Nein, diese Möglichkeit besteht gemäss heutigem Baugesetz nicht. Es verhält sich ähnlich wie 
bei anderen in Davos angesiedelten Firmen und Betrieben. Arbeitgeber und Betreiber haben 
grundsätzlich ein Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter in der Nähe des Betriebes und unter 
günstigen Bedingungen wohnen können. Es besteht aber keine Pflicht für Arbeitgeber, für Wohn-
raum besorgt zu sein. 
 
 
5. Erachtet der Kleine Landrat allenfalls eine diesbezügliche Anpassung des Baugesetzes als 


sinnvoll? 
 
Nein. Einerseits macht es keinen Sinn, wenn nur Hotelbetreiber angehalten werden, Zimmer und 
Wohnungen für ihre Angestellten zur Verfügung zu stellen. Andererseits wäre die Forderung, alle 
Arbeitgeber zur Bereitstellung von Wohnraum für ihr Personal zu verpflichten, schlicht nicht um-
setzbar bzw. würde in schädigender Art und Weise in den Markt eingreifen. 
 
 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
Beilage 
- Interpellation vom 8. Mai 2009 








Interpellation


Verwendung der Lenkungsabgaben
Personalwohnungen


Mit der Lenkungsabgabe auf Zweitwohnungen hat die Gemeinde bisher gegen zwei Millionen
Franken eingenommen. Gemäss früheren Äusserungen des Kleinen Landrates sollen diese
Gelder zur Unterstützung des Erstwohnungsbaus verwendet werden. Die Lenkungsabgabe ist
in der Gemeindebuchhaltung bilanziert und wird von der Gemeinde verwaltet.
Die Sozialdemokratische Partei Davos möchte nun wissen, mit was für Massnahmen der
Kleine Landrat sicherstellen will, dass diese Gelder zweckbestimmend eingesetzt werden.


Einige grössere Hotelbauten sind in der Planungsphase oder stehen unmittelbar vor der
Realisierung. Es stellt sich nun die Frage, wo die Angestellten wohnen werden. Auch wenn
nur ein Teil dieser Hotelprojekte realisiert werden, ist davon auszugehen, dass mehr als
hundert Angestellte ihre Wohnung auf dem Erstwohnungsmarkt suchen müssen, da nicht
vorgesehen ist, entsprechende Personalhäuser -wohnungen zu bauen. Da die Nachfrage nach
günstigem Wohnraum steigen wird, werden die Mietpreise noch mehr ansteigen.
"Bezahlbarer Wohnraum" wird kaum mehr erhältlich sein. Entsprechend unattraktiv wird es
sein in Davos zu wohnen.


In diesem Zusammenhang stellen sich die folgenden Fragen:


Wird die Gemeinde selber wieder Erstwohnungen erstellen und verwalten?
Soll eine Stiftung oder Baugenossenschaft gegründet werden, die Wohnungen erstellt
und verwaltet? oder


Beteiligt sich die Gemeinde bei existierenden Baugenossenschaften?


Diese Stiftungen oder Baugenossenschaften müssten in jedem Fall von der Gemeinde
kontrolliert werden, da es sich um öffentliche Gelder handelt.


Besteht gemäss Baugesetz die Möglichkeit, die Bauherrschaft der neuen Hotels zu
verpflichten, Personalwohnungen zu erstellen?
Erachtet der Kleine Landrat allenfalls eine diesbezügliche Anpassung des Baugesetzes
als sinnvoll?


Davos, 8. Mai 2009 Der Interpellant:


Josias Müller








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
08.09.2009 11.09.2009 09-772  A1.3
 
 


 
An den Grossen Landrat 


 
 


Interpellation von Franziska Radelow-Fopp betreffend Zukunft des Einsatz- 
programmes IIZ des KIGA, Stellungnahme des Kleinen Landrates 


 
 
In der Interpellation vom 27. Mai 2009 stellt Interpellantin Franziska Radelow-Fopp im Zusam-
menhang mit der Zukunft des Einsatzprogrammes IIZ des KIGA vier Fragen an den Kleinen 
Landrat und erbittet sich weitergehende Auskünfte. 
 
 
1.  Ist die Gemeinde bereit Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein Weiterbestehen des 


Einsatzprogramm IIZ (Interinstitutionelle Zusammenarbeit) nach dem 30. April 2010 in 
Davos ermöglichen? 


 
 Grundsätzlich ja. Im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. 
 
 
2.  Besteht die Möglichkeit, dem KIGA geeignete Räumlichkeiten in Gemeindeliegenschaf-


ten auch in der Zukunft zur Verfügung zu stellen und wenn Ja, welche? 
 
 Die Möglichkeit würde innerhalb der Gemeinde bzw. Gemeindeliegenschaften nur im von 


Sprecher Haus oder im Ferienzentrum Laret bestehen. Bevor aber eine allfällige Diskussion 
in dieser Sache geführt werden kann, muss das Abstimmungsergebnis vom November be-
züglich Vergabe des Baurechts an das GRF abgewartet werden. Falls dieses zu Ungunsten 
des GRF ausfallen würde, käme die Liegenschaft zurück zur Gemeinde. Die Gemeinde 
müsste für das von Sprecher Haus eine neue Lösung suchen. Im Vorfeld der Vergabe des 
Baurechts bzw. Verkaufs der Liegenschaft wurde von beiden Parteien signalisiert, dass sie 
auch weiterhin mit dem KIGA eine Zusammenarbeit sehen. 


 
 
3.  Warum wurde zum Ferienzentrum Laret im April 2009 mit einem privaten Interessenten 


eine einjährige Mietvertragsverlängerung abgeschlossen (bis November 2010), obwohl 
das KIGA ein langjähriges Mietverhältnis für diese Liegenschaft angeboten hat? 


 
 Solange die künftige Nutzung des von Sprecher Hauses nicht geklärt ist, soll auch das Fe-


rienzentrum Laret nicht längerfristig vergeben werden. Das Ferienzentrum Laret wird im Mo-
ment von der Familie Parathazham mit Erfolg bewirtschaftet. Da diese nur einen einjährigen 
Vertrag von der Gemeinde erhalten haben, kam die Anfrage, auf Grund der eingegangenen 
Buchungen für’s darauffolgende Jahr, um eine Verlängerung des Mietvertrages. Der Kleine 
Landrat hat die Verlängerung um 1 Jahr bewilligt. Das Abschliessen von Mietverträgen liegt 
gem. Art. 35 der Verfassung der Landschaft in der Kompetenz des Kleinen Landrats und wird 
von diesem auch in Hunderten von Fällen (z.B. stillschweigende jährliche Verlängerung aller 
Mietverträge) gemacht.  


 
4.  Ein erneutes, schriftlich bekundetes Interesse des KIGA (an alle Mitglieder des KLR) 


zur langfristigen Miete von Gemeindeliegenschaften erfolgte am 30. April 2009. Wie 
wurde darauf reagiert? 
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Nach dem Vortritt der KIGA-Vertreter hat der Kleine Landrat vorerst keine weiteren Entschei-
de gefällt. Wie bereits erwähnt, will er zuerst das Abstimmungsergebnis zur Vorlage von 
Sprecher Haus vom kommenden November abwarten. 


 
 
 
  LANDSCHAFT DAVOS 
  GEMEINDE 
  NAMENS DES KLEINEN LANDRATES 
  Der Landammann Der Landschreiber 
 
 
 
  Hans Peter Michel Michael Straub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage(n): 
- Interpellation vom 27. Mai 2009 
 
Verteiler: 
- Hochbauamt 
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Franziska Radelow-Fopp pop Davos


Interpellation


Zur Zukunft des Einsatzprogrammes I1Z des KIGA


Am 30. April 2010 läuft der Mietvertrag im Von-Sprecher-Haus mit dem KIGA (Kantonales
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit) des Kantons Graubünden aus.
In den vergangenen 4 Jahren hat das KIGA ein regionales Einsatz- und Integrationsprogramm
für arbeitsuchende Personen aus der Region Prättigau/Davos in dieser Liegenschaft aufgebaut.
Die Teilnehmer werden von folgenden Institutionen zugewiesen:


- Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)
- Regionale Sozial dienste
- Invalidenversicherung (IV)
- Schw. Unfall Versicherungsanstalt (SUV A)


Dabei handelt es sich mehrheitlich um Arbeitsuchende aus der Hotellerie/Gastgewerbe
(Sommer) und dem Baugewerbe (Winter).
Im Einsatzprogramm werden die Teilnehmer auf eine möglichst schnelle Reintegration in den
primären Arbeitsmarkt vorbereitet, was die Sozialkosten nicht zuletzt auch für die Gemeinde
reduziert. Das KIGA zeigt ein starkes Interesse, weiterhin dieses Einsatz- und
Integrationsprogramm weiterzuführen und sucht dafur entsprechende Räumlichkeiten in
Davos. In den kommenden Jahren ist kaum mit sinkenden Arbeitslosenzahlen zu rechnen,
eher im Gegenteil. Damit ist das Einsatzzentrum auch für die Gemeinde Davos von Interesse
und Bedeutung. In diesem Zusammenhang ersuche ich den Kleinen Landrat folgende Fragen
zu beantworten:


1. Ist die Gemeinde bereit Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein Weiterbestehen des
Einsatzprogramm HZ (Interinstitutionelle Zusammenarbeit) nach dem 30. April 2010 in
Davos ermöglichen?


2. Besteht die Möglichkeit, dem KIGA geeignete Räumlichkeiten in Gemeindeliegenschaften
auch in der Zukunft zur Verfugung zu stellen und wenn Ja, welche?


3. Warum wurde das Ferienzentrum Laret im April 2009 mit einem privaten Interessenten
eine einjährige Mietvertragsverlängerung abgeschlossen (bis November 2010), obwohl das
KIGA ein langjähriges Mietverhältnis für diese Liegenschaft angeboten hat?


4. Ein erneutes, schriftlich bekundetes Interesse des KIGA (an alle Mitglieder des KLR) zur
langfristigen Miete von Gemeindeliegenschaften erfolgte am 30. April 2009. Wie wurde
darauf reagiert?


Da die Angelegenheit als dringend zu erachten ist, fordere ich den Kleinen Landrat auf, meine
Interpellation bereits an der nächsten Landratssitzung vom 2. Juli 2009 zu beantworten.


Franziska Radelow
Davos, 27. Mai 2009












 
 
 
 
 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  LANDSCHAFT  DAVOS  GEMEINDE 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


7. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 24. September 2009, 13.30 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 7. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1. Protokoll 


 
 Das Protokoll der Sitzung vom 20. August 2009 sowie alle übrigen Unterlagen liegen 


ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme 
auf. 


 
 
2. Verlängerte Offenhaltung der Flüelapassstrasse – jährlicher Unterstützungsbei-


trag an den Verein Pro Flüela 
 


 Beilage Nr. 56: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 57: Pro Flüela, Unterstützungsgesuch „Beitrag an den Verein Pro Flüela 
 
 Auflageakten: - Regierungsrat Stefan Engler, Vorsteher Bau-, Verkehrs- und Forst- 


   departement, Schreiben „Verlängerte Offenhaltung der Flüelapass-
   strasse“ vom 3. September 2009 


  - 34 Schreiben lokaler bzw. regionaler Firmen und Institutionen mit  
   Interessensbekundungen und Hinweisen zur volkswirtschaftlichen  
   Bedeutung einer verlängerten Offenhaltung der Flüelapassstrasse,  
   Mai bis Juli 2009 


  - Pro Flüela, Grundlagendokumentation „Der Flüelapass verbindet“  
   vom 6. April 2009 


  - Pro Flüela, Finanzplanung 2009/2010 bis 2013/2014 vom 31. März  
   2009 


  - Tiefbauamt Graubünden, Bestätigung „Vertragsverlängerung Offen- 
   haltung Flüelapass“ vom 4. März 2009 


  - Pro Flüela, Ausschreibung „Winterdienst am Flüelapass ab Novem- 
   ber 2009“ vom 12. Januar 2009 


  - Pro Flüela, Jahresberichte der Präsidenten der Jahre 2004 bis 2008 
 
 
3. Neuregelung der Finanzströme zwischen Landschaft Davos Gemeinde und Da- 
 vos Destinations-Organisation im Zusammenhang mit der Übernahme der Werk- 
 dienste durch die Gemeinde 
 
 Beilage Nr. 58: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 59: Entwurf für einen Nachtrag III zum Landschaftsgesetz über die För-


derung sportlicher Veranstaltungen und Anlagen (DRB 24) 
 
 Auflageakten: - Brief DDO vom 13. November 2008 mit Variantenvergleich 
  - Grundsatzvereinbarung über Entflechtung vom Mai 2009 
 
 
4. Finanzplan für die Jahre 2011-2014 
 
 Beilage Nr. 60: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 


 
Beilage Nr. 61: Finanzplan 2011-2014 in drei Varianten 
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5. Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2010 
 
 Beilage Nr. 62: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 63: Legislaturziele 2009-2012 und Jahresziele 2010 der Gemeinde  


 Davos vom 8. September 2009 
 
 
6. Nachtrag I zum kommunalen Steuergesetz - Einführung einer Liegenschaf-


tensteuer 
 
 Beilage Nr. 64: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 65: Nachtrag I zum Steuergesetz der Landschaft Davos (Entwurf) 
 
 
7. Voranschlag 2010 der Landschaft Davos Gemeinde 
 
 Beilage Nr. 66: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 67: Voranschlag 2010 
 
 
8. Motion SVP-Fraktion „Drei Kleine Landräte“, Frage der Erheblicherklärung 
 
 Beilage Nr. 68: Antrag des Kleinen Landrates vom 11. August 2009 
 
 Beilage Nr. 69: Motion SVP-Fraktion „Drei Kleine Landräte“ vom 6. Januar 2009 
 
 
9. Interpellation Josias Müller betreffend „Verwendung der Lenkungsabgaben, 


Personalwohnungen“, Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
 Beilage Nr. 70: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 71: Interpellation Josias Müller vom 8. Mai 2009 
 
 
10. Interpellation von Franziska Radelow-Fopp betreffend Zukunft des Einsatz-


programmes IIZ des KIGA, Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
 Beilage Nr. 72: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. September 2009 
 
 Beilage Nr. 73: Interpellation Franziska Radelow-Fopp vom 27. Mai 2009 
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11. Wahl einer Vorberatungskommission "Globalbudget Bildung" 
 
 a) Kommissionsgrösse 
 b) Zusammensetzung 
 c) Wahl Präsident/in 
 
 
12. Persönliche Vorstösse 
 
 
13. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 


 
 
 


Freundliche Grüsse 
 


NAMENS DES GROSSEN LANDRATES 
Der Landratspräsident 


 
 
 
 


Dino Brazerol 
 
 
 
 
Davos, 9. September 2009 
 





